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Der Sozialminister
des Landes Schleswig−Holstein Kiel, den 25. 10. 1976

%

Ix 383 − 9272/1.5

Der Minister
für Wirtschaft und Verkehr

des Landes Schleswig−Holstein
VII 230

Erste Teilgenehmigung

2 für das Kemkraftwerk Brokdorf

Aufgrund des $ 7 des Atomgesetzes (Atc) vom 23.12.1959 (BGBl. IS.

814), zuletzt geändert durch das vierte Gesetz zur Änderung des Atom−

|
gesetzes vom 30. August 1976 (BGBl. IS. 2573) wird den Antragstellern

®

Nordwestdeutsche Kraftwerke Aktiengesellschaft (NWK)

2000 Hamburg 76, Schöne Aussicht 4

Hamburgische Electricitätswerke Aktiengesellschaft (HEW)

2000 Hamburg 60, Überseering 12

Kernkraftwerk Brokdorf GmbH (KBR)

2000 Hamburg 76, Schöne Aussicht 14

Kraftwerk Union AG (KWU)

4330 Mülheim (Ruhr)

eine Erste Teilgenehmigung im Rahmen der Errichtung eines Kraftwer−

kes mit Druckwasserreaktor mit einer thermischen Leistung von 3.765 MW

I)
in der Gemarkung Brokderf Flur 13 des Landkreises Steinburg erteilt.

FEnnnunEdnn26.0"ul.?0



Diese Genehmigung erstreckt sich auf:

I die Aufspülung des Kraftwerksgeländes,

II die Einrichtung der Baustelle innerhalb der Baustellenum−

zäunung sowie der Baustellensicherung,

III die Einrichtung einer Oberflächen−Wasserhaltung (Offene ®

Wasserhaltung),

IV den Aushub des Bodens im Bereich des Reaktorgebäudes bis

Unterkante Sauberkeitssschicht,

V die Herstellung der Großbohrpfähle als Gründung für das

Reaktorgebäude und

VI die Herstellung der pfahlkopfplatte des Reaktorgebäudes

bis Unterkante Bauwerksabdichtung

an dem für die Errichtung des Kermnkraftwerks vorgesehenen Stand−

ort in Brokdorf. =

Dieser Genehmigung liegen folgende Unterlagen der Antragsteller

zugrunde:

I Sicherheitsbericht ?kernkraftwerk mit Druckwasserreaktor/

thermische Leistung 3.765 MW am Standort Brokdor£f", Aus−

gabe April 1974 mit Ergänzungen vom 24. Juli 1974, Band I:

Text, Band II: Zeichnungen

II − Erläuterungen zu den hydrologischen Verhältnissen der Elbe

im Bereich des Standorts Kernkraftwerk Brokdorf (Fluß−Km

682,5) NWK−Notiz−Projektgruppe Kernkraftwerke der NWK vom |

19.7.1974 =
− Meteorologische Verhältnisse am Standort Brokdorf/Unterelbe

zusammengestellt von R. Reidat im Auftrag der NWK, Hamburg,

den 23, Juli 1974

− Gutachtliche Stellungnahme des Geologischen Landesamtes

Schleswig−Holstein in Kiel vom 16. Juli 1974 zum Bodenauf−

bau und den Grundwasserverhältnissen im Bereich des gevlan−

ten Kernkraftwerks bei Brokdorf

» Gutachtliche Stellungnahme zur Festlegung des Kraftwerk−

nulls £für das geplante Kernkraftwerk Brokdorf, April 1974,

von Prof. Dr. Ing. Dr. Phys. H. W. gartensky, Direktor de

Franzius−Instituts für Grund− und Wasserbau der Technischen

Universi.ät Hannover
\
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Baugrundaufbau und Bodenkennwerte, 4. Bericht vom 10. Dez.

1974 vom Erdbaulaboratorium Prof. Dr.−Ing. Steinfeld,

Hamburg

Technischer Vergleich der Kernkraftwerke Brokdorf, Süd,

Grohnde, Grafenrheinfeld und Unterweser

KWU Erlangen vom 12. Februar 1975

Schreiben der Kernkraftwerk Brokdorf GmbH, Az. Dr. Brö/Bra

KBR 412.04 vom 29.1.1976 mit Anlage: Notiz der KWU, Az. V

697/vE 21/0752/20 5000/Bö/Sü vom 16.1.1976

Schreiben der Kernkraftwerk Brokdorf GmbH, Az. Dr. Vo/Nie,

KBR 412.04 vom 25.3.1976

Schreiben der Kernkraftwerk Brokdorf GmbH − Az. Dr. Brö/Bra,

KBR 412.04 vom 15.4.1976 mit Anlage: Notiz der KWU, Az.

RE 12/1169 − 205 ooo/Ch vom 12.4.1976

Schreiben der Kernkraftwerk Brokdorf GmbH − Az. Dr. Brö/Bra,

KBR 412.04 vom 27.8.1976 mit Anlagen: Notiz der KWU, Az.

DWR 1300 MW 677 − R 214 OS−Nr. 1393 vom 25.8.1976; Notiz
der KWU, Az. VE 21/0810/205 ooo/Sü vom 25.8.1976; Techni−

scher Bericht der KWU Nr. 149/76, Az. R 315/1170o/Uv vom

29.7.1976

Schreiben der Kernkraftwerk Brokdorf GmbH, Az. Dr. Sch/Bra,

KBR 411.03 vom 15.6.1976

Schreiben der Kernkraftwerk Brokdorf GmbH, Az. Dr. Sch/Bra,

KBR 411.03 vom 27.9.1976

Notiz der KWU, Az. VE 21/0810/205000/Sü − V 411/0810/205 o00/

Sie vom 11.10.1976

Schreiben der Kernkraftwerk Prokdorf GmbE, Az. 412.04 KBR

Er/Gr vom 20.10.1976

KR−Brokdorf − Gebäudeentwässerungssystem TZ

Systembeschreibung der KWU vom 7.10.1975

Systemschaltpläne TZ 1 bis TZ 3 der KWU

Zeichnung−Nr. 205 − V 411 E 30 − 143

Zeichnung−Nr. 205 − V411 E− 3V− i14&

Zeichnung−Nr. 205 − V 411 E− 1 V− 145

Entwässerung Reaktorgebäude, Grundriß + 3,00 m

KWU Zeichnung−Nr. 205 − V521 E− 00 − 76



− Entwässerung Hilfsanlagengebäude Grundriß3 > 0,00 an

KWU Zeichnung−Nr. 205 − V411 E− o00− 1lola
U)− Entwässerung Hilfsanlagengebäude Grundri3 + 3,oo m

KWU Zeichhnung−Nr. 205 − V411 E− oo − lo2 a

− Dispositionspläne der KWU zum Reaktorgebäude

Grundrisse: .

+ 3,00 m Zeichnung−Nr. 205 − V521 E− oo − 1

+ 7,50"
" ? 205 − V521E− 00−2

+ 11,00"
"* " 205 − V521E− 00−3

+ 15,00
" " ® 205 − V521E− 00−4

+ 18,00
* " ? 205 − V521E− 00−5

+ 21,00
* " * 205 − V521E−00−6

®
+ 25,40

* " ? 205 − v521E− oo− 7

+ 30,50
" " " 205 − V521 E− 00−8

+ 37,80
" " u 205 − v521E− 00−9

Schnitte:

A − A Zeichnung−Nr. 205 − V 521 E− oo − io

B−B" ? 205 − Vv521 E− oo − 11

ce−c*? ? 205 − v521 E− 00 − 12

D−D*" ? 205 − 7521 E− oo − 13

− Belastungspläne der KWU zum Reaktorgebäude

Zeichnung−Nr. 205 − V 521 E − 00 − 60 bis

? a 205 − V52i1 E− oo − 73 und

? " 205 − V521 E− oo − 75

− Bohrpfeilernachweise (Vorberschnung) der Frankipfahl Bau− |

gesellschaft mbH. Düsseldorf

− Bohrpfeilerauslastung
− Auswertung der Probekelastung, 5

Bericht vom 17.2.1975, erstattet im Auftrag der NWK vom

Erdbaulaboratorium Prof. Steinfeld, Hamburg

− Lastangaben der Fa. Dyckerhoff u. Widmann, aufgetragen in;

Zeichnungen Nr. 174 489 Plan Nr. AB = 1 bis AB − 3 vom 14.

11.1974 und 15.11.1974

− Pfahlplan für das Reaktorgebäude der Firma Frankipfahl Bau−

gesellschaft mbH, Düsseldorf Nr. H 2615 vom 29.8.1975

Katasterplan des Kraftwerksgeländes

KuU−Zeichnung Nr. 205000 − V5S11E− 45 b
®
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− Lageplan Kermkraftiwerk Brokdorf

KWU−Zeichnung Nr. 205000 − V511E−oo−1d

− Lageplan−Darstellung der Aufspülflächen

Philipp Holzmann. A.G., Zeichnung Blatt 1 c vom 1.10.1975

− Erläuterungsbericht der NWK−Projektgruppe Kernkraftwerke,

Az. 411.03 KBR Dr. Sch/Bra vom 3.2.1976

betr.: Kemkraftwerk Brokdorf − Aufspülung des Baugeländes
− Notiz der NWK−Projektgruppe Kernkraftwerke, Az. 411.04 KBR

Dr. Sch−ce vom 3.2.76 .
betr.: KRW Brokdorf − Aufspülung des Baugeländes, Aufli−

stung der Grundstücke

− Lageplan Baustelleneinrichtung

KWU−Zeichnung Nr. 205000 − V511 E− oo − 15 c

− Notiz der NWK Projektgruppe Kernkraftwerke,

Az.: Dr. Sch−ce 411 03 KBR betr. KRW−Brokdorf−Erläuterungen

zur Rauetalleneinrichtung vom 27.1.1976
− Schreiben der Kexur...=fFwerke Brokdorf @üubH. an den TIrnenni−

nister des Landes Schleswig−Hois.ui.., Asferur av 980, Azei

Dr. Sch/Bra KBR 411.03 vom 15.6.1976

Die aufgeführten Unterlagen liegen dieser Genehmigung nur in dem

Umfang zugrunde, in dem sie für den Genehmigungsumfang bestimmend

sind.

Unterlagen zur Anlagensicherung sind in einem getrennten Schreiben

aufgeführt, Az. IX 383 − 9274/1 vom 11.10.1976.

Verantwortlich im Sinne von $ 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG sind folgende

mit Schreiben der KBR vom 15.12.1975 Az. Rn/Tö 412 o4 KBR und

vom 16.12.1975, Az. Rn/Tö 412 oo KBR bzw. mit Schreiben der KWU

vom 15.12.1975, Az. VE 21/0111/205 ooo/Lä 0815/205 ooc in Abän−

derung des Antrags auf Errichtung und Betrieb eines Kernkraft−

werks in Brokdorf (Schreiben der NWK vom 12, März 1974)

benannte Personen:

Dipl.−Ing. Alfred Pöhlen, NWK

für Planung, Bau und Inbetriebnahme der Gesamtanlage,

Dr. rer. nat. Bemhard Bröcker, NWK

für Planung, Bau und Inbetriebnahme der Reaktoranlage,



Dipl.−Ing. Hans−Jörg Lade, KWU

für Planung, Bau und Inbetriebnahme der Gesamtanlage, .
#

Dipl.−Ing. Eberhard Schomer, KWU

für Planung, Bau und Inbetriebnahme der Reaktoranlage.

Diese atomrechtliche Genehmigung schließt die erforderlichen Ge−

nehmigungen oder Zustimmungen gemäß $ 89 Abs. 3 nach der Landes−

bauordnung des Landes Schleswig−Holstein (LBO) vom 20. Juni 1975

(GvoBl. Schl.−H. S. 141) ein.

Diese Genehmigung begründet keinen Rechtsanspruch auf eine weitere

atomrechtliche Genehmigung. Nach $ 17 AtG sowie $$ 72 Abs. 2,

Abs. 3 und 98 LBO können nachträgliche Auflagen erteilt werden

bzw. kann diese Genehmigung widerrufen werden.

Diese Genehmigung beinhaltet nicht die Genehmigung des Anlagen−

konzepts.

Diese Genehmigung berechtigt nicht zum Einbau von apparativen,

maschinentechnischen oder elektrotechnischen Einrichtungen.

Andere nach sonstigen öffentlich−rechtlichen Vorschriften erfor−

derliche Genehmigungen, Bewilligungen und Erlaubnisse werden

durch diese Genehmigung nicht ersetzt. Anträge auf Erteilung sol−

cher anderen Genehmigungen, Bewilligungen und Erlaubnisse sowie

die erteilten Bescheide sind den atomrechtlichen Genehmigungs

hörden jeweils unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

Dieser Bescheid ergeht unter folgenden inhaltlichen Beschränkun−

gen und Auflagen:

I Allgemeine Auflagen

4. Die in den "Leitlinien für Druckwasserreaktoren" (LL−DWR)

der Reaktorsicherheitskormission (RSK) enthaltenen Forde−

rungen sowie die "Sicherheitskriterien für

<<
des Rundesministers des Innern {BMI), verabschiedet

Lärderausschuß für Atomkernenergie, und die Richtlinien
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des Kerntechnischen Ausschusses in der jeweils gültigen

Fassung sinä zu erfüllen. Im Falle widersprüchlicher Aus−

sagen zwischen Kriterien und Leitlinien sind die äriterien

maßgebend.

Die in der Empfehlung der RSK zum Kernkraftwerk Brokdorf

(Bundesanzeiger Nr. 97 vom 22. Mai 1976) formulierten si−

cherheitstechnischen Anforderungen sind grundsätzlich zu

erfüllen.

Das Reaktorgebäude einschließlich seiner Pfahlgründung ist

nach den "Richtlinien für die Bemessung von Stahlbetontei−

len in Kernkraftwerken für außergewöhnliche äußere Belastun−

gen" des Instituts für Bautechnik, Fassung Juli 1974,
und nach den Ergänzenden Bestimmungen zu den o.a. Richt−
linien − Fassung November 1975 − zu bemessen.

Alle Änderungen und Ergänzungen, die zu Abweichungen gegen−
über der dieser Genehmigung zugrunde liegenden Basis führen,
sind rechtzeitig vor ihrer Ausführung dem Gutachter und den

Genehmigungsbehörden anzuzeigen. Soweit die Änderungen und

Ergänzungen die Bautechnik betreffen, sind die Unterlagen
auch der obersten Bauaufsichtsbehörde sowie den Prüfinge−
nieuren vorzulegen. Ein entsprechendes Verfahren ist den

Genehmigungsbehörden zur Billigung vorzulegen.

Wesentliche und/oder sicherheitstechnisch relevante Ände−

rungen dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Geneh−

migungsbehörden durchgeführt werden.

Alle wesentlichen Unterlagen, nach denen die Anlage aus−

geführt wurde, sowie sämtliche Prüfunterlagen sinä vom Ge−

nehmigungsinhaber aufzubewahren und zu dokumentieren, so

daß jederzeit ein Nachvollzug der Ausführungen der Anlage

möglich ist.

Die Dokumentation ist stets auf dem aktueilen Stand zu

halten.
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Detaillierte Vorschläge über dis Verfahrensweise bei der

Dokumentation sind den Genehmigungsbehörden unverzüglich

vorzulegen.

Unabhängig von der Dokumentation gemäß Auflage I.6 sind

von den Genehmigungsinhabern auch die der jeweiligen Ge−

nenmigung zugrunde liegenden Unterlagen aufzubewahren

und zu dokumentieren.

Die Renann?ma. weit=rer für ale Errichtung der Anlage ver−

antwortlicher Personen sowie Änderungen des Organisations−

plans (d.h. Änderungen von Zuständigkeits− und Verantwor−

tungsbereichen verantwortlicher Personen) ist den Geneh−

migungsbehörden unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Aus

dem Schreiben müssen die Zuständigkeits− und Verant−

wortungsbereiche der verantwortlichen Personen eindeutig

hervorgehen. Insbesondere muß ersichtlich sein, inwieweit

die benannte Person im Rahmen ihres Aufgabenbereichs da−

für verantwortlich ist, daß die gesetzlichen Vorschriften

eingehalten, die Auflagen dieses Bescheides beachtet und

die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforder−

lichen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und der

Allgemeinheit vor Schäden an Leben, Gesundheit und Sach−

gütern getroffen werden.

Mit der Benennung sind die erforderlichen Unterlagen zun

Nachweis der Zuverlässigkeit und der Fachkunde vorzulegen.

Soweit verantwortliche Personen tätig werden, die nicht

in einem Arbeitsverhältnis zum Genehmigungsinhaber ste−

hen, ist rechtsverbindlich festzulegen, daß diese im Rah−

men ihres Tätigkeitsbereichs die Auflagen dieses Beschei−

des, etwaige nachträgliche Auflagen und die Anordnungen

der Aufsichtsbehörden zu beachten haben und insoweit der

Weisungsbefugnis des Genehmigungsinhabers unterstellt sind.

a

Teile, deren Errichtung (Einbau) nicht genehmü

Zen grundsätzlich nicht in die Bawrerk D nH n Q. a ® q H n 4e einge

Die Genehmigungsbehörden können in t>sonderen Füllen Aus−



11.

12,

13.

14.

15.

nahmen zulassen, die das Aufstellen an endgültigen Stanc−

ort einschließen können. Die Zulassung solcher Ausnahmen
setzt voraus, daß die entsprechenden Teile bei Erseis man−

gelnder Eignung bezüglich der sicherheitstechnischen Erfor−

dernisse durch hinreichend geeignete ersetzt werden könnsn.

Über den Stand der Arbeiten zur Errichtung der Anlage
ist den Genehmigungsbehörden monatlich jeweils bis zum

15. des darauffolgenden Ionats schriftlich zu berichten.

Besondere Vorkommnisse sind den Genehmigungsbehörden un−

verzüglich mitzuteilen.

Die durch die Errichtung des Kemkraftwerks in ihrem Be−

trieb nicht mehr aufrecht zu erhaltende Richtfeuerlinie

Brokdorf/Hollerwettern ist vom Antragsteller du<ci: ?ine

neue Richtfeuerlinie (2 Richtfeuer) zu ersetzen. Ein für

den Betrieb der jeweiligen Richtfeuerlinie erforderlicher

Sektor ist von Bauwerken, Baustelleneinrichtungen und Be−

pflanzungen größerer Höhe freizuhalten.

Einzelheiten sind im Einvernehmen mit der Wasser− und

Schiffahrtsdirektion Nord in Kiel festzulegen,

Rauchgase und andere sichtbehindernde Medien, vor allem

Wasserdampf, dürfen die jeweilige Richtfeuerlinie nicht

beeinflussen. Dies gilt sowohl für die Bauzeit als auch

für den späteren Kraftwerksbetrieb. Über kurzzeitige Aus−

nahmeregelungen sind mit der Wasser− und Schiffahrtsdi−

rektion Vereinbarungen zu treffen.

#

Die funktechnischen, femwirktechnischen und anderen

elektrischen Anlagen des am Standort befindlichen Leucht−

feuers dürfen durch entsprechende Anlagen der Antragstel−

ler nicht gestört werden.

Sind entsprechend der Landesbauoränung des Landes Schles−,

wig−Holstein Zustimmungen im Einzelfall sowie Ausnahmen

und Befreiungen {55 27 bzw. 90) erforderlich, so sind

diese bei der obersten Bauaufsichtsbehörde zu beantra−

gen. Entsprechende Anträge sind den Senehmigungsbehliden

nachrichtlich zuzuleiten.
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16. Entsprechend Ziffer 9.6 der 1. Änderung des Regionalpla−

nes für den Planungsraum IV ist das Kernkraftwerk unter

Beschränkung auf die betriebsnotwendigen Anlagen sorg−

fältig in die Landschaft einzupassen. Dem ist u.a. durch die

Gestaltung und Farbgebung der Bauwerke sowie eine entspre−
*

chende Bepflanzung der Freiflächen Rechnung zu tragen.

Zu entsprechenden Maßnahmen ist vor Beginn der Aufspül−

arbeiten das Einvernehmen mit der unteren Landschaftspfle−

gebehörde herzustellen. Die Zustimmung der atomrechtli−

chen Genehmigungsbehörden ist einzuholen.

II Sicherheitstechnische Auflagen

1. Die in Abschnitt A Nr. V und VI aufgeführten Teile des
®

Reaktorgebäudes sind so auszulegen, daß Belastungen auf−

grund der nachfolgend _aufzeführten äußeren Einwirkungen

auf−das Reaktorgebäude
− Flugzeugabsturz
− Explosionsdruckwelle
− Erdbeben

mit den in II.2 bis II.4 angegebenen Belastungswerten auf−

genormen werden können, so daß der Reaktor sicher abg=s−

schaltet und die Nachwärme sicher abgeführt werden kann

sowie keine Schäden mit unzulässiger Freisetzung radio−

aktiver Substanzen verursacht werden können.

Die Auslegung gegen Flugzeugabsturz ist entsprechend

Leitlinie 2.7.1 der "Leitlinien für Druckwasserreakto−
»

ren" der Reaktorsicherheitskommission, Stand April 1974,

vorzunehmen. Unabhängig von einem evtl. günstigeren Be−

messungsergebnis ist mindestens die Vollschutzwandstärke

nach den o.a. Leitlinien einzuhalten.

Bei der Bemessung des Reaktorgebäudes ist die "Richtli−

nie für den Schutz von Kernkraftwerken gegen Truckwellen

aus chemischen Beaktionen durch Auslegung der Kernkraft−

werke hinsichtlich ihrer Festigkeit und induzierter

Schwingungen sowie durch Sicherheitsabstände" des Bundes−
®

ministers des Innern vom August 1975 (EEl. 1376 Nr. 27

S. 442) zugrunde zu legen.
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Bei der Auslegung gegen das "Sicherheitserdbeben" ist

von folgenden Bodenbeschleunigungen auszugehen:

− maximale Bodenbeschleunigung in beliebiger

horizontaler Richtung 50 em/sec?

− maximale vertikale Bodenbeschleunigung 25 enfsec.

Horizontale und vertikale Bodenbeschleunigungen sind als

gleichzeitig wirkend anzusetzen.

Die der Bemessung der Gründung zugrunde liegende stati−

sche Lastannahme bezüglich der Gebrauchslasten muß eine

Reserve von mindestens 10 % enthalten.

Bis zum Beginn der Herstellung der Großbohrpfähle für

die Gründung des Reaktorgebäudes ist die Erfüllung der

Auflagen II.2 bis II.5 durch den Prüfingenieur und die

Erfüllung der Auflage II.1 durch den Technischen Über−

wachungs−Verein Norddeutschland e.V. bezogen auf die

Gründung nachzuweisen.

Das Reaktorgebäude ist bis zu einer Höhenkote von 4,30 m

über NN grund− und hochwasserdicht auszuführen.

Durchbrüche im Bereich der Grund− und Hochwasserisolie−

rung sind zu vermeiden bzw. grund− und hochwasserdicht

auszuführen.

Die Eignung des für den Sicherheitsbehälter vorgesehe−

nen vergüteten Feinkornbaustahles hinsichtlich der Ver−

arbeitung und der zähigkeitseigenschaften in der Wärme−

einflußzone ist bis zum Beginn der Herstellung der Groß−

bohrpfähle für das Reaktorgebäude dem Technischen Über−

wachungsverein Norddeutschland e.V. nachzuweisen.

Es muß sichergestellt sein, daß in der Errichtungsphase

des Kemkraftwerks die Möglichkeit für den Einbau eines

Gebäudesprühsystems gegeben ist.

Gegen Einwirkungen Dritter sind technische und organisa−

torische Maßnahmen zu treffen.
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Während der Errichtung ist die Baustelle gegen unbefug−

tes und unkontrolliertes Betreten zu sichern und Tag und

Nacht zu bewachen.
®

Eine Zusammenstellung der Maßnahmen hierzu ist den atom−

rechtlichen Genehmigungsbehörden umgehend zur Zustimmung

vorzulegen.

11. Bis zur Errichtung des Maschinenhauses ist nachzuweisen,

daß sich in Innenhöfen, Nischen und Gassen keine höheren

Druckwerte aufgrund von chemischen Reaktionen einstellen,

als sie der Auslegung zugrunde liegen.

Kann dieser Nachweis nicht geführt werden, SO sind Gegen−

maßnahmen vorzusehen.
=

Nach dem gegenwärtigen Stand der Technik kommen bei der

vorgesehenen Anordnung als Gegenmaßnahme für Innenhöfe

und Nischen nur bauliche Maßnahmen (Vermauerung) in Be−

tracht.

Die Möglichkeit späterer baulicher Maßnahmen ist bei der

Bauausführung zu berücksichtigen.

12. Der Bereich zwischen Maschinenhaus und Reaktorgebäude ist

möglichst frei und ohne turbulenzerzeugende Strukturen

auszuführen.

III Bautechnische ruflagen @

1. Die Böschungen der Ausspülfläche sollen eine Neigung von

höchstens 1 : 2 erhalte?. sie sind sogleich bei der Er−

richtung der Spüldämme mit ?ssensoden anzudecken oder an−

zusäen, sweit die Spüldämme enawiltig liegen, im übrigen

unmittelbar nach Abschluß der Spülarbeiten 2

2, Die aufgespülte Fläche ist wnmittelbar nach Beentigung

der Aufspülung gegen Sandverwehungen mit Grassaat äzu−

säen. Für eng begrenzte künftige Flächen der geplante:

Baustelle und Baustelleneinrich.ungen
gilt das nicht. ®

B
E
B
B
e



zu unterbinden. Entsprechende Maßnahmen sind im Einver−

nehmen mit der unteren Landschaftspflegebehörde festzu−
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Hier sind durch geeignete andere Maßnahmen Verwehungen

legen.
|
I

Die Arbeiten zur Geländeaufspülung sind so durchzuführen, |

daß eine Beeinträchtigung der Verbandsanlagen des Siel−
|

verbandes Humsterdorf−Hollerwettern ausgeschlossen ist. |

Bei der Durchführung aller Bauarbeiten sind die Beleuch− |

tungsanlagen derart anzuordnen bzw. auszubilden, daß die
|

Schiffahrt auf der Elbe smwie die am Standort befindli−

chen Leuchtfeuer nicht beeinträchtist wir. 22 Zoe 4m

Einvernehmen mit dem Wasser− und Schiffahrtsamt Hamburg si−

cherzustellen.

Die gesamte Baustelleneinrichtung einschließlich der

für die Baustelleneinrichtung durchgeführten Aufspülung

ist nach Fertigstellung bzw. nach Inbetriebnahme des

Kernkraftwerks wieder zu beseitigen. Die Aufspülung kann

verbleiben, wenn die zuständige Landschaftspflegebehörde

eine entsprechende Genehmigung erteilt.
i

Die Zustimmung im Einzelfall des Innenministers für die

Verwendung von bewehrten Großbohrpfählen vom 22. Januar

1976 ist bei der Prüfung der statischen, dynamischen und

konstruktiven Unterlagen, bei der Kontrolle der Rohbauar−

beiten in statisch−konstruktiver Hinsicht und bei der

Bauausführung zugrunde zu legen.

Die statischen und dynamischen Berechnungen für die Groß−

bohrpfahlgründung und die Pfahlkopfplatte des Reaktorge−

bäudes sowie die zugehörigen Konstruktions−, Schal− und

Bewehrungspläne sind dem beauftragten Prüfingenieur für

Baustatik, Prof. Dr. Ing. Dr. Ing. E.h. Zerna, wiemel−

hauser Str. 273, 4630 Bochum 7, so rechtzeitig vorzule−

gen, daß sie vor Beginn der Bauarbeiten ordnungsgemäß ge−

prüft werden können.
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Die statischen Berechnungen und sonstigen bautechni− ,

schen Nachweise für die Baustelleneinrichtung, für die

eine Prüfung vorgeschrieben ist, sowie die zugehörigen

Konstruktions−, Schal− und Bewenrungspläne sind dem be−
=

auftragten Prüfingenicur für Baustatik, Dipl. Ing.

SchlicH−l?ng, Zlöner Chaussee 14, 2323 Ascheberg, SO

rechtzeitig vorzulegen, daß sie vor Beginn der Bauar−

beiten ordnungsgemäß geprüft werden können.

Die Prüfbemerkungen in den Prüfberichten der Prüfingeni−

eure und die grünen Eintragungen in den geprüften Sauvor−

lagen sind bei der Bauausführung zu beachten,

Je 2 Ausfertigungen der geprüften und mit Prüfvermerk ®

versehenen Unterlagen sind der obersten Bauaufsichts−

behörde des Landes Schleswig−Holstein jeweils vor Beginn

der Bauausführung vorzulegen.

Mit der Bauausführung der genehmigungspflichtigen Bauwer−

ke darf erst begonnen werden, wenn alle vom Prüfingenieur

in statischer und konstruktiver Hinsicht geprüften Unter−

lagen und die von der obersten Bauaufsichtsbehörde bau−

aufsichtlich geprüften Schalpläne auf der Baustelle beim

verantwortlichen Bauleiter vorliegen,

Alle geprüften Unterlagen sind auf der Baustelle zur

Einsichtnahme durch die Genehmigungsbehörden und die

oberste Bauaufsichtsbehörde bereitzuhalten, ®

Der Baubeginn der wesentlichen Bauabschnitte ist den Ge−

nehmigungsbehörden und der obersten Bauaufsichtsbehörde

rechtzeitig mitzuteilen.

Die Kontrollen der Rohbauarbeiten in statisch−konstruk−

tiver Hinsicht werden von den Prüfingenieuren nach Auf−

lagen III.7 und III.8 entsprechend ihren Zuständigkeiten

durchgeführt. Erforderliche Kontrollen sind rechtzeitig

bei. dem jeweils zuständigen Prüfingenieur anzumelden, ®
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Der Nachweis der Güte der verwendeten Baustoffe und des

Betons gemäß DIN 1045 (Januar 1972) $ 7 ist den Prüfin−

genieuren nach Auflagen III.7 und III.8 vorzulegen.

Gemäß $ 75 der Landesbauordnung des Landes Schleswig−Hol−

stein ist der obersten Bauaufsichtsbehörde der Bauleiter

nach $ 78 LBO vor Baubeginn anzuzeigen. Jeder Wechsel des

Bauleiters ist der obersten Bauaufsichtsbehörde unverzüg−

lich zu melden.

Vor Beginn der Gründungsarbeiten sind an zwei Stellen

an der Reaktorgebäudebaugrundfläche zur Bestätigung des

angenommenen Baugrundaufbaues in größeren Tiefen Druck−

sondierungen und Bohrungen bis auf 50o m Tiefe vorzuneh−

men.

Vor Beginn der Aufspülung ist nachzuweisen, daß Set−

zungsschäden an den an die Baustelle angrenzenden Ge−

bäuden auszuschließen sind.

Kann kein zweifelsfreier Nachweis erbracht werden, SO

sind diesbezügliche Beweissicherungsmaßnahmen mit der

obersten Bauaufsichtsbehörde vor Beginn der Aufspülung

abzustimmen.

Die Baustromversorgung ist entsprechend den VDE−Vor−

schriften und den einschlägigen Unfallverhütungsvor−

schriften einzurichten.

Bei der Aufstellung und dem Betrieb von Baumaschinen

sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften der

Bauberufsgenossenschaft zu beachten.

Beim Betrieb der Baumaschinen ist das Gesetz zum Schutz

vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunrei−

nigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor−
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gänge (Bundes−Immissionsschutzgesetz) vom 15. März 1974

(BGBl. I S. 721) zu beachten. Die Immissionsrichtwerte j
|

gemäß VDI Richtlinie 2058 Blatt 1 (Beurteilung von Ar− |

beitslärm in der Nachbarschaft) dürfen nicht überschrit−

%ten werden. Einzelheiten hierzu sind rechtzeitig im Ein−

vernehmen mit dem Gewerbeaufsichtsamt Itzehoe festzule−

gen.

Die zur Baustelleneinrichtung gehörenden Gebäude dürfen

nur als Tagesunterkünfte, nicht für Übernachtungszwecke

genutzt werden.

Bis zur endgültigen Klärung der Trägerschaft für das Feu−

erlöschwesen ist der Gemeinde Brokdorf zur Nutzung bei der
®öffentlichen Feuerwehr ein Sonderlöschfahrzeug TroTLF 16

mit Normausrüstung zur Verfügung zu stellen.

An der Zufahrt zur Baustelle ist in Höhe der Kantine so−

wie beim Wohnlager jeweils ein Löschwasserbrunnen 400 F

DIN 14220 zu installieren.

Bei der Aufstellung von Baracken sind die Mindestabstän−

de gem. $ 70 LBO zugrunde zu legen. Zwischen den Barak−

ken dürfen dabei zur Vermeidung der Gefahr einer Brand−

brückenbildung keine Wohnwagen, Mobilheime oder Läger
mit brennbaren Materialien aufgestellt oder errichtet

werden.

Für die Aufstellung von Wohnwagen ist ein Aufstellungs− ©

plan zu erstellen. Der Abstand von Wohnwagen zu Wohnwa−

gen soll mind. 5,00 m betragen. In den Abstandsflächen

zwischen den Wageneinheiten dürfen keine Materiallager

mit brennbaren Baustoffen, Gasen oder Flüssigkeiten er−

richtet werden.



10.

11.

− 16a −

In jeder Arbeitsbaracke ist mind. 1 Stück Feuerlöscher

PG 6 griffbereit in der Nähe der Zugänge anzubringen.

In Magazinen der Baustelleneinrichtungen dürfen brennba−

re Flüssigkeiten höchstens bis zu den in Tafel 1 (4) der

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) vom 5.6.1970

(BGBl. I S. 689) angegebenen Mengen gelagert werden.

Der mit der Errichtung des Kraftwerks beauftragte Unter−

nehmer hat für die Bauzeit eine Fachkraft für Arbeitssi−

cherheit für die Baustelle zu bestellen und dem Gewerbe−

aufsichtsamt Itzehoe vor Baubeginn zu benennen. Als Fach−

kraft für Arbeitssicherheit ist mindestens ein graduier−

ter Ingenieur zu bestellten.

Jeder weitere auf der Baustelle tätige Fachunternehmer

ist zu verpflichten, vor Aufnahme der Arbeit dieser Fach−

kraft für Arbeitssicherheit Sicherheitsbeauftragte ent−

sprechend der Anlage zu $ 7 der UVV Allgemeine Vorschrif−

ten zu benennen.

Der Sicherheitsingenieur hat mit den Beauftragten aller

beteiligten Firmen mindestens einmal im Monat eine Be−

sprechung über die erforderlichen Unfallverhütungsmaß−

nahmen abzuhalten. Zeitpunkt, Personenkreis, besprochene

Themen und Umfang eventueller Belehrungen sind zu proto−

kollieren.
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Strahlenschutz

@

1. Durch Analysen bzw. Versuche an Vorläuferanlagen ist bis

zur Erstellung des Inbetriebnahmegutachtens der Nachweis

zu erbringen, daß die den Berechnungen im Gutachten über

Gie Strahlenexposition der Bevölkerung in der Umgebung

des Standorts für das geplante Kernkraftwerk Brokdorf zu−

grunde gelegten Anteile von Pu−239, Sr−90 und Ce−144

nicht überschritten werden. Außerdem ist durch Messungen

während des Betriebs sicherzustellen, daß diese Werte un−

terschritten werden.
®

2. Zur Sicherung von Angaben über den derzeitigen Zustand

der Ökosysteme in bezug auf Strahlenexpositionen und zur

Überwachung der Immissionen nach der Inbetriebnahme des

Kernkraftwerks ist ein Meßprogramm nach Maßgabe des Gut−

achtens über die Strahlenexposition der Bevölkerung in

der Umgebung des Standorts für das geplante Kernkraft−

werk Brokdorf mit dem Gutachter und den Genehmigungsbe−

hörden abzustimmen.

Mit den Messungen ist mindeste−s ? Jahre vor der Inbetrieb−

nahme des Kernkraftwerks zu beginnen.

H Hinweise
®

rl Die folgenden Hirweise sind für diese Teilerrichtungsgenehmi−

gung nicht relevant. Sie sind iu weiteren Verlauf des Genehmi−

gungsverfahrens zu beachten. Die Beachtung üieser Hinweise

wird im Rahmen der Entscheidungen über weitere Teilgenehmi−

gungsschritte überprüft werden. Im konkreten Teilgenehnmiungs−

schritt können darüber hinausgehende Forderungen gestellt

werden.
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Fenlen für die Fertigung und Errichtung der Systeme,

Anlagenteile und Komponenten spezielle technische Re−

geln, Richtlinien und Vorschriften, so sind mindestens

die dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen−

den Regeln, Richtlinien und Vorschriften der konventio−

nellen Technik anzuwenden.

Allgemeine, die Sicherheit und den Arbeitsschutz betref−

fende Regeln, Richtlinien und Vorschriften sind mit be−

sonderer Sorgfalt zu beachten.

Alle Systeme, Anlagenteile und Komponenten sind einer

Begutachtung durch die von den Genehmigungsbehörden be−

auftragten Gutachter unterziehen zu lassen, sweit die

Genenmigungsbehörden nicht anders entscheiden.

Alie zur Begutachtung erforderlichen Unterlagen sind den

von den Genehmigungsbehörden beauftragten Gutachtern so

rechtzeitig vor Beginn der Fertigung der Anlagenteile

und Komponenten vorzulegen, daß eine ordnungsgemäße Prü−

fung durchgeführt werden kann und die ggf. zu fordernden

Änderungen hinsichtlich Auslegung, Ausführung und Prüfum−

fang berücksichtigt werden können.

Die zur Begutachtung vorzulegenden Unterlagen müssen in

übersichtlicher Weise Auskunft darüber geben, welche Re−

geln, Richtlinien unä Vorschriften der Auslegung und Fer−

tigung der Anlagenteile und Komponenten zugrunde gelegt

werden, bzw. von welchen Regeln, Richtlinien und Vor−

schriften abgewichen wird.

Zum Nachweis der Erfüllung der Leitlinien für Druckwasser−

reaktoren der Reaktorsicherheitskommission sowie der Si−

cherheitskriterien für Kermnkraftwerke des Bundesministers

des Innern ist rechtzeitig vor Erteilung weiterer Teiler−

richtungsgenehmigungen eine getrennte Unterlage zu erstel−

ien, in der zusätzlich dargelegt wird, in weicher Weise

die einzelnen Kriterien erfüllt werden,

s
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Von den geltenden Regeln, Richtlinien und Vorschriften
%kann nur dann abgewichen werden, wenn:

− der Antragsteller den Nachweis erbringt, daß die Erfül−

lung der Regel, Richtlinie und Vorschrift nur mit unver−

hältnismäßig hohem Aufwand möglich ist und mindestens

|
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die gleiche Sicherheit auch auf andere Weise gewährlei−

stet ist und

− dieser Nachweis mit den erforderlichen Unterlagen den

Genehmigungsbehörden und dem Gutachter so rechtzeitig

vorgelegt wird, daß vor Durchführung der entsprechenden

Arbeiten eine eingehende Prüfung durch den Gutachter
una

die Genehmigungsbehörden möglich ist.

Alle Systeme, Anlagenteile und Komponenten sind auf der

Basis der Begutachtung durch den Gutachter einer beglei−

tenden Kontrolle nach Maßgabe des Abschnitts 3.2 der Aus− |

arbeitung "Sachverständigentätigkeit im atomrechtlichen

Genehmigungsverfahren. aus der Sicht der Technischen Über−

wachungs−Vereine" vom Mai 1971 unterziehen zu lassen.

Diese besteht in der Regel aus Vorprüfung, Werkstoff−,

Bau− und Druckprurungen, Abuahme− und Funktionsprüfun−

gen.

Über den Umfang und die Durchführung der im Rahmen der

begleitenden Kontrollen erforderlichen Prüfungen sind im
®

Einvernehmen mit dem Gutachter Fertigungs− und Prüfpläne

aufzustellen und den Genehmigungsbehörden vorzulegen.

Änderungen des Standes von Wissenschaft und Technik bis

zum Zeitpunkt der enägültigen Inbetriebnahme sind zu ver−

folgen und bezüglich ihrer Auswirkungen auf den bereits

errichteten bzw. noch zu errichtenden Teil der Anlage zu

untersuchen. Den Genehmigungsbehörden und dem Gutachter

sind im Einzelfall Unterlagen vorzulegen, aus denen her−
|

vorgeht, inwieweit diese Änderung noch erfüllbar ist bzw.
*

inwieweit Zweck und Ziel dieser Änderung auf andere Weise

erreicht werden kann.
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Die Unterlagen, die zur Errichtungsgenehmigung der Gebäude

erforderlich sind, sind der obersten Bauaufsichtsbehörde

des Landes Schleswig−Holstein zur Prüfung vorzulagen.

Über die eingereichten Unterlagen sind die Genehmigungs−

behörden anhand einer Unterlagenliste jeweils nachricht−

lich unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Zur weiteren Detailbegutachtung der einzelnen Gebäude,

Systeme, Anlagenteile und Komponenten sind den Gutach−

tern u.a. die in der Anlage 1 aufgeführten Unterlagen,

Nachweise, Berichte usw. vorzulegen. Im Einzelfall sind

darüber hinausgehende Forderungen zu erfüllen.

Anträge auf Zustimmungen im Einzelfall sowie Ausnahmen

und Befreiungen (85 27 bzw. 90 LBO) sind so rechtzeitig

vor einer Teilgenehmigung an die oberste Bauaufsichts−

behörde zu stellen, daß eine ordnungsgemäße Prüfung si−

chergestellt ist und evtl. Auflagen in die jeweilige

TEG aufgenommen werden können. Entsprechende Anträge

sind den Genehmigungsbehörden nachrichtlich zuzuleiten.

Bis zur Errichtung der Gebäude ist zu untersuchen, in

welcher Weise die geplanten Bauwerke eine Radarbeeinflus−

?sung hervorrufen. Eventuell erforderliche Abhilfemaßnah−

men sind im Einvernehmen mit der Wasser− und Schiffahrts−

direktion Nord festzulegen und den Genehmigungsbehörden

zur Stellungnahme vorzulegen.

Die für den Kamin erforderliche Hindernisbefeuerung ist

im Einvernehmen mit der Wasser− und Schiffahrtsdirektion

Nord vorzunehmen.

16. Im Alarmplan des Kernkraftwerks ist zu regeln, daß das

Wasser− und Schiffahrtsamt Hamburg bei drohender Gefahr

für die Schiffahrt unverzüglich benachrichtigt wird.

17. Es ist sicherzustellen, daß im neuen Oberfeuer Brokdorf

arbeitende Bedienstete des Wasser− und Schiffahrtsamtes

Hamburg im Falle einer drohenden Gefahr unmittelbar be−

nachrichtigt werden.



\te_?

− 21 −

18. Höhe, Dauer und Produkt aus Abgaberate und Dauer von kurz−
zeitig überhöhten Emissionen radioaktiver Stoffe mit der
Fortluft ?sindzu beschränken. Hierzu muß noch im Rahmen
des Errichtungsgutachtens für die Abluft− und Lüftungsan−
lagen Stellung genommen werden.

19. Alle im "Gutachten über die Sicherheit des :300−MWe−
Kernkraftwerks mit einam isuckwasserreaktor für den
Staidort srokaorf Teil 1, B−Gutachten zur Konzeption
der Anlage" vom Mai 1975, erstattet vom Technischen

Überwachungs−Verein Norddeutschland e.V., aufgeführten
Hinweise und Auflagenvorschläge, soweit diese nicht be−
reits Auflagen dieses Bescheides sind, gelten als Hin−
weise i.o. Sinne.

20. Die insbesondere auf der 93. und 114. Sitzung abgegebe−
nen Stellungnahmen und Empfehlungen der RSK zu den Pro−
blemkreisen
=

Reaktordruckbehälterfertigung
−

Auslegung, Werkstoff und Fertigung des Sicherheits−

behälters

− druckführende Umschließung
sind zu berücksichtigen. Es ist nachzuweisen, daß bei

Versagen irgendeiner druckführenden Komponente in oder
außerhalb des Sicherheitsbehälters keine schwerwiegen−
den Konsequenzen auftreten (Beschädigung des Primärsy−

stems, Beschädigung des Sicherheitsbehälters, unzuläs−

sige Spaltproduktfreisetzung). Bei Komponenten, für die
ein solcher Nachweis nicht erbracht werden kann, ist zu

zeigen, daß sie den an Reaktordruckbehälter gestellten

Qualitätsanforderungen genügen.

21. Die für die Lagerung von Brennelementen vorgesehenen La−

germöglichkeiten müssen von der Kapazität her ausreichend

»ein, die nach Aufnahme des Betriebes im Reaktordruckbe−

hälter befindliche Kermnladung jederzeit zusätzlich auf−

®
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zuneäimen. Sollte diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt

sein, so ist die Anlage abzuschalten und drucl:los zu far−
ren.

Bei der Planung baulicher oder sonstiger techrischer
Schutzmaßnahmen

gegen Störfällein oder an dem Kamiraft−
werk dürfen als Körperdosen

dn

derUmgebung ger age
4m ungünstigstenStörfallhöchstens 50 !4llijoule/Xilo−
grann (rem) für Ganzkörper, Knochenmark, Gonaden, Uterus
und 150 Millijoule/Kilogranm

(15

rem) für die Schilddrüse
zugrunde gelegt werden.

Dabei ist der Grundsatz zu beachten, daß jede Strahlen−
exposition oder Kontamination von Personen, Sachgütern
oder der Umvelt unter Beachtung des Standes von Wissen−
schaft und Technik und unter Berücksichtigung aller tn−
stände des Einzelfalles auch unterhalb dieser Werte so
gering wie möglich zu halten ist.

Hinsichtlich der Ableitung radioaktiver StofZe in Lu:
und Wasser im bestirnmungsgemäßen Betrieb weise ich dar−
auf hin, daß nach Inkrafttreten der Novelle der Strah−

lenschutzverordnung, die sich zur Zeit im Veroränungsge−
bungsverfahren befindet, die Einhaltung der weh:

sichergestellt sein muß.

Zur Durchführung des $ 45 ist das Heft 6 der 3I31−
schriftenreihe Kermnforschung (Emissionsquellstärke von

Kernkraftwerken) einschließlich der am 9./10.12.1975
im Länderausschuß für Atomkernenergie beschlossenen

vorläufigen Änderung zu berücksichtigen.

Schon beim Bau des Kernkraftwerks ist dafür Sorge zu

tragen, daß beim späteren Betrieb die folgenden Picht−
linien eingehalten werden:
= Richtlinie für Maßnahmen zur Überwachung der Umgebung

’

von Kernkraftwerken mit leichtwassergekühltem Reaktor

(BHI−Urweltinformation Nr. 35) einschl. der Anleitung
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zur Durchführung der J−131−Messung in !ilch (verab−

schiedet im Länderausschuß für Atomkernenergie am

24./25.2.1976).
− Auslegungsrichtlinien

− und Richtwerte für Jod − Sorp−

tionsfilter zur Abscheidung von gasförmigem Spaltjod

in Kernkraftwerken (Beschluß des Länderausschusses vom

24./25.2.1976).
E

?
Darüber hinaus werden folgende Hinweise gegeben:

1. Für das Führen der Spülleitungen im Bereich des Deiches

ist eine Genehmigung beim Landrat des Kreises Steinburg

zu beantragen.

2. Für die Entnahme des Spülgutes aus der Flußsohle der

Elbe ist eine Genehmigung bei der zuständigen Wasser−

und Schiffahrtsdirektion zu beantragen.

3, Für das Einrichten einer Kleikippe außerhalb der Baustel−

lenumzäunung ist eine Genehmigung beim Landrat des Krei−

ses Steinburg als untere Landschaftspflegebehörde zu

beantragen.

4. Für das Errichten von Wohnbaracken und einer Kantine au−

Berhalb der Baustellenumzäunung sind Genehmigungen beim

Landrat des Kreises Steinburg als untere Bauaufsichtsbe−

hörde zu beantragen.

5. Sollte eine Grundwasserabsenkung erforderlich werden,

so ist hierfür die Erlaubnis gemäß $ 7 WHG beim Landrat

des Kreises Steinburg als untere Wasserbehörde zu bean−

tragen.

6. Die in der Elbe geplanten Bauwerke für die Entnahme und

Einleitung von Kühlwasser sowie des Schiffsanlegers be−

dürfen der strom− und schiffahrtspolizeilichen Genehmi−

gung durch das zuständige Wasser− und Schiffahrtsamt

Hamburg.
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7. Bei Bauvorhaben von 10o m ü.G. ist gemäß $ 14 Abs. 1 des

Luftverkehrsgesetzes die Zustimmung des Ministers für

Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig−Holstein ein−

zuholen.

Eine evtl. Befeuerung ist auch bei Bauwerken geringerer

Höhe mit dem Minister für Wirtschaft und Verkehr abzu−

stimmen.

I ie Antragsteller haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. Ei−

ne Verwaltungsgebühr für diesen Bescheid wird durch gesonder−

ten Bescheid festgesetzt.

Die endgültige Festsetzung der Höhe der Gebühr bleibt der abschlie−

ßenden Entscheidung über die Genehmigung zum Betrieb der Anlage

vorbehalten.

Die Auslagen werden gesondert erhoben.

nie Gebühren für die bauaufsichtlichen Baukontrollen und Bamahr"

men durch die oberste Bauaursicncsbehörde we,aen nach der Landes−

verordnung über Verwaltungsgebühren in Angelegenheiten der Bau−

aufsicht, des Bodenverkehrs und der Wertermittlung von Grundstük−

ken (Baugebührenordnung) vom 13. August 1974 (GVOBl. Schl.−H.

Ss. 257) erhoben. Dazu ergeht ein besonderer Gebührenbescheid.

©.

in dem Genehmigungsverfahren nach $ 7 AtG zur Errichtung und

zum Betrieb eines Kernkraftwerks in Brokdorf rechtzeitig erhobe−

nen Einwendungen werden, soweit ihnen nicht durch inhaltliche Be−

schränkungen und Auflagen dieses Bescheides Rechnung getragen

ist, als unbegründet zurückgewiesen.

L Gemäß $ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung wird die

sofortige Vollziehung dieses Bescheides angeordnet.

®

a
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Begründung

I Beschreibung des Standorts und der Anlage

1. Standort

1.1 Lage des beantragten Kernkraftwerks

Der von den Antragstelliern gewählte Standort für das

Kerniraftwc?k befindet sich auf dem rechten Ufer der

Unterelbe zwischen Stromkilometer 682 und 683 in Flur

13 der Gemeinde Brokdorf, Landkreis Steinburg.

Der Standort liegt in der flachen Wilster Marsch. Die

nächstgelegenen Höhen befinden sich in nordöstlicher

Richtung bei Kremperheide in etwa lo km Entfernung.

Die Elbe hat am Standort eine Breite von ca. 2,5 km.

Stromaufwärts mündet in ca. 5 km Entfernung die Stör

in die Elbe. Stromabwärts liegt in ca. 14 km Entfer−

nung die Mündung des Nord−Ostsee−Kanals.

Besiedlung

Die dem Kraftwerk am nächsten liegenden Wohngebäude

befinden sich in einer Entfernung von ca. 120 m vom

nächstgelegenen Kraftwerksgebäude. Die nächsten Ort−

schaften sind das mit seinem Zentrum ca. 1 km strom−

ap.Äärts gelegene Brokdorf mit etwa 770 Einwohnern und

das mit seinem Zenirum 4 Im südöstlich gelegene Wewels−

fleth mit etwa 1.100 Einwohnern sowie das 5 km westlich

auf niedersächsischem Gebiet gelegene Freiburg mit ca.

2.200 Einwohnern.

Im Umkreis von 4 km wohnen ca. 1.600 Personen und im

Umkreis von 8 km ca. 10.500 Personen. Dies entspricht

einer Bevölkerungsdichte von 32 bzw. 52 Einwohnem

pro Quadratkilometer. Insbesondere das Westufer der

Elba ist sehr dünn besiedelt. In zinem Umkreis bis zu

10 km befinden sich hier nur etwa 3.000 Einwohner.
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Im Nahbereich ist die Bevölkerungsdichte deutlich ge−

ringer als der Bundesdurchschnitt von etwa 250 Einwoh−

nern pro Quadratkilometer und auch geringer als d.e

Bevölkerungsdichte in der Umgebung bereits genehmig−

ter Standorte für Kernkraftwerke. Durch den Einflaß

der Gewerbe− bzw. Industrieschwerpunkte
− Glückstadt in 8 km Entfernung mit ca. 13.000 Einwoh−

nern

− Brunsbüttel in 12 km Entfernung mit ca. 12.000 Zin−

wohnern und

− Itzehoe in 13 km Entfernung mit ca. 36.000 Einwoh−

nern

macht sich ein Anstieg der Bevölkerungsdichte ab etwa

8 km Entfernung bemerkbar. Trotz dieses Anstiegs bleibt

die Bevölkerungsverteilung auch bei größeren Abstän−

den deutlich geringer als der Bundesdurchschnitt .zw.

als die Bevölkerungsdichte in der Umgebung bereits

genehmigter Standorte.

Nutzung der umliegenden Gebiete

1.3.1 Land− und Forstwirtschaft, Fischereiwesen,

Erholung

Die Umgebung des Standorts wird auf beiden

Seiten der Elbe im wesentlichen lanäwirt−

schaftlich genutzt. Nach den letzten stati−

stischen Erhebungen nutzten z.B. im Landkris

Steinburg im Jahre 1971 insgesamt 3.482

land− und forstwirtschaftliche Betriebe ei:e

Fläche von etwa 88,500 ha. Von der landwir?−

schaftlich genutzten Fläche von 80.100 ha

fielen auf |

Weidelanä 58 %, |

Ackerland 35 ®%,
Waläflächen 4 ®.

Die Lanäwirtschaft in der Umgebung des Stand−

orts ist durch eine intensive Viehwirtschait

gekennzeichnet, wobei die Nilchviehhaltung

Ah a = s a . a2
Werwiegt. Daneben sind für die Landwirtschaft

van hesonderer Redeutinc
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− die Rindfleischerzeugung in Form der Wei− %

demast

− die Zucht des rotbunten Rindes (diese Ras−

se hat dort ihr Hochzuchtgebiet)
− die Schweinehaltung.

Die örtliche Fischerei ist ohne größere Bedeu−

tung. Es muß jedoch erwähnt werden, daß hier

Aal und Setzaal gefangen werden.

Nach der Regionalplanung für den Wirtschafts−
®raum Brunsbüttel gehören das nördliche Ufer

der Elbe zwischen der Gemeinde Brokdorf und der

Störmündung sowie das westliche Störufer auf−

wärts zum Fremdenverkehrsentwicklungsraum im

Landesinnern, dessen Entwicklung zum Naherho−

lüngsraum geiördert werden soll.

Industrie

In der vorwiegend landwirtschaftlich genutzten

Umgebung des Standorts sind nennenswerte Indu−

striebetriebe nur im 12 km entfemten Indu−

striegebiet von Brunsbüttel und im 13 km ent−

fernten Itzehoe angesiedelt.

Durch die weitere Erschließung des Wirtschafts− @

raums Brunsbüttel und die beabsichtigte gewerb−

lich−industrielle Entwicklung in Glückstadt, die

jeäoch längerfristig und in ihrem Umfang deut−

lich unterhalb der Größenoränung von Brunsbüt−

tel vorgesehen ist, dürfte sich in Zukunft

eine Veränderung in der Anzahl und Entfernung

der Industriebetriebe sowie in der Gewerbestruk−

tur abzeichnen, die jedoch keinen Einfluß auf

die Eignung des vorgesshenen Standorts haben

*wird.
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Der Raum Brokdorf wird von dieser Entwicklung

nicht betroffen, da nach den ausdrücklichen

Zielsetzungen der Regionalplanung in diesem zwi−

schen Brokdorf und der Störmündung als Fremden−

verkehrsentwicklungsraum ausgewiesenen Elbufer−

bereich außer der Fläche für das Kernkraftwerk

eine weitergehende industrielle Nutzung nicht

stattfinden darf.

Meteorologische Verhältnisse

Zur Beurteilung der meteorologischen Verhältnisse am

Standort liegt eine Zusammenstellung von meteorologi−

schen Daten − zusammengestellt von Dr. Reidat −

sowie ein ergänzendes Gutachten des Seewetteramts Ham−

burg vor. Nach Aussagen des ergänzenden Gutachtens vom

Seewetteramt Hamburg sowie einer Aussage des Deutschen

Wetterdienstes Offenbach ist eine Übertragung von Wet−

terdaten benachbarter Stationen im Großraum Hamburg −

Bremen auf den Standort Brokdorf zulässig. Da für den

Standort Brokdorf vieljährige Klimabeobachtungen nicht

vorliegen, werden zur Beurteilung der meteorologischen

und klimatologischen Bedingungen am Standort die Daten

benachbarter Stationen verwendet.

1.4.1 Häufigkeit der Windrichtungen

Im Jahresmittel treten Winde aus West bis Süd−

west am häufigsten auf. In dieser Windrichtung

muß mit einer Häufigkeit von etwa 25 % in einem

45°
Sektor gerechnet werden.

Daneben ist von einer weiteren bevorzugten Wind−

richtung aus Ost bis Südwest auszugehen, deren

Häufigkeit jedoch nur mit etwa 15 % in einem

45° Sektor auftritt.

Die mittlere jährliche Windgeschwindigkeit ist

für Brokdorf mit etwa 5,5 m/sec anzusetzen.
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1.4.2 Niederschlag

Die mittlere Niederschlagshöhe pro Jahr ist in

Brokdorf 750 mm, von denen 56 % im Sommerhalb−

jahr und 44 % im Winterhalbjahr fallen.

Gegenüber der mittleren jährlichen Nieder−

schlagsmenge von 785 mm für das Gesamtgebiet

der Bundesrepublik Deutschland treten somit

keine wesentlichen Unterschiede auf.

Die größte mittlere und maximale Niederschlags−

höhe weist der August auf (im Mittel 11 %, im

Maximum 31 % der Jahreshöhe).

Der März hat den geringsten mittleren Nieder−

schlag zu verzeichnen (6 % der mittleren Jah−

reshöhe).

Wetterlagen

Die Wetterlagen für den Großraum Hamburg −

Bremen wurden aus Messungen am Kamin des

Kraftwerks Schilling bei Stade sowie am Sen−

demast des NDR in Hamburg−Moorfleth ermittelt.

Für eine mittlere Schicht von 50 − 175 m über

dem Gelände, die für die Ausbreitung der Ab−

luft vom Kernkraftwerk in unmittelbarer Umge−

bung von überragender Bedeutung ist, ergaben

sich für den NDR−Sendemast folgende Wetterla−

gen

labil (At/ah<−1) 18,6 %

neutral bis

leicht stabil (at/Ah>−1 bis<o) 56,5 %

leicht stabil

bis stabil (At/Ah>7o bis<2) 19,6 %

sehr stabil (at/aAh >2) 5,6 %

Daraus ergibt sich, daß stabile Lagen, beson−

ders die sehr stabilen, in dieser Schicht nicht

dominieren. Im Vergleich zu niedrigeren und

höheren Schichten weisen sie hier ein Minimum
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der Häufigkeit auf. Stabile Schichtungen der

Atmosphäre bis zu der Höhe von 250 m sind mit

einer Häufigkeit von 21,6 % anzutreffen. Bei

Lagen mit Stabilität in der unteren Schicht

(unter 50 m) ist nicht selten die darüberlie−

gende Schicht labil (13,1 %). Ist keine untere

Inversion vorhanden, so ist auch eine stabile

mittlere Schicht sehr selten (4,6 $%).

Geologische und seismische Verhältnisse

Der Standort Brokdorf liegt im E?:;<urstromtal, das wäh−

ren Scr Weichselveseisung als tiefeingeschnittene Ero−

sionsrinne entstand.

Wie die Baugrunduntersuchungen ergeben haben, steht

bis in Tiefen von etwa 13 m und im Extremfall minus

20 m ein Schichtenpaket aus organischen Weichschich−

ten (Klei und Torf) mit eingelagerten Sandschichten

und Sandstreifen an. Unter diesen Weichschichten

(Marschablagerung) folgen pleistozäne Sande.

Die Standsicherheit der Gebäude ist in Anbetracht die−

ser Bodenverhältnisse durch Pfahlgründungen sicherzu−

stellen.

Seismologisch ist der Standort in die Erdbebenzone Null

einzuordnen. In der Umgebung des Standorts sind keine

Erdbebenherde bekannt. In der Norddeutschen Tiefebene

sind bisher nur zwei Erdbeben bekannt geworden:

− das Erdbeben von Lüneburg aus dem Jahre 1322

− das Erdbeben von Alfhausen aus dem Jahre 1770.

Das Erdbeben von Lüneburg wird als Einsturzerdbeben ge−

deutet, während das Erdbeben von Alfhausen als tektoni−

sches Erdbeben angesehen wird. Wegen der großen Entier−

nungen dieser Eräbebenherde von 95 km bzw. i8o km sind »

die Auswirkungen am Standort Brokdorf gering.
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Ein erneutes Beben der Intensität
I,

= 7 der Mercal−

li−Sieberg−Skala im Erdbebenherd Alfhausen würde am

Standort Brokdorf maximale Bodenbeschleunigungen von

ee. 11 em/sec? hervorrufen. Diese Beschleunigung liegt

unter dem Wert, der für das Sicherheitserdbeben in

der Erdbebenzone Null anzusetzen ist.

Hydrologische Verhältnisse

1.6.1 Oberflächengewässer

Der Standort liegt im unteren Tidegebiet der

Elbe, das durch die mit dem Gezeitenwechsel

verbundenen Phänomene gekennzeichnet ist. Die

Strömungsgeschwindigkeiten und Durchflußmengen

schwanken sowohl von Tide zu Tide als auch im

Verlauf einer Tide erheblich.

Die mittlere Tidewassermenge beträgt 14.500

cbm/sec. Die mittleren Ebbe− und Flutwege lie−

gen bei 20 km.

Für den Standort ist die mittlere Oberwasser−

menge mit
Rob

= 878 cbm/sec anzusetzen. Als Be−

zugspunkt dient der Pegel Neudarchau bei Strom−

kilometer 536, die mittlere Oberwassermenge

beträgt dort 722 cbm/sec. Die Zunahme des Ober−

wassers wird durch die Zuflüsse zwischen Neu−

darchau und dem Kraftwerkstandort hervorgeru−

fen.

1.6.2 Grundwasser, Trinkwasser

Dicht unter der Geländeoberfläche besteht ein

oberer Grundwasserhorizont, dessen Pegelhöhe

stark vom Wasserstand der Elbe und vom Einsatz

der Schöpfwerke (Oberflächenentwässerung) ab−

hängt. Messungen im Bereich des Schöpfwerks

Brokdorf gaben jahreszeitliche Schwankungen

des Grundwasserhorizonts von plus 0,43 bis mi−

nus 0,47 m NN.
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Die Grundwasserströmung ist landeinwärts ge−

richtet. Dementsprechend ist das Grundwasser

bis weit in die Marsch verbrackt.

Eine Entnahme von Grundwasser für Trinkwasser−

versorgungszwecke erfolgt im Nahbereich des

Standorts nicht.

Sturmflut − Hochwasser

Das vorgesehene Kraftwerksgelände ist eben,

liegt auf einem Niveau von ca. 0,5 m über NN

und ist etwa 70o m von der Deichkrone entfemt.

Die Höhe des Deichs im Bereich Brokdorf beträgt
zur Zeit plus 7,1 mm NN bis plus 7,4 mm NN. Im

Rahmen des verstärkt vorangetriebenen Hochwas−

serschutzes der deutschen Nordseeküste ist ge−

plant, im Raume Brokdorf die Deiche auf eine

Sollhöhe von NN plus 8,3 m zu erhöhen.

Das höchste bisher beobachtete Tidehochwasser

ist bei Brokdorf am 3.1.1976 mit NN + 5,68 m

gemessen worden. Dieser Sturmflut konnte der

Deich standhalten. Bereits ein um 50 cm höhe−

res Tidehochwasser könnte unter Berücksichti−

gung des Wellenschlages jedoch zu einer Gefähr−

dung der gegenwärtigen Deichsicherheit führen,

Da die Ausführung des erhöhten Deichs nicht

vor 1980 erwartet werden kann ?Übeabsichtigt der

?Antragsteller, den Deich vor dem Kernkraftwerk

auf einer Länge von ca. 800 m auf die vorgese−

hene Sollhöhe von NN plus 8,40 m zu bringen.

Die hochwasserfreie Höhenkote soll aufgrund ei−

ner gutachterlichen Aussage auf NN plus 4,30 m

gelegt werden.

1.7 Verkehr .

2741 Straßenverkehr

Die Bundesstraße 431 von Brunsbüttel über brok−

dorf − liewelsfleth nach Clückstadt verläuft in

ca. 50oo m Entfernung vom Reaktorgebäude, Im
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Abstand von ca. 5 km führt im Norden die Bun−

Gesstraße 5 von Itzehoe über Wilster nach Bruns−

büttel. Außerdem verlaufen im Abstand von ca,
 }

1000 m die Landstraßen L 136 unä L 170. Di−

rekt zwischen dem Kraftwerksgelände und dem

Elbdeich verläuft die K 41. Die K 4] verbin−

det Brokdorf mit Hollerwettern und verfügt

nur über ein sehr geringes Verkehrsaufkomnen.

In östlicher Richtung verläuft unmittelbar am

Kraftwerksgelände eine Zufahrtsstraße zwischen

B 431 und K 41, die als Zufahrtsstraße zum

Kernkraftwerk vorgesehen ist.

®
Schienenverkehr

Für das Kraftwerksgelände ist kein Gleisan−

schluß vorgesehen. Die Bahnstrecke Brunsbüt−

tel − wilster − Itzehoe verläuft in etwa 8 km

nördlich des Kernkraftwerks. Ca, 8 km östlich

führt die Bahnlinie Glückstadt − Itzehoe vor−

bei, die durch ca. 30 bis 4o Personenzüge am

Tage in beiden Richtungen befahren wird.

Schiffsverkehr

Der Standort befindei sich zwischen Flußkilome−

ter 6382 und 683. Die Entfernung zwischen dem

"Reaktorgebäude und der Deichkrone beträgt ca.

260 m, zur Fahrrinnenmitte ca. 1260 m, bezogen
@

auf die Mitte des Reaktorgebäudes. Die Breite

des Fahrwassers zwischen der 6 m und der 12 m

Tiefenlinie beträgt 1200 m. In etwa 1500 m Ab−

stand vom Kraftwerksgelände ist vor Freiburg
eine Reede in der Elbe eingerichtet. Diese Ree−

de kann von passierenden Schiffen jeder Größen−

ordnung und beliebiger Fracht als Ankerplatz

benutzt werden. Hier können u.a, auch Flüssig−

gastanker auf Reede gehen für den Fall, daß

die Wasserverhältnisse ungünstig sind, d.h. die
®

nächste Flut abzwwarten ist oder die an der



Entladestation vorhandenen Kaianlagen in Bütz−

fleth belegt sind. Zwischenzeitlich hat die

Wasser− und Schiffahrtsdirektion Nord vor Bütz−

fleth eine Reede für Gastanker eingerichtet, so

Gaß die Reede Brokdorf vom Gastankerverkehr ent−

lastet wird. Die Größenordnung der heute auf de?

Elbe verkehrenden Gastanker beträgt ca.

4.000 m? Tankvolumen in 5 Einzeltanks.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß in naher Zu−

kunft wesentlich größere Einheiten verkehren

werden. Heute sind bereits Flüssiggastanker
von 125.000 m? Ladevolumen, aufgeteilt in

5 Einzeltanks, in Dienst gestellt. 165.000 m−

Schiffe, ebenfalls mit 5 Einzeltanks, sind pro−
jektiert.

Luftverkehr

Der Standort wird entsprechend der
gültigen

Tiefflugarbeitskarte im wesent!!ch−:. Eesim

gender Weise vom Luftverkehr berührt:

− Der Standort liegt an der Grenze unter dem

militärischen Tieffluggebiet AREA 6 (250 Fuß

Mindestflughöne, 500 Fuß obere Flughöhe).
− Der Standort liegt unter der Verbindungs−

flugstrecke 6 zum Tieffluggebiet AREA 5 (250

Fuß Mindestflughöhe, 500 Fuß obere Flughöhe).

Nach Aussage des Führungsstabes der Luftwaf−

fe beim Bundesminister für Verteidigung darf

diese
Verbindungsflugstreckeiseit Mai 1974

?nicht mehr beflogen werden,

Die Flugstrecke ist in der Tiefflugarbeits−

karte beibehalten worden, um sie in Ausnah−

mefällen, z.B. bei Manövern, verwenden zu

können. Trotzdem ist diese ?Seit Mai 1974auch

bei Manövern nicht mehrbeflogen worden.
Nach Zussage des Führungsstabes der Luftwaf−

fe kann davon ausgegangen werden, daß sich

3der gesamte Tiefflugverkehr im gesante

Unterelberaum gleichmäßig verteilt.
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− Ca. 16 km westlich führt die Verbindungsflug−

strecke 6A von AREA 5 nach AREA 6 vorbei.

Auch diese Flugstrecke wird analog der Ver−

bindungsflugstrecke 6 seit Mai 1974 nicht

mehr beflogen.

− In ca. 21 km Entfernung in nordöstlicher Rich−

tung liegt der Militärflughafen "Hungriger

Wolf".

− In ca. 17 km Entfernung in Richtung Nordwe−

sten befindet sich ein Landeplatz für Sport−

maschinen.

− In ca. 4o km Entfernung befindet sich das Ge− ®

lände für den geplanten Flughafen Kaltenkir−

chen.

− Das Kraftwerksgelände liegt an der lNachttief−

flugstrecke LC 22 nach LC 21 (Mindestflughöhe

1800 Fuß, obere Flughöhe 2.500 Fuß).

− Das Kraftwerksgelände liegt am westlichen Rand

der Pufferzone zur Luftverteidigungsidentifi−

zierungszone.

Anlagenkonzept

Entsprechend den Antragsunterlagen soll das Kernkraftwerk

mit einem Druckwasserreaktor mit einer thermischen Leistung

von 3765 MW ausgerüstet werden. Die elektrische Nettolei−
%

stung − d.h. die nach Abzug des Eigenbedarfs verbleibende

elektrische Leistung − soll 1290 MW betragen.

Die Rückkühlung der Anlage soll mit Frischwasser aus der

Elbe erfolgen.

2.1 Gebäudeanordnung, Gebäude

Der gewählten Anordnung der Gebäude sollen nach Anga−

ben des Antragstellers im wesentlichen folgende Ge−

sichtspunkte zugrunde liegen:

− klare Trennung der nuklearen und konventionellen An−
®

sagen und somit klare Trennung des Kontrollbereichs

von dem uneingeschränkt begehbaren Bereich,
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− eindeutige Energieflüsse,

− kurze Rohrleitungs− unä Kabelführung,

− gute Transportverhältnisse und Zugänglichkeit

bei Bau, Montage und Betrieb.

Kemstück des Kraftwerks ist das Reaktorgebäude. Die−

ses besteht im wesentlichen aus dem kugelförmigen Si−

cherheitsbehälter von 56 m Durchmesser und der diesen

umschließenden zylindrischen Betonschale mit einem

äußeren Durchmesser von fast 63 m. Der obere Abschluß

des Reaktorgebäudes besteht aus einer halbkugelförmi−

gen Betonschale.

Zwischen dem Sicherheitsbehälter und dem Betonmantel _..

befindet sich ein Ringraum von 1,4 m Breite ?m oberen

Bereich (der sich im unteren Bereich entsprechend ver−

größert).

Der Sicherheitsbehälter soll druckfest und dicht sein.

Er soll als Vollärucksicherheitsbehälter ausgelegt

sein und soll damit allen Belastungen der Störfälle

im Inneren des Sicherheitsbehälters bis hin zum größ−

ten anzunehmenden Unfall (GaU) standhalten.

Gleichzeitig soll er aufgrund seiner Funktion als Dicht−

hülle die bei Störfällen freigesetzte Aktivität zurück−

halten.

Der Ringraum soll zur kontrollierten Absaugung der trotz

hoher Dichtigkeitsanforderungen an den Sicherheitsbehäl−

ter verbleibenden Leckagen dienen.

Im Ringraum soll ständig ein geringer Unterdruck ge−

genüber dem Innern des Sicherheitsbehälters sowie

gegenüber der äußeren Atmosphäre bei allen Wetterla−

gen herrschen.

Der Betonmantel dient u.a. der Abschirmung radioaktiver

Strahlung gegenüber der Umgebung. Er soll so dimensio−

niert werden, daß er äußeren Einwirkungen wie FTlugzeug−

absturz und Druckwellenbelastungen stanähalten kann.
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Im Innern der Sicherheitshülle befindet sich das gesam

te unter Betriebsdruck stehende primäre Reaktorkühl− und

Druckhaltesystem, Teile der unmittelbar damit in Zusam−

menhang stehenden nuklearen Hilfsanlagen sowie die La−

gerstätten für neue und verbrauchte Brennelemente.

Das Reaktorhilfsanlagengebäude schließt unmittelbar

an die Betonschale des Reaktorgebäudes an. Das Reak−

torhilfsanlagengebäude enthält weitere Hilfsanlagen
der Reaktoranlage sowie den zentralen Zugang zum Kon−

trollbereich. Von hier aus führt auch die Personen− ®
schleuse in das Reaktorgebäude.

An der nordwestlichen Schmalseite des Hilfsanlagenge−
bäudes schließt sich im rechten Winkel das Schaltan−

lagengebäude an. Dieses Gebäude liegt zentral, bezo−

gen auf den gesamten Kraftwerkskomplex. Seine Lage

soll eine klare und kurze Kabelverbindung zu allen

Anlageteilen garantieren.

An das Schaltanlagengebäude schließt sich in noräwestli−

cher Richtung das Nebenanlagengebäude an. Das Nebenanla−

gengebäude gliedert sich in mehrere Bauteile, von denen

besondere sicherheitstechnische Bedeutung nur derjeni−

ge Gebäudebereich hat, in dem die Notstromdiesel ste−

hen. Die vier Notstromdiesel und die zugehörigen Au−

tomatikanlagen und Ölbehälter sind in getrennten Räu−
men angeordnet,

Im Südwesten des Reaktorgebäudes und des Schaltanlagen−

gebäudes, d.h. in Richtung zur Elbe, ist das Maschinen−

haus angeordnet. Das Maschinenhaus enthält die Dampftur−
bine und den Generator zur Erzeugung der elektrischen

Energie.



Räumlich getrennt vom Schaltanlagengebäude befindet

sich im Südosten das Notspeisegebäude. Das Notspei−

segebäude enthält die Anlagen des Notspeisesystens,

die Anlagen zur Stromversorgung bei Störfällen infolge

äußerer Einwirkungen und den Teil des Reaktorschutzes,

der die Sicherung der Nachwärmeabfuhr und damit die Be−

herrsching der Störfälle infolge äußerer Einwirkungen
»etrifft. Dieses Gebäude soll so dimensioniert werden,

daß es den äußeren Einwirkungen wie Flugzeugabsturz,

Druckwellenbelastung und Eräbeben sicher standhalten

kann.

Vor dem Maschinenhaus in Richtung auf die Elbe ist un−

mittelbar hinter der am Deich vorbeiführenden Straße

das Kühlwasserpumpenhaus angeordnet. Über die verbin−

Gdenden Kanäle schließen sich daran an die in der Elbe

befindlichen Kühlwasserbawerke zur Entnahme und Rück−

gabe des errorderiicieu Nn−wasseise rs

Neben den o.a. Gebäuden, die primär die sicherheits−

technisch wichtigen Systeme und Komponenten enthalten

sollen, gehören zur Gesamtanlage noch eine Reihe wei−

terer Gebäude wie z.B. Werkstätten, Lager, Büro und

Sozialgebäude.

Reaktor

Im Reaktorkern wird durch die nukleare Spaltung des

Kernbrennstoffs Energie freigesetzt.

Der Reaktorkern besteht aus 193 Brennelementen. In den

Brennelemen+en sind die einzelnen Brennstäbe auf Qua−

äratgitterpositionen angeordnet. Jedes Brennelement

besitzt 16 x 16 = 256 mögliche Brennstabpositionen,

von denen aber nur 236 mit Brennstäben besetzt sind.

Die restlichen 20 Positionen nehmen die Steuerelement−

führungsrohre auf. In den Brennstäben, deren Hüllen.

aus dem Werkstoff Zirkaloy 4 gefertigt werden sollen,

befindet sich der "Erennstoff" Urandioxyd in Forn von
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gesinterten Tabletten. Das spaltbare Uranisotop U 235

ist im Brennstoff leicht angereichert. Es wird kon−

trolliert durch Neutronen gespalten. Der ?Peaktorkern

wird durch das Kemtraggerüst getrarszn, welches gleich−

zeitig auch zur Kühlmittelführung dienen soll. Das

Kerngerüst mit dem Reaktorkern befindet sich im Reak−

tordruckbehälter, einem zylinärischen Stahlbehälter

von 5 m Innendurchmesser und einer Gesamthöhe inklusive

Deckel von ca. 12 m.

Reaktorkühlsystem

Die im Reaktorkern erzeugte Wärme wird durch den Primär−

kreislauf über den Dampferzeuger an den Sekundärkreis−

lauf (konventioneller Wasser−Dampfkreislauf) abgegeben.
aDie Rohrwinde A>? Tampferzeucer sollen die beiden Sy−

steme druckdicht voneinander abtrennen. .?.?f diese Wei−

se soll eine eindeutige Trennung zwischen aktivitä:sfüh−

rendem Primärkreis und Sekundärkreis hergestellt werden.

Das Primärkühlsystem besteht aus vier gleichartigen pa−

rallelen Kreisläufen, die jeweils aus dem Dampferzeuger,

Kühlmittelpumpe und Rohrleitung bestehen und symmetrisch

zum Reaktordruckbehälter angeordnet sind. Die Kühlmit−

telein− und −austrittstutzen der Kühlkreisläufe beim

Reaktordruckbehälter liegen oberhalb der Kernoberkante.

Das als Kühlmittel und Moderator dienende Wasser ge−

langt mit einer Temperatur von rd. 291° c durch die

vier Eintrittstutzen in das Druckgefäß. Im Ringspalt

zwischen den Druckgefäßeinbauten und dem Reaktordruck−

behälter strömt das Kühlmittel nach unten und durch−

läuft nach seiner Umienkung den Reaktorkern von unten

nach oben. Das Kühlmittel verläßt den Druckbehälter

mit einer Temperatur von rd. 326° C ebenfalls durch

vier Austrittstutzen. Von dort gelangt das Kühlmittel

in die Dampferzeuger und gibt hier seine Wärme an den
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Sekundärkreis ab. Nachdem das Kühlmittel hier um ca.

35° c abgekühlt wurde, wird es von den Hauptumälz−

pumpen in den Reaktorkern zurückgeführt.

Die Dampferzeuger sind als U−Rohrbündel−Wärmetauscher
in stehender Anordnung ausgeführt. Das Kühlmittel des

Primärkreises strömt durch die Rohre des Dampferzeu−

gers. Die Hauptkühlmittelpumpen sind elektrisch ange−
triebene Kreiselpumpen mit einer Förderleistung von

insgesamt 18.800 kg/sec.

Der Systemäruck des Primärkreislaufs beträgt 158 bar.
Dieser Druck soll durch das am Primärsystem angeschlos−
sene Druckhaltesystem ständig auf gleichem Niveau ge−
halten werden. Auf diese Weise soll ein Sieden ?u

Primärsystem vermieden werden. Die durch Tempera−
?
turänderungen hervorgerufenen Volumenänderungen des

Kühlmittels, z.B. beim An− und Abfahren, sollen durch

das Druckhaltesystem unä das Volumenregelsystem aus−

geglichen werden.

Durch die Wärmezufuhr aus dem Primärkreis wird im Dampf−

erzeuger das Kühlmittel des Sekundärkreises verdampft.
Der so erzeugte Dampf steht unter einem Druck von ca.

69 bar. Die in den vier Dampferzeugem erzeugte Frisch−

Gampfmenge von zusammen 2060 kg/sec treibt den Turbo−

generator an.

Der Turbinenabdampf wird in drei Oberflächenkondensa−

toren niedergeschlagen, wozu rd. 60 m?/sec Künlwas−

ser benötigt werden.

Die Hauptkondensatpunpen fördern das Kondensat zurückU
N um Speisewasserbehälter. Von dort fürdem die Kaust−

n peisepumpen das Speisewasser zu den Dampferzeugermn.
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Reaktorleistungsregelung

Die Leistung des Reaktors wird durch die Zahl der pro
Zeiteinheit im Brennstoff gespaltenen Atomkeme und

damit durch den Neutronenfluß bestimmt.

Die für die Regelung des Neutronenflusses vorgesehe−
nen Steuerelemente haben als Absorber eine Silber−In−

dium−Cadmium−Legierung.

Jedes dieser Steuerelemente besteht aus 20 einzelnen

Steuerstäben, die gemeinsam an einer Spinne befestigt
sind und in den Führungsrohren der Brennelemente ge−
führt werden.

Von den insgesamt 61 Steuerelementen dienen 53 der

Leistungsregelung. Die Steuerelemente sollen gleich−

zeitig auch der Schnellabschaltung des Reaktors die−

nen.

Zusätzlich soll zur Regelung langsamer Leistungsver−

änderungen die Borkonzentration des Kühlmittels geän−
dert werden. Auch hiermit soll ein Abschalten des Re−

aktors ermöglicht werden (chemisches Abschaltsysten).

Reaktorschutz

Die Anlage wird mit einem umfangreichen Reaktorschutz−

system ausgestattet, das den Reaktor bei anormalen Be−

triebszuständen innerhalb kürzester Zeit selbsttätig
abschalten und weitere Sicherheitsmaßnahmen auslösen

soll, durch die die Anlage in einen sicheren Zustand

gehalten werden kann. Das Reaktorschutzsystem soll

unabhängig von den für den Betrieb vorgesehenen Neß−,
Steuer− und Regeleinrichtungen arbeiten. Eine größt−

mögliche Sicherheit soll durch redundante Ausführung

erreicht werden. Für die Abschaltung werden zwei von−

einander unabhängige Abschaltmöglichkeiten vorgese−
hen: die für die Schnellabschaltung vorgesehenen

Steuerstäbe sowie das chemische Abschaltsystem (Bor−

einspeisung).
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Abfuhr der Nachzerfallwärme

Zur Kühlung des Reaktors bei Kühlmittelverluststör−

fällen und zur Abfuhr der auch nach der Abschaltung

noch erzeugten Nachzerfallwärme werden verschiedene,

voneinander unabhängige Kühlsysteme vorgesehen.

Behandlung und Abgabe radioaktiver Stoffe

Umfangreiche Lüftungsanlagen sollen sicherstellen,

daß die eventuell in die Atmosphäre der einzelnen

Räume gelangte Aktivität abgesaugt und kontrolliert

abgegeben werden kann. Um dies zu erreichen, wird

die Abluft aus den Anlagenräumen des Reaktorgebäu−

des über Feinst− und Aktivkohlefilter, die Abluft

aus den Raumbereichen des Hilfsanlagengebäudes, in

denen betriebsmäßig geringe Aktivitäten auftreten

können, über Aerosolfilter zum Kamin geführt.

Die Gasräume von aktivitätführenden Behältern sind

mit dem Abgassystem verbunden. Das Abgasgemisch aus

diesen Komponenten wird über eine Aktivkohleverzöge−

gerungsstrecke geleitet. Die Auslegungsdaten für die

Verzögerungsstrecke sollen so festgelegt werden,

daß die Aktivitäten der Xenon− und Krypton−Isotope,

mit Ausnahme von Krypton 85, in der vorgesehenen Ver−

zögerungszeit weitgehend abklingen.

Alle radioaktiven Abwässer, z.B. Abwässer aus Gebäu−

de−Sümpfen, Heißen Labors, Dekontaminationseinrich−

tungen, Kühlmittelaufbereitung, Wäscherei, Hygiene−

trakt, Abschlämmentsalzungsanlage sollen entsprechend

ihrer chemischen Beschaffenheit und der enthaltenen

Aktivitätskonzentrationen getrennt in vier Sammelbe−

hältern aufgefangen werden.

Die Aufbereitung der radioaktiven Abwässer soll mit ei−

ner Verdampferanlage erfolgen. Das aufbereitete Abwas−

ser wird in Kontrollbehälter überführt, aus denen es

nur dann mit dem Kühlwasser abgeleitet wird, wenn die
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triebsgenehmigung festzulegenden Werten liegt. Ab−

wasser mit sehr geringer Aktivität soll auch direkt

in die Kontrollbehälter abgegeben werden.

Feste Abfälle wie Filter, Austauscherharze, feste Rück−

stände aus der Verdampferan!age, Laborabfälle, konta−

minierte Gegenstände :>w. werden in Fässer verpackt
und im Abf=!i=yer bis zum Abtransport in die Endla−

gerstelle zwischengelagert.

II Beschreibung des Verfahrensablaufs

ls Antragsteilung

Die Noräwestdeutsche Kraftwerke Aktiengesellschaft hat mit

Schreiben vom 12. März 1974 beim Sozialminister und beim Ni−

nister für Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig−Hol−
stein den Antrag gestellt, ihr gemäß $ 7 des Atomgesetzes
die Errichtung und den Betrieb eines Kernkraftwerks mit

Druckwasserreaktor mit einer thermischen Leistung von

3.765 MW und einer elektrischen Nettoleistung von 1.290 MW

in der Gemeinde Brokdorf des Landkreises Steinburg zu ge−

nehmigen. Dem Antrag waren als Unterlagen beigefügt ein

"Sicherheitsbericht Kernkraftwerk mit Druckwasserreaktor/ %

thermische Leistung 3.765 MW am Standort Brokdorf" Band I

Text, Band II Zeichnungen.

Die zwischenzeitliche Beteiligung der Hamburgischen Electri−

citätswerke AG an diesem Projekt führte dazu, daß diese dem

Antrag mit Schreiben vom 24. Juni 1974 beigetreten ist.

Die Kernkraftwerk Brokdorf GmbH mit Sitz in Hamburg, eine

1375 gegründete Tochter der Nordwestdeutschen Kraftwerke

?nd der Hamburgischen Electricitätswerke AG, ist dem An−

traj mit Schreiben vom 23.12.1975 ebenfalls beigetreten.
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Die Kernkraftwerk Brokdorf GmbH hat die Kraftwerk Union AG

(KWU) Mülneim mit der Planung, Lieferung und Errichtung des

Kernkraftwerks beauftragt.

Mit Schreiben vom 5. Mai 1976 ist die KWU dem Antrag − zu−

nächst beschränkt auf die Errichtung − beigetreten.

Mit Schreiben vom 28. Juni 1974 hat sich die Nordwestdeut−

sche Kraftwerke AG mit der Aufteilung in mehrere Teiler−

richtungsgenehmigungen einverstanden erklärt.

Bekanntmachung

Das Vorhaben Kernkraftwerk Brokdorf ist öffentlich bekannt−

gemacht worden.

Der Hinweis auf die Öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens

erfolgte im

Bundesanzeiger Nr. 148 am 13. August 1974.

Die Bekanntmachung erfolgte im:

Amtsblatt für Schleswig−Holstein Nr. 33 S. 694

vom 19.8.1974

Norddeutsche Rundschau (Hauptausgabe, Ausgabe

Dithmarschen und Brunsbüttel) am 16.8.1974

Stader Tageblatt am 16.8.1974

Wilstersche Zeitung am 16.8.1974.

Auslegung

ber Antrag und die Antragsunterlagen − der zweibäncige Sicher

heitsbericht Kernkraftwerk mit Druckwasserreaktor/thermische

Leistung 3765 MW am Standort Brokdäorf, Ausgabe April 1374,

mit Ergänzungen vom 24, Juli 1974 − wurde, wie in der Be−

kanntmachung angekündigt, vom 20. August bis 19. September

?°74 im Hauptamt des Amtes wilstermarsch in Wilster sorie

beim Sozialminister des Landes Schleswig−Holstein in Kiel

zur Einsichtnahme ausgelegt.



Einwendungen

Während der Auslegungsfrist sind gegen das Vorhaben 20.588
=

|

Einwendungen fristgerecht erhoben worden. Die Zahl der Ein−

wenäungen setzt sich zusammen aus:

Einwendungen von Gemeinden 9

Einwendungen von Vereinigungen 16

Einzeleinwendungen von Einzelpersonen 156

Sammeleinwendungen 20.407

Nach Abschluß der Einwendungsfrist wurden weitere 788 Ein−

wendungen erhopen.

?
Von den Einsprechern werden im wesentlichen folgende Ein−

wendäungen erhoben:
−
Einwendungen gegen die Regionalplanung und Standortaus−

wahl,
−

Einwendungen gegen Auswirkungen auf die Umwelt, die ei−
ne Bedrohung von Leben und Gesundheit der Bevölkerung
bedeuten würden,

−
Einwendungen wegen nicht ausreichender Sicherheit der

kerntechnischen Anlage,
−

Einwendungen wegen angeblicher Verfahrensmängel des atom−

rechtlichen Genehmigungsverfahrens.

Erörterungstermin
®

Die erhobenen Einwendungen wurden vom 12. bis 15. November

1974 im Colosseum der Stadt Wilster mit den erschienenen

Einwendern, den Antragstellern und den Genehmigungsbehör−
den sowie deren Sachverständigen erörtert.

Beteiligung von Behörden

Im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren sind alle Behörden
des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der sonstigen Ge−

vietskörperschaften, deren Zuständigkeitsbereich berührt ®

wird, semöß &8 7 Abs. 3 des Atomgesetzes zu beteiligen.
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Mit Schreiben vom 12. August 1974 − Az. IX 26 Aa − 9271 −

hat der Sozialminister des Landes Schleswig−Holstein fol−

gende Behörden und Gebietskörperschaften beteiligt:
− der Bundesminister des Innem

− der Bundesminister für Wirtschaft

− der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
− der Bundesminister der Verteidigung
− der Bundesminister für Verkehr

− der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft

und Forsten

− der Bundesminister für Jugend, Familie und

Gesundheit

− der Deutsche Wetterdienst − Zentralamt − Offenbach

− die Arbeits− und Sozialbehörde der Freien und Hanse−

stadt Hamburg
− der Niedersächsische Sozialminister

− der Innenminister des Landes Schleswig−Holstein
− der Minister für Ernährung, Landwirtschaft und

Forsten des Landes Schleswig−Holstein
− die Wasser− und Schiffahrtsdirektion Hamburg
− die Wehrbereichsverwaltung I, Kiel

− die Wehrbereichsverwaltung II, Hannover

− der Landrat des Kreises Steinburg
− der Landrat des Kreises Dithmarschen

− der Landrat des Kreises Nordfriesland

− das Hauptamt des Amtes Wilstermarsch

− der Bürgermeister der Gemeinde Brokdorf£,

Darüber hinaus erhieit die Gemeinde Wewelsfleth ein voll−

ständiges Exemplar des Sicherheitsberichts.

Ergänzend hierzu hat der Sozialminister des Landes Schles−

wig−Kolstein mit Schreiben vom 6. September 1974 − Az. IX

25 Aa − 9271/3.3 − sowie mit Schreiben vom 11. September

19374 − Az.: IX 25 Aa − 9271/3.3 − beteiligt:
− den Landrat des Kreises Pinneberg .
= e Oberfinanzdirektion Hannover − Bundesvermö−Gi

gensäbteilung.
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Den beteiligten Behörden und Gebietskörperschaften wurden

die Antragsunterlagen zugeleitet. Sie wurden aufgefordert,

ggf. weitere Behörden direkt einzuschalten und ihre Stel−

lungnahme bis spätestens zum 1. Oktober 1974 der atom−

rechtlichen Genehmigungsbehörde mitzuteilen.

Um die Belange der Gemeinden zu erörtern, die Einwände ge−

gen das Vorhaben erhoben haben, wurde am 6.11.1974 eine

Besprechung in Kiel abgehalten.

Zur Ergänzung des Materials zur Standortbewertung und −be−

urteilung wurden durch den Sozialminister des Landes Schles−

wig−Holstein mit Schreiben vom 2.1.1975 − Az. IX 38 Aa −

9271 − erneut folgende Behörden eingeschaltet:
− der Bundesminister für Verkehr, Abteilung Seeverkehr

− der Bundesminister der Verteidigung
− Deutscher Wetterdienst − Zentralamt

− der Niedersächsische Sozialminister

− die Arbeits− und Sozialbehörde Hamburg
− der Minister für Ernährung, Landwirtschaft und

Forsten des Landes Schleswig−Holstein
− der Minister für Wirtschaft und Verkehr des

Landes Schleswiy−Holstein
− der Innenminister des Landes Schleswig−Holstein,.

7. Einschaltung von Gutachtern

Im Rahmen der Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen

haben die Genehmigungsbehörden unabhängige Sachverstän−

dige eingeschaltet. Diese haben inzwischen die nachfol−

gend aufgeführten Gutachten erstellt:

7.1 das "Gutachten über die Sicherheit des 1.300−!We−Kem−

kraftwerks mit einem Druckwasserreaktor für den Stand−

ort Brokäorf, Teil 1, A Gutachten zum Standort", Ok−

tober 1975, einschließlich der hierzu ergangenen er−

gänzenden Stellungnahme vom Oktober 1976, erstattet

vom Institut für Reaktorsicherheit (IRS),
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das "Gutachten über die Sicherheit des 1.300−Mie−Kerm−

kraftwerks mit einem Druckwasserreaktor für den Stand−

ort Brokdorf, Teil 1, B Gutachten zur Konzeption der

Anlage", Mai 1975, erstattet vom Technischen Überwa−

chungs−Verein Norddeutschland e.V.,

Gas "Gutachten über die Strahlenexposition der Bevöl−

kerung in der Umgebung des Standorts für das geplante

Kernkraftwerk Brokdorf", Oktober 1975, erstattet vom

Institut für Reaktorsicherheit (IRS),

das "Gutachten über die Strahlenexposition der Bevöl−

kerung in der Umgebung des Standorts Brokdorf durch

den Verzehr spezieller tierischer Nahrungsmittel",
Februar 1976, erstattet vom Institut für Resk:orei−

cherheit (IRS),

die "Gründungsbeurteilung zum Bauvorhaben Kermnkraft−

werk Brokdorf", April 1975, einschließlich der hier−

zu ergangenen 1. Ergänzung vom Dezember 1975, sowie

der Stellungnahme zum Bettungszifferansatz vom Au−

gust 1976, erstattet vom Erdbaulaboratorium Profes−

sor Dr. Ing. Karl Steinfeld,

das "Gutachten zur Beurteilung der Tragfähigkeit ei−

nes ca. 30 m langen Großbohrpfahles", September 1975,

erstattet von Dr.−Ing. Eberhard Franke, Hamburg,

das "Gutachten zum Einfluß der Sonderlastfälle auf

die Stanädsicherheit des Reaktorgebäudes, Teil I:

Chemische Explosionen", Mai 1975, und Teil II: Erd−

beben, Flugzeugabsturz, chemische Explosionen und Ka−

mineinsturz, Januar 1976, erstattet von Prof. Dr.−Ing.

Dr.−Ing. e.h. W. Zema − Dr.−Ing. G.
Schnellennach,

Bochum,
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"Ergänzendes Gutachten zu den Meteorologischen Ver−

hältnissen am Standort Brokdorf", Juni 1975, erstat− ?

tet vom Deutschen Wetterdienst, Seewetteramt Ham

burg,

Nachtrag zum Gutachten über die Festlegung des Kraft−

werk−Nulls vom August 1976, erstattet von Prof. Dr.−

Ing. Dr. Phys. H.W. Partenscky,

Gutachten "Stellungnahme zur Ermittlung der Wahr−

scheinlichkeit einer Gefährdung des Kernkraftwerks

Brokdorf durch den fließenden Schiffsverkehr auf

der Elbe", Juli 1975, erstattet vom Institut für

Reaktorsicherheit (IRS),

©

Gutachten "Diskussion der Mengen−Abstands−Beziehung

in der Richtlinie für den Schutz von Kernkraftwer−

ken gegen Druckwellen Aus chemischen Reaktionen",

April 1975, erstattet von Dr. H. Pförtner, Karlsruhe,

"Gutachterliche Stellungnahme zum Umfang der 1. Teil−

errichtungsgenehmigung?, Januar 1976, erstattet vom

Technischen Überwachungs−Verein Norddeutschland e.V.

Hamburg,

"Gutachterliche Stellungnahme zu den Angaben in den

Belastungsplänen des Reaktorgebäudes", 18. März 1976,

erstattet vom Technischen Überwachungs−Verein Nord−

deutschland e.V. Hamburg, ®

Stellungnahme zum Gutachten "Stellungnahme zur Fraye

der möglichen Gefährdung der geplanten Anlage durch

Bodensenkungen und Erdbeben", August 1974, erstattet

vom Erdbaulaboratorium Prof. Dr. Ing. Karl Steinfeld

durch das Geologische Landesamt Schleswig−Holstein

vom September 1975,

gutachterliche Stellungnahme zum Versagen der Druck−

»speicher, Mai 1975, erstattet vom Technischen Üüber−

wachungs−Verein Norddeutschland e.V,, |
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7.16 gutachterliche Stellungnahme zur Prüfbarkeit der

Gruckführenden Umschließung des Reaktorkühlmittels

beim Kernkraftwerk Brokdorf, Oktober 1976, erstat−

tet vom Technischen Überwachungs−Verein Norddeutsch−

land e.V., |

7.17 gutachterliche Stellungnahme zur Strahlenbelastung
des Personals im Kernkraftwerk Brokdorf, Oktober

1976, erstattet vom Technischen Überwachungs−Verein

®
Norddeutschland e.V.,

7.18 gutachterliche Stellungnahme zur Gestaltung von Ar−

beitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung im

Kernkraftwerk Brokdorf, Oktober 1976, erstattet vom

Technischen Überwachungs−Verein Norddeutschland e.V.

Darüber hinaus wurden zur Prüfung der Genehmigungsvoraus−

setzungen die auch bereits in Abschnitt B des Entschei−

Gungsteiles aufgeführten im Auftrage des Antragstellers

erstellten Gutachten und Stellungnahmen herangezogen.
− "Stellungnahme zur Unterspülung von Bawwerksteilen im

Falle eines Deichbruchs", Oktober 1974, erstellt vom

Erdbaulakoratorium Prof. Dr. Ing. Karl Steinfeld, Hamburg,

?
−

"Meteorologische Verhältnisse am Standort Brokdorf/

Unterelbe", zusammengestellt von R. Reidat, Hamburg,

den 23. Juli 1974,
= "Gutachtliche Stellungnahme zur Festlegung des Kraft−

werksnulls für das geplante Kernkraftwerk Brokdorf?,

April 1974 einschließlich des hierzu ergangenen Schrei−

bens vom 7.4.1976, erstellt von Prof. Dr. Ing. Dr. Phys.
H.W. Partenscky, Hannover,

− "Baugrundaufbau und Bodenkennwerte", 4. Bericht vom

1o. Dezember 1274, erstellt vom Erdbaulaboratorium

&
Prof. Dr. Inc. K. Steinfeld,

−
"Bohrpfeilerauslastung − Auswertung der Probebela−

stung", 5. Bericht vom 17.2.1375, erstattet von

Erdraulaboratorium Prof, Dr. Ing. K. Steinfeld.
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Prüfung durch den Bundesminister des Innern

Im Rahmen seiner Rechts− und Zweckmäßigkeitsaufsicht hat

der Bundesminister des Innern die Genehmigungsanträge ge−

prüft. Im Rahmen dieser Prüfung hat er die Reaktorsicher−

heitskommission zu der Standortfrage, dem Problem chemi−

scher Explosionen und zur Konzeptfrage eingeschaltet.

Die Reaktorsicherheitskommission sowie deren Unterausschüs−

se hat bzw. haben in zahlreichen Sitzungen über das Kern−

kraftwerk Brokdorf beraten.

Die Reaktorsicherheitskommission hat in ihrer 108. Sitzung ®

am 12.11.1975 dem Bundesminister des Innern empfohlen, dem

Standort und dem Konzept des Kernkraftwerks Brokdorf unter

Berücksichtigwig de? von Dir vorgeschlagenen Auflagen zu−

zustimmen.

Diese Auflagen sind in Abschnitt G dieses Bescheides ent−

halten.

Mit Schreiben vom 27. Juli 1976 hat der Bundesminister

des Innern der Erteilung einer 1. Teilerrichtungsgenehmi−

gung grundsätzlich zugestimmt.

I Atomrechtliches Verfahren

Die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung

dieser Genehmigung sind erfüllt ($ 7 Abs. 3 AtG in Verbindung

mit den Bestimmungen der AtAnlVO).

1. Im Genehmigungsverfahren wurden alle Behörden des Bundes,

der Länder, der Gemeinden sowie der sonstigen Gebiletskör−

perschaften beteiligt, deren Zuständigkeitsbereich berührt

wirä (&$ 7 Abs. 3 AtG). ®

Zur Begründung wird auf A II Nr. 6 des Begründungsteils

verwiesen.
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Dem schriftlich gestellten Antrag ($ 1 Abs. 2 AtAnlVO) waren

die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen vollständig bei−

gefügt ($ 2 Abs. 1 AtAnlVO).

Zur Begründung wird auf A II Nr. 1 des Begründungsteils

verwiesen.

Das Vorhaben wurde im amtlichen Veröffentlichungsblatt der

Landesregierung Schleswig−Holstein und in insgesamt 3 im

Bereich des Standorts der Anlage verbreiteten Tageszeitun−

gen bekannt gemacht. Auf die Bekanntmachung wurde im Bun−

desanzeiger hingewiesen ($ 2 Abs. 1 AtAnlVO).

Die Bekanntmachung

− enthielt den Hinweis, wo Antrag und Unterlagen zur Ein−

sicht ausgelegt sind ($ 2 Abs. 2 Nr. 1 AtAnlVO),

− enthielt die Aufforderung zur Vorbringung etwaiger Ein−

wendungen,
− wies auf die Fristen sowie auf die Rechtsfolgen hin ($ 2

Abs. 2 Nr. 2 AtAnlVO) und

− bestimmte den Erörterungstermin.

Sie enthielt ferner den Hinweis, daß die erhobenen Einwen−

dungen in dem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben des

Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben

haben, erörtert werden ($ 2 Abs. 2 Nr. 3 AtAnlVO).

Der Antrag und die entsprechenden Unterlagen haben während

des Laufs der Frist, binnen derer Einwendungen erhoben wer−

den können, zur Einsicht ausgelegen ($ 2 Abs. 3 AtAn1VO).

Zur Begründung wird auf A II Nr. 3 des Begrünäungsteils

verwiesen.

Die erhobenen Einwendungen wurden − sweit sie nicht auf

besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen − mit den An−

tragstellern und den Personen, die Einwendungen erhoben ?

haben, mündlich erörtert ($ 3 Abs. 2 AtAnlVO).

Zur Begründung wird auf A II Nr. 5 des Begründungsteils

verwiesen.
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Materieller Teil

Vorbemerkung

Im Rahmen der Errichtung des Kernkraftwerks Brokdorf sollen

zunächst die in dieser atomrechtlichen Genehmigung bezeich−

neten Baumaßnahmen (A I bis VI) durchgeführt werden.

Gemäß $ 7 Abs. 1 AtG bedarf, wer eine Anlage der beantragten

Art errichtet, der Genehmigung. Dabei ist auch die Erteilung

von Teilgenehmigungen zulässig ($ 1 Abs. 2 AtAnlVO). (BVwerG,

Urteil vom 16.3.1972 − IC 49.70 −).

Die Antragsteller hatten mit Schreiben vom 28.6.1974 ihr Ein−

verständnis zu einer schrittweisen Erteilung der Errichtungs−

genehmigung erklärt. Der Umfang dieser ersten Teilgenehmigung

wurde in mehreren Besprechungen zwischen den Antragstellern

und den atomrechtlichen Genehmigungsbehörden erörtert und ab−

schließend festgelegt.

Eine atomrechtliche Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn

äio− Voraussetzungen nach $ 7 Abs. 2 AtG sowie nach $ 4 Abs. 1

AtAnlVO erfüllt sind oder im ZugSö’des weiteren Verfahrens er−

füllt werden können, d.h., unüberwindbare recütliche Hinder−

nisse hier nicht entgegenstehen.

Dabei enthält die atomrechtliche Genehmigung gegebenenfalls

eine baurechtliche Genehmigung ($ 89 Abs. 3 LBO) sowie eine

Genehmigung nach den Vorschriften des Bundes−Immissionsschutz

gesetzes ($ 8 AtG).

Die erforderlichen Prüfungen behandelten dabei insbesondere

die Frage, ob das von den Antragstellern vorgesehene Konzept

der Anlage an dem gewählten Standort realisiert werden kann.

Dementsprechend wurden Konzept und Standort unter Berücksich−

tigung der zwischen beiden gegebenen Wechselwirkungen begut−
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achtet und ihr Einfluß auf die durch diese atomrechtliche Ge−

nehmigung erfaßten Baumaßnahmen untersucht.

Die atomrechtlichen Genehmigungsbehörden orientierten sich

bei ihren Entscheidungen insbesondere am Schutzzweck des $ 1

AtG und berücksichtigten − soweit erforderlich − die vorge−

brachten Einwendungen.

Ob die Voraussetzungen des $ 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG (Deckungsvor−

sorge) vorliegen, war für diese atomrechtliche Genehmigung nicht

zu prüfen.

Diese atomrechtliche Teilgenehmigung (TG) für die unter AI

bis VI (Seite 2) aufgeführten Maßnahmen am vorgesehenen Stand−

ort darf einschließlich der baurechtlichen Genehmigung erteilt

werden, weil

1. die Voraussetzungen des $ 7 Abs. 2 Nrn. 1, 2, 4 und 5 AtG

erfüllt bzw. für weitere atomrechtliche Genehmigungen er−

füllbar sind, d.h., weil im einzelnen:

1.1 Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers

und der für die Errichtung, Leitung und Beaufsichti−

gung des Betriebs der Anlage benannten verantwortli−

chen Personen nicht bestehen und diese Personen die

erforderliche Fachkunde besitzen ($ 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG),

1.2 die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erfor−

derliche Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung

und den Betrieb der Anlage getroffen ist ($ 7 Abs. 2

Nr. 2 AtG), und zwar

1. hinsichtlich des bestimmungsgemäßen Betriebs,

insbesondere:

1.1 in bezug auf die Begrenzung (Rückhaltung) und

Ausbreitung der radioaktiven Abgaben,

1.2 in bezug auf das zum Einschluß des Spaltpro−

Guktinventars gewählte konzept sowie
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1.3 in bezug auf das zur Abschaltung und Nachwärme−

abfuhr gewählte Konzept sowie
®

1.4 in bezug auf den Standort aus sonstiger Sicht

2. binsichtlich der liaßnahmen bei Störfällen, und

zwar

2.1 zur Verhinderung von Störfällen und zur Beherr−

schung eingetretener Störfälle sowie

2.2 zur Begrenzung von Art und Ausmaß eventuell auf−

tretender Schadensfolgen,

1.3 der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen und son−

stige Einwirkungen Dritter gewährleistet ist ($ 7
%

Abs. 2 Nr. 4 AtG), und zwar

1. hinsichtlich Dritter sowie

2. in bezug auf das von den Antragstellern zur Er−

richtung der Anlage eingesetzte Personal,

1.4 überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere im

Hinblick uf die Reinhaltung des Wassers, der Luft

und des Bodens, der Wahl des Standorts nicht entge−

genstehen ($ 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG), und zwar
− hinsichtlich des bestimmungsgemäßen Betriebs in

bezug auf die Ausbreitung der radioaktiven Stoffe

in Wasser, Luft und Boden

− hinsichtlich der Maßnahmen zur Begrenzung des Aus−

maßes eventuell auftretender Schadensfolgen nach
C@

Störfällen sowie
Fi

− hinsichtlich sonstiger Auswirkungen,

weil andere öffentlich−rechtliche Vorschriften ($ 4 Abs. 1

AtAnl1VO) nicht entgegenstehen

und Auswirkungen der Anlage nicht nuklearer Art ($ 3 AtG

in Verbindung mit den Vorschriften des Bundes−Immissions−

schutzgesetzes) als von vornherein unüberwindliche recht−

liche Hindernisse nicht entgegenstehen. ®
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Nut well.
Zu 1.1: Zuverlässigkeit, Fachkunde \paditter
Die Überprüfung des unter C bezeichneten Personenkreises erfolgte im

®
Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung. Diese hat in allen Fällen keine

Hinweise ergeben, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit

cer für die Errichtung, Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs der

Anlage verantwortlichen Personen ergeben könnten,

Die Fachkunde der unter C bezeichneten Personen wurde ebenfalls über−

prüft. Hierzu wurden Unterlagen über die Ausbildung der o.a. Personen

sowie über deren beruflichen Werdegang herangezogen.

Zu 1.2: Erforderliche Vorsorge

® Vorbemerkung

Gemäß $ 7 Abs. 2 Nr. 2 AtG muß die im Verhältnis zur Gefahr erforder−

liche Vorsorge für den bestimmungsgemäßen Betrieb und für Störfälle

getroffen sein.

Beim bestimmungsgemäßen Betrieb bedeutet "erforderliche Vorsorge"

Gie Gewähr für die Einhaltung eines als zulässig anzusehenden Naßes

der Strahlenbelastung der Bevölkerung und des Personals bei der Ab−

gabe radioaltiver Stoffe.

Das als zulässig anzusehende Maß ergibt sich aus der ersten Strahlen−

schutzverordnung (1. SSVO) und dem vom Bundesminister des Innem (B!il)

festgelegten "3o−mrem−Konzept". Dabei handelt es sich lediglich um

lindestnormen, nicht aber um auszuschüpfende obere Grenzen, da der

[
Jeege der 1. SSVO, die Strahlenbelastung "so gering wie möglich".
zu halten, zu beachten ist.

Für den Störfall liefern die wahrscheinlichkeit denkbarer Schadenser−

eignisse und Art und Ausmaß der damit verbundenen, im Einzelfall denk−

baren Schadensfolgen die Anhaltspunkte für den Umfang der Erforder−

lichkeit einer Schadensvorsorge und damit für die Auslegung der An−

lage. Das verbleibende Restrisiko − soweit es durch die nach dem

Stand von !!issenschaft und Technik erforderliche Vorsorge nicht aus− ®

räumbar und mit dem Schutzzweck des Gesetzes zu vereinbaren ist −

aus dabei mit den üblichen Lesensrisiken versleichbar oder rieäriger
sein.



3ei der ?inderung des Restrisikos treten wirtschaftliche Fragen zurück,

Joch muß der zu treffende Aufwand im Verhältnis zum Ergebnis vertretbar

und dessen Realisierung nach dem Stanä von vlissenschaft und Technik

möglich sein (OVG Münster vom 20.2.1975).

|

Die Maßstäve für die Prüfung der atomrechtlichen Genehnmigungsbehörden

suaäi der zu ihrer Naratung zZugezogenen Gutachter ergeben sich zus den

"Sicherheitskriterien für Kemkrarctwerke" des BMI und insbesondere

aus den "RSK−Leitlinien für Druckwasserreaktoren", Ausgabe vom 24.4,

1974.

Kann im Einzelfall eine Leitlinie nicht erfüllt werden, ist nachzu−

weisen, daß durch andere "Maßnahmen die Sicherheit mindestens in glei−

cher Weise gewährleistet ist. Die dann angewandten konservativen ?

nahmen sind so zu treffen, daß sie nach dem Stand von1

und Technik keinesfalls zu einer Unterschätzung der zu erwartenden

Stranlenbelastung führen können.

Im übrigen wird auf die −Auslührungen zu c 4.1 Nr. 4 und 5 verwie−

sen.

Zur Beurteilung der möglichen Auswirkungen aus dem bestimmungsgemäßen

Betrieb des Kemkraftwerks Broxdorf und bei Störfällen stützen sich

die atomrechtlichen Genehmigungsbehörden insbesondere auf die folgen−

Gen Gutachten;

− "Gutachten über die Strahlenexposition der Bevölkerung in der

Umgebung des Standorts für das geplante Kernkraftwerk Broxdorf

Oktober 1975, redigierte Fassung vom Mai 1976, (IRS)

− Gutachten über die Sicherheit des 1300−!:We−Kernkraftwerks mit

einem Druckwasserreaktor für den Standort Brokdor£f", Teil 1, A−

Gutachten zum Standort −, Oktober 1975 sowie (TÜV−Nordd.)

− Gutachten über die Sicherheit des 1300−MWe−Kernkraftwerks mit

einem Druckwasserreaktor für den Standort Brokdor£f", Teil 1,B−

Gutachten zur Konzeption der Anlage − Mai 1975,

− Gutachten über die Strahlenexposition der Bevölkerung in der Um−

gebung des Standorts Brokdorf durch den Verzehr spezieller tieri−

scher Nahrungsmittel

Ges Instituts für Reaktorsicherheit bzw. des Technischen

ervacigggsrain nmannkeanlar? 3,7,
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Mit diesen Gutachten liegen den atomrechtlichen Genehmigungsbehörden

Aussagen der Sachverständigen sowohl zum Standort als auch zum Konzept
der Anlage vor. Zugleich sind damit die Forderungen der Sicherneits−

kriterien des BMI sowie der RSK−Leitlinien erfüllt und sämtliche in

den "Richtlinien über die in atomrechtlichen Genehmigungsverfahren für

Kernkraftwerke zur Prüfung erforderlichen Informationen? (Bekanntma−

chung des BMI vom 30.7.75 − GiBl. Nr. 28 S. 602, 1975) hier: "Zusam−

menstellung der im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren für Kem−

kraftwerke zur Prüfung erforderlichen Informationen über den Stand−

ort" enthaltenen Merkmale berücksichtigt.

Zu 1.2.1: Bestimmungsgemäßer Betrieb

In der Auslegung des Begriffs brs+immunassemäßer "atrieh war −− 7_−

finition in den "Si.ierheitskriterien für Kernkraftwerke" des BMI zu

Zoigen. Danach umfaßt der bestimmungsgemäße Betrieb

− Betriebsvorgänge, für die die Anlage nach Angabe des Antrag−

stellers bei funktionsfähigem Zustand der Systeme (ungestör−

ter Zustand) bestimmt und geeignet ist (Normalbetrieb);

− Betriebsvorgänge, die bei Fehlfunktionen von Bauteilen (ge−

störter Zustand) ablaufen − sweit hierbei einer Fortführung

des Betriebs sicherheitstechnische Gründe nicht entgegenstehen

(anormaler Betrieb) − sowie
− Kontrriien, Prüfungen, Wartungs− und Reparaturvorgänge.

Hinsichtlich der bei bestimmungsgemäßem Betrieb erforderlichen Vor−

sorge gegen Auswirkungen auf die Umgebung war der Maxime des $ 21

der 1. SSVO (so gering wie möglich) zu folgen. Danach ist die ge−

nehnmigende Behörde gehalten, in voller Ausschöpfung des Standes von

wissenschaft und Technik jede Strahlenbelastung so gering wie mög−

lich zu halten.

Soweit hierbei Gesichtspunkte des wirtschaftlichen Aufwanäs entgegen−

stehen, treten sie hinter den Schutzzweck zurück (Vorrang des Schutz−

zwecks vor dem Förderzweck des Atomgesetzes). Der zu treffende Auf−

wand muß jedoch im Verhältnis zum Ergebnis vertretbar sein.

Die erforderliche Vorsorge beim bestimmungsgemäßen Betrieb wurde in

besondere unter Berücksichtigung der Merkmale

Begrenzung der Abgabe, Ausbreitung und Einschluß radioaktiver

Stoffe

betrachtet.
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Zu 1.2.1.1; Begrenzung der Abgabe, Ausbreitung radioaktiver Stoffe

Die Frage der Begrenzung (Rückhaltung) bzw. Ausbreitung der radio−

aktiven Stoffe an bzw. in Wasser, Luft und Boden war zu prüfen

hinsichtlich des vorgesehenen Konzepts der Anlage sowie

hinsichtlich des gewählten Standorts.

Während die Merkmale Begrenzung (Rückhaltung) und Ausbreitung das

Konzept beeinflussen, wirken die spezifischen Standorteigenschaften

ausschließlich auf die Ausbreitung ein.

a) Konzept ®

Zum Schutz der Umgebung vor den Auswirkungen eines Kernkraftwerks

muß gemäß Kriterium 2.3 der "Sicherheitskriterien" u.a. gewähr−

leistet sein, daß alle sicherheitstechnisch wichtigen Anlagenteile

so ausgelegt sind und sich in einem solcl:en Zustand befinden und

gehalten werden, daß die Strahlenbelastung in der Umgebung durch

Direktstrahlung aus der Anlage sowie Ableitung (und etwaige Frei−

setzung) radioaktiver Stoffe unter der Beachtung der Regeln von

Wissenschaft und Technik auch unterhalb der zugelassenen Werte so

gering wie möglich sind.

Die RSK−Leitlinien präzisieren diese Forderung u.a. dadurch, daß

die Auslegung des Kernkraftwerks so erfolgen muß, daß bei Be−

rücksichtigung aller für die Umgebung des Kemkraftwerks re−

levanten Emittenten insgesamt folgende Richtwerte nicht über− ®

schritten werden:

− 3o mrem/a für den Gesauii:öwmer durch innere und äußere Be−

strahlung durch die Belastungspfade Luft hzw. Wasser sowie

− 90 mrem/a für die Schilddrüse von Kleinkindern {such unter

Berücksichtigung des Weide−Kuh−Nilch−Pfades).

In weiteren Bestimmungen beschreiben die Sicherheitskriterien

u.a. die Anforderungen, die im Hinblick auf die Begrenzung (Rück− |

haltung) und Ausbreitung der radioaktiven Abgaben an Wasser, Lu£

und Ü:oien an das technische Konzept gestellt werden müssen, Mit!

höherem Detaillierungsgrad sind diese Anforderungen auch in den989

RSK−Leitlinien enthalten,
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Der Technische Überwachungsverein Norddeutschland e.V. weist

in Kapitel 5 seines Konzeptgutachtens darauf hin, daß er diesem

die BNI−Kriterien und die RSk−Leitlinien als Beurteilungsmaß−

stab für die sicherheitstechnischen Anforderungen, denen die

Reaktoranlage genügen muß, zugrunde gelegt hat.

Soweit Abweichungen von den Kriterien bzw. Leitlinien zuge−

lassen wurden, werden sie in den entsprechenden Kapiteln des

Gutachtens kommentiert bzw. die Einhaltung der Kriterien und

Leitlinien durch Auflagen−Vorschläge, Unterlagenforderungen

und Hinweise der Gutachter abgedeckt,

Die Gutachter stellen in ihrer Zusammenfassung fest, daß − vor−

behaltlich der Erfüllung ihrer Auflagen−Vorschläge

− die bei konservativer Betrachtungsweise durchgeführte Ab−

schätzung der radiologischen Belastung der Umgebung durch

Ableitung bzw. Freisetzung radioaktiver Stoffe ergibt, daß

die vom Gesetzgeber als zulässig und zumutbar erachteten

Dosiswerte bei Auslegung der Reaktoranlage nach dem Stand

von Wissenschaft und Technik eingehalten werden können,

− die Reaktoranlage in ihrer baulichen und technischen Kon−

zeption (hier: hinsichtlich der Begrenzung (Rückhaltung)

und Verteilung der radioaktiven Stoffe) den derzeitigen

sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht sowie

− die BMI−Kriterien und RSK−Leitlinien eingehalten bzw. er−

füllbar sind.

Standort

Vorbemerkung

Die Prüfung der Eignung des Standorts erfolgte insbesondere

aufgrund der Ziffer 2.3.1 Abs. 1 der RSK−Leitlinien.

Danach muß, unter Berücksichtigung der örtlichen meteorologi−

schen und topographischen Verhältnisse swrie der von Bebauung

und Bewuchs herrührenden Einflüsse, die durch Ableitung radio−

aktiver Stoffe mit der Fortluft verursachte Strahlendosis in

Ger Ungebung des Standorts des Kernkraftwerks so gering wie

?öglich gehalten werden.



ee

−
Strahlenexposition der Bevölkerung in der Umgebung des Stand−

= 6j −

Darüber hinaus muß in einer radioökologischen Untersuchung ge−

zeigt werden, daß die Individualbelastung durch die Ableitung

radioaktiver Stoffe für die Expositionswege

Trinkwasser,
®

Nahrungsmittel sowie

Außenbosirahlung

so gering wie möglich bleibt.

In der Ausgestaltung der RSK−Leitlinien folgten die atomrecht−

lichen Genehmigungsbehörden, deren Gutachter sowie die RSK

selbst den in der "Zusammenstellung der im atomrechtlichen

Genehmigungsverfahren für Kernkraftwerke zur Prüfung erfor−

derlichen Informationen über den Standort" (s. S. 52) des

BNI entnaltenen Einzelmerkmalen.
=.

Die einheitliche Anwendung dieser Informationen wurde von den

für den Vollzug des Atomgesetzes zuständigen Genehmigungs− und

Aufsichtsbehörden ec: :°−:de? w?a dem BMI im Länderausschuß für

Atomkernenergie am 11.6.1975 zur Erleichterung und Vereinheit−

lichung der Abwicklung atomrechtlicher Genehmigungsverfahren

für Kernkraftwerke vereinbart.

Der radiologischen Beurteilung der Eignung des Standorts legten

die atomrechtlichen Genehmigungsbehörden insbesondere die fol−

genden, in den Informationen enthaltenen Standortkriterien zu−

ie:Q?run

Hydrologie
−

!ieteorologie
®−

radiologische Vorbelastung von Luft und Wasser

− Bevölkerung
− Nutzung des umliegenden Gebiets sowie

orts.

Die atomrechtlichen Genehmigungsbehörden gingen bei der Vergabe

ihrer GCutachtensaufträge von folgendem Sachverhalt aus:
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Aus Kemkraftwerken werden mit der Fortluft geringe !!engen

radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre abgegeben. Dort werden

sie durch meteorologische Ausbreitungsvorgänge verdünnt und

mit dem Wind vom Kraftwerk fortgetragen. Während des Trans−

ports gelangen radioaktive Stoffe durch verschiedene Effek−

te, z.B. durch Adsorption, Ablagerung auf den Boden bzw.

auf den Bewuchs.

Die in der Fortluftfahne transportierten Nuklide können auf

verschiedenen Wegen zu Strahlenexpositionen führen:
− äußere Bestrahlung durch Gamma− und Betastranlung aus der

Fortluftfahne

− Inhalation radioaktiver Nuklide aus der bodennahen Luft
− Aufnahme (Ingestion) kontaminierter Feldfrüchte durch den

!jienschen

− Ingestion von Milch, die von Kühen stammt, welche auf Wei−

den gegrast haben, die durch Ablagerungen aus der Luft kon−

taminiert waren.

Auch mit dem Kühlwasser werden geringe Mengen radioaktiver Stof−
fe in die Umgebung, in diesem Fall in die Elbe, abgeleitet. Durch

Vermischung des Kühlwassers mit dem Elbewasser erfolgt eine Ver−

Günnung der Nuklidkonzentration. Über das Elbwasser können die

abgeleiteten Nuklide auf folgenden Wegen zu Strahlenexpositio−
nen führen:

− Verbrauch kontaminierten Wassers
− Ingestion kontaminierter Fische und anderer eßbarer aquati−

scher Lebewesen
−

Ingestion von Milch, die von Kühen stammt, welche entweder

kontaminiertes Wasser getrunken und/oder auf Weiden gegrast
haben, die mit kontaminiertem Wasser bewässert wurden

= Verbrauch von Blattgemise, das mit kontaminiertem Vasser
bewässert wurde

− ?ußere Strahlenbelastung durch Aufenthalt von Personen auf
kontaminierten Sedimenten im Vorfluter sowie

− äußere Strahienbelastung beim Schwimmen und Bootfahren im

kontaminierten Wasser des Vorfluters Llhe,
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Das IRS bezeichnete es daher als Ziel der von ihm für den
geplan−

ten Standort Brokdorf durchgeführten Untersuchungen
− die potentiellen Strahlenexpositionen durch die Ableitung

radioaktiver Stoffe aus dem geplanten Kernkraftwerk Brok−
=Sorf und den weiteren Emittenten radioaktiver Stoffe in

azr Umyebung von Brokäorf zu ermitteln und
− anhand der ermittelten Dosiswerte festzustellen, ob die Er−

richtung des geplanten Kernkraftwerks am vorgesehenen Stand−
ort möglich ist,

Im Rahmen dieser Aufgabe wurden in den beiden hier herangezo−
genen Gutachten zur Radioökologie und zum Standort insbeson−
dere die Merkmale
−

Ableitung und Ausbreitung radioaktiver Stoffe
sowie die dadurch verursachte

®−
Strahlenexposition

untersucht,

Im Gutachten über die Strahlenexposition der Bevölkerung in der

Umgebung des Standorts Brokdorf durch den Verzehr spezieller
tierischer Nahrungsmittel werden dann die Fragen der radiologi−
schen Belastung der Bevölkerung durch den Verzehr von Käse und

Joghurt sowie von Fleisch noch näher untersucht.

Die Cutachter sehen als Kriterien für ihre Schlußfolgerungen die

Bestimmungen der 1. SSVO (auch den Entwurf zur Novellierung der
1. SSVO vom 5.6.1975) und die z.Zt. in der Bundesrepublik Deutsch−
land geltenden Dosisgrenzwerte für die Umgebungsbelastung durch

Anleitung radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen an.

Im einzelnen:

Ableitung
Im Kapitel 3 "Ableitung radioaktiver Stoffe vom geplanten
Kernkraftwerk Brokdorf im bestimmungsgemäßen Betrieb" setzt

sich das IRS−Gutachten mit den vom Antragsteller beantragten
Abgabewerten auseinander. Diese Werte vergleichen sie mit den
ihnen vorliegenden Erfahrungswerten über die Algabe radioak−
tiver Stoffe aus in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken,
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Dieser ?Vergleich zeigt nach Auffassung der Gutachter, daß die

für Zrorzdorf beantragten Werte von modernen Kernkraltvwerlien

Gurchaus eingehalten und, wie am Beispiel Stade ersichtlich,

sogar wesentlich unterschritten werden können.

Zur Belastung der Schildärüse führen die Gutachter aus, daß

diese praktisch allein durch die Emission von Jod 131 üker

Gen Expositionsweg Weide−Kuh−!ilch bestimmt ist.. In ihren

Berechnungen gehen sie konservativ davon aus, daß etwa 50 &

Ges freigesetzten Jod 131 in organischer Form oder als Zero

sol emittiert wird.

Die Gutachter setzen sich auch mit dem von den Intracstei−

lern im Sicherneitsbericht enthaltenen Antrag, die Grenz−

werte für die Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Fortluft

vorübergehend bis zum lofachen zu überschreiten, wenn es

zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung notwendig ist,

auseinander.

In ihren Analysen gehen die Gutachter davon aus, daß 10 $

der gesamten Aktivitätsfreisetzungen mit erhöhten Abgabe−

raten erfolgt.

Nach den Erfahrungen der Gutachter mit in Betrieb befindli−

chen Kernkraftwerken sind erhöhte Abgaberaten nur selten

notwendig. Die Gutachter fordern deshalb bei Aufrechterhal−

tung des Antrags auf erhöhte Abgaberaten detaillierte Anga−

ben über die Betriebszustände, bei denen Abgaberaten ober−

halb der Grenzwerte erforderlich sind, um so eine ausreichen−

de Basis zur Beurteilung dieser Aktivitätsfreisetzungen zu

erhalten. Sie weisen darauf hin, daß eine Beschränkung der

kurzzeitig erhöhten Abgaberaten hinsichtlich der Höhe wie

auch der zeitlichen Dauer notwendig sein wird. Außerdem

halten sie es für. erforderlich, den Zceitraun fest

in welchem das Produit aus Abgaberate und Dauer de
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den entsprechenden Jahresmittelwert für Jod 131 nicht über−
schreiten darf. Weitere Prüfungen werden im Rahmen des Er−

richtungsgutachtens für die Abluft− und Lüftungsanlagen
−@folgen.

Eine beträchtliche Reduzierung des Antragswerts für J 131
ist erforderlich, weil ?

− bei der Annahme, daß 10 % der gesamten Aktivitäts−

freisetzungen mit erhöhten Augaberaten erfolgen
sowie

− bei Zugrundelegung der Antragswerte für die Z/nla−

gen Brunsbüttel? und Brokdorf

für den kritischen Expositionsweg Weide−Kuh−!ilch
®ein Wert von 122 mrem/a (Dosisgrenzwert: 90 mrem/a)

für die Schilddrüsenbelastung eines Kleinkindes er−
mittelt wurde und dieser Wert im wesentlichen auf die

Berücksichtigung der kurzzeitig überhöhten Aktivi−

tätsfreisetzung mit der Fortluft, die mit einen An−
teil von ca. 50 $ zu den möglichen Strahlenexpositio−
nen beiträgt, zurückzuführen ist.

Die Gutachter diskutieren dann die durch weitere Emittenten
verursachten potentiellen Strahlenexpositionen (Vorbelastung).
In ihre Untersuchungen sind die folgenden kemtechnischen An−
lagen eingeschlossen:

Brunsbüttel

Stade

®Cuxhaven (Planung)

Reaktorstation Geesthacht

Krümnel.

Für die Anlagen in Geesthacht, Krümmel und Cuxhaven führen
Gie Gutachter aus, daß sie − unter der Voraussetzung, daß
in der Umgebung dieser Anlagen die jeweils geltenden Do−

as KKW Brunsbüttel wurden inzwischen durch die erste
iessgenehrigung vom 22.6.1576 u.a. die Abgabewerte

®renzen) für Jod 131 und Acrosole (einschließlich
setzt. Diese ?lIerte liegen rrl.eslich unter den
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?

sisgrenzwerte eingehalten werden − über den Luftpfed für

Gen Standort Brokdorf keinen zu berücksichtigenden Beitrag

zur potentiellen Strahlenexposition leisten, |

Auch zur Ableitung mit dem Abwasser führen die Gutach−

ter einen Vergleich der vom Antragsteller beantragten Abgabe−

werte mit den schon im Betrieb befindlichen Kernkraftweri:en

in der Bundesrepublik Deutschland durch. Dieser Vergleich

zeigt, daß die beantragten Werte von modemen Kemkraftireriien

eingehalten werden können und − wie am Beispiel Kemkraftverk

Stade ersichtlich − sogar unterschritten werden,

Eine entsprechende Reduzierung halten die Gutachter für tech−

nisch realisierbar.

Der für die Ableitung mit dem Abwasser ermittelte Dosiswert

ergibt sich im wesentlichen aus der Ingestion kontaninierter

Fische. Um sicherzustellen, daßdieserGrenzwert für den Nas−

serpfad nicht überschritten wird, fordern die turacmterwa7

ent:reder

vom geplanten Kernkraftwerk Brokdorf und vom Kernkraft−

werk Brunsbüttel äquivalente Einleitungsbedingungen

in den Vorfluter Elbe eingehalten werden

oder

die Abgaberaten für das geplante Kemkraftweri Brok−

dorf bzw. für die Anlagen Brokdorf und Brunsbüttel

niedriger als die bisher beantragten (bewilligten)

Werte festgesetzt werden (s. Hinweis S. 65).

Tine Beschränkung in bezug auf den Einleitungszeitpunkt in

Gen Vorfluter halten die Gutachter für die Znlagen broxcorf

und Brunsbüttel dann nicht für erforderlich, wenn für die

Linleitung beider Anlagen in den Vorfluter Elbe eine Abgabe−

rate von je 5 Ci/a (ituklidgemisch ohne Radium und Tritiun)

genehnict wird. Im Hinblick darauf, daß für das Keml:raft−

wert Stade nur die Erlauknis zur Lirleitunc von 5 Ci/ain

Cen Voriluter Elle erteilt wurde, halten die Cutachter die

>>2alisierung dieses llertes auch für Bro’:.dorf für möglich,

unter Bezugnahme auf das vom IFS erstattete Cutachten Über
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Cie Strahlenexposition fest, daß seinerseits Bedenken

n
e
S
A

ni

aus wasserrechtlicher Sicht − hinsichtlich der Abgabe und

Ausbreitung radioaktiver Stoffe − gegen cie Erteilung der

atorrechtlichen Genehmigung nicht bestehen,
=

Ausbreitung
Im Rahmen ihrer Untersuchungen zur "Ausbreitung radioaktiver

Stoffe in der Umgebung" behandeln die Gutachten zunächst die

am Standort gegebenen orographischen und meteorologischen

Verhältnisse. Ihren Untersuchungen legen sie u.a. die Arbeit

von Reidat "Meteorologische Verhältnisse am Standort

Srokdorf/Unterelbe", Hamburg, 23.7.1974, zugrunde. Dort wird

ausgeführt, daß eine Übertragung von Wetterdaten benachbar−

ter Stationen und der klimatischen Verhältnisse im Großraum =

Hamburg−Bremen auf den Standort Brokdorf zulässig und für

die Beurteilung der Ausbreitungsverhältnisse ausreichend ist.

Daneben ziehen sie zur Beurteilung der Ausbreitungsver−

hei nisse in diesem scebiet vor allem die Untersuchungen

des Deutschen Wetterdienstes für die Stationen Ueter−

sen, Hamburg−Fuhlsbüttel und Bremen sowie die Untersu−

chungen von Fortak für Bremen und Ergebnisse von am KKW

Stade durchgeführten liessungen heran. Nach ausführli−

cher Diskussion stellen die Gutachter fest, daß die Aus−

breitungsparameter von Fortak für die Ausbreitungsver−

hältnisse im norddeutschen Raum als adäquat anzusehen

sind und legen diese ihren eigenen Rechnungen für Ent−

fermungen bis zu 1o km von der Quelle zugrunde. Sie stel−

len hierzu abschließend fest, daß die vorhandenen mete−
5

orolosischen und klimatologischen Daten einschließlich

Ger Angaben über die Häufigkeit der Stabilitätsiilassen

zur Beurteilung der Ausbreitungsverhältnisse kinreichenä

sind.

Die Irgebnisse ihrer Berechnungen qualifizieren die Cut−

achter als konservativ.
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äenen Standortgegebenheiten abhänge. Labei lasse sich die

Frage, in welcher Weise diese Faktoren zusammenwirken, nur

@urch die Kombination von

theoretischen Berechnungen,

!!odellversuchen und/oder

Untersuchungen in der Umgebung des Kemkraftwerks

beantworten.

Die Gutachter weisen darauf hin, daß für ihre Untersu−

chungen die Ergebnisse der vom Tranzius−Institut der

Technischen Universität Hannover durchgeführten "Modell−

versuche zur Wärmebelastung der Elbe durch Einleitung

von Kühlwasser" herangezogen werden konnten.

Die auf diese Weise für die Verteilung radioalitiver Ab−

leitungen in der Elbe ermittelten Werte werden von den

Gutachten als konservativ angesehen, weil

− den !’odellversuchen der extrem ungünstigste

Fall eines Oberflächenabflusses von nur 200 m/s

(am Pegel Neu−Darchau) zugrunde gelegt und

− die lischungsverhältnisse für den uncünstigsten

Tall des Kenterns der Ebbe berechnet wurden.

In Tidegepieten von Flüssen kann äurch die Einleitung racdio−

aktiver Stoffe mit den Kühlwasser Lei Flut− insbesondere

>eim Kentern der Flut und der Ebbe − und bei länger andauem−

den Sturmfluten ein schneller /btransport unä/oder eine schnel−

le Vermischung der eingeleiteten Stoffe beeinflußt werden.

Außerdem ist nicht auszuschliesen, daß sich am Einleitungs−

ufer eine Warmrasserfahne mit Aktivitätskonzentrationen, die

nicht wesentlich geringer als die Einleitungskonzentrationen

sind, in Ricktung stromaufwärts ausbildet und damit zu zu Le−

rücksichtigenden Strallenexyositionen auch oberhalb der Lin−

leitungsstelle beitrügt. Die Gutachter haben daher auch die

von KK’J Brunsbüttel eingeleiteten radioaktiven oz in

ihre Untersuchungen einbezogen.
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Potentielle Strahlenexposition

Zur Vorbereitung der Aussagen über die potentiellea
)

exposition durch die ?leitung radioaktiver Stoffe vom ge−

planten Kerukraftwerk Brokdorf gehen die Gutachter des IRS

zunächst ausführlich auf die wesentlichen Ablagerungsvorgän−

ge und Transportwege für Radionuklide über Nahrungsketten

zum Menschen in der Umgebung des Standorts Brokdorf ein und

bezeichnen dann die relevanten Belastungspfade.

Die Gutachter definieren die hypothetische Einzelperson,

die der Ermittlung der Strahlenbelastung zugrunde gelegt wur−

de. Für diese Person gelten folgende Kriterien:
®

− für die äußere Strahlenbelastung:

ein Erwachsener, der sich 24 Stunden pro Tag an 365

Tagen im Jahr im Freien aufhält. Ständige Aufenthalts−

stelle: Ort der maximalen Konzentration in der boden−

nahen Luft. Schutz− oder Abschirmwirkung durch Beklei−

dung bleibt dabei unberücksichtigt. Die physiologischen

Eigenschaften der betrachteten Person sind die eines

Standard−!enschen entsprechenä den ICRP−Richtlinien.

− für Alo Tansla+t sn onen Raulonukiiden aus der Doaenuanen

Luft:

die gleiche Einzelperson wie für die äußere Strahlenbe−

lastung,
− für den Verzehr von "Milch:

hier ist ein Kleinkind die "kritische Person",
*

− für die Ingestion von Blattgemüse;

hier kann entweder ein Errrachsener oder ein Kind in

Abhängigkeit vom zu berücksichtigenden Nuklid und Organ

als "kritische Person" angenommen werden. Die Gutachter

stellen in ihren Betrachtungen jedoch auf einen errach−

senen Vegetarier, der jährlich 72 kg (Frischgewicht)

Blattgemüse verzehrt, ab,

− für die Ingestion von Wasser:

die kritische Person ist hier ein Erwachsener, der ins−

zesamt 800 1l/a direkt aus dem Bereich maximaler Aktivi−
=»

ätskonzentration unterhalb der Einleitungsstelle zumrt

3 rTrinken entnimt,
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− für die Irgestion acuatischer Nahrungsmittel:

als kritische Person wird hier eir Spyortfischer, der im

Sah?r 20 kg Fisch, lo kg Invertebraten (Weich− und Scha−

lertiere) und 0,75 kJ anuatischer Pflanzen verzehrt, an−

genomen (hierbei wird ein ständiger Aufenthalt der Tie−

re am Crt maximaler Einleitungskonzentration unterstellt),
− fir Schwimmen, Bootfahren, Waten oder /rbeiten am Ufer und

im angrenzenden Bereich des Vor£fluters;

als kritische Person wird für diese Exrositionswege ein

Ersachsener angenormen, der sich 1looo h/a an durch Zu»

lagerung radioaktiver Stoffe kontaninierten Stellen auf−

aält, 10oo h/a in Bersich maximaler Aktivitätskonzen−

tration in der Yähe des Zinleitungskawrerks schwimmt

und/oder watet unä 500 h/a im gleichen Gebiet Boot

fährt.

e Cutachter führen aus, daß diese Annahmen nodifiziert

üÜsernormen worden sind aus Irmfehlungen, die auf Untersu−

chungen in den USA berwien und auch von der USAEC vervendetven

werden,

tion der Bevöliie−si

rf durch den Verzehr

en dann zusätzlich

durch den Verzekr

von Kühen herze−

s Standorts grasen undH Mu Fi _ H 3 Qu ® H c 7 De
} (D L Ä w
a [e
r
®

−
radiologische 3elastung der Bevölzerung durch den Verzehr

von Fleisch, das von Tieren stammt, die in der Umgebung

ces Standorts als Schiachtvieh gehalten werden.

Ocwonrl die einzelnen Fersonen unter chiecliche Verkaltens−

z e alsoiten Kassensen nassen,

he 3elastüungsr & Stra.ienextoszitionen
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Strahlenexpositionen für den Ganzkörper über alle Bela−

stungspfade überlagert und so folgende Werte erhalten:

23 mrem/a infolge Ableitungen mit der Fortluft und

8 mrem/a infolge Ableitung mit dem Abwasser.

Demgegenüber betragen die z.Zt. in der Bundesrepublik

Deutschland gültigen Dosisgrenzwerte: für die Ganzkörper−

belastung aus der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der

Fortluft bzw. dem Abwasser 30 mrem/a (zur Schilddrüse

s. S. 59).
:

Sie erwähnen deshalb abschließend, daß trotz der Möglich−

keit eines Überschreitens der angenommenen Werte wegen des

zugrundeliegenden inhärenten Konservativismus bei der Be−

urteilung der radiologischen Auswirkungen auf diese hypo−

thetische Einzelperson die zusätzliche Annahme weiterer ex−

trem konservativer Werte für jeden dieser Belastungswege

nicht erforderlich ist.

In ihrer Zusammenfassung führen die Gutachter des IRS aus,

daß − auch unter Berücksichtigung aller kerntechnischen An−

lagen (Betrieb, Bau, Planung) in der Umgebung des Standorts

beim späteren Betrieb des KKW Brokdorf Werte zu erwarten

sind, die einen ausreichenden Abstand zu den z.2t. gülti−

gen Dosisgrenzwerten für die Ableitung radioaktiver Stof−

fe aus kerntechnischen Anlagen aufweisen.

Diese Aussage schließt ein, daß die Abgaberaten für das ge−

plante Kernkraftwerk Brokdorf und die weiteren kemtechni−

schen Anlagen in der Umgebung des Standorts so festlegbar

sind, daß die Dosisgrenzwerte eingehalten werden können.

Allerdings halten die Gutachter eine Abstimmung über die

Ableitung radioaktiver Stoffe, die die Anlagen Brunsbüttel

und Brokdorf umfaßt und bei der die für Stade geltenden

Werte berücksichtigt werden, für unbedingt erforderlich.

Zur Sicherung von Angaben über den derzeitigen Zustand des

Ökosystens in bezug auf Strahlenexposition und Belastungen

durch radioaktive Stoffe in der Umgebung des Standorts hal−

®
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ten die Gutachter die Durchführung eines Meßprogramms, das

unter Berücksichtigung der "Richtlinien für Maßnahmen zur

Überwachung der Umgebung von Kernkraftwerken mit leicht−

wassergekühltem Reaktor? aufgestellt wird, für notwendig.

Vorbehaltlich der Erfüllung der in ihrem Gutachten mitge−

teilten Auflagen−Vorschläge bzw. Unterlagenforderungen

und Beachtung der Hinweise kommen die Gutachter zu folgen−
dem Ergebnis:

Die potentielle Strahlenexposition durch den bestimmungs−

gemäßen Betrieb des beantragten Kernkraftwerks in der Um−

gebung des Standorts Brokdorf läßt sich durch Einhaltung

noch festzulegender Abgaberaten für die Ableitung radio−

aktiver Stoffe in den nach Stand der Wissenschaft und Tech−

nik zulässigen Grenzen halten.

Unter Zugrundelegung des $ 34 der 1. SSVO und den z.Zt. iu

der Bundesrepublik Deutschland geltenden Dosisgrenzwerten

für die Ableitung radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen

Anlagen ist der Standort Brokdorf geeignet für die Errich−

tung des beantragten Kernkraftwerks. Das gilt − soweit bis−

her erkennbar − auch nach der zu erwartenden Novellierung

der 1. SSVO.

Auch das Standortgutachten kommt in seiner Zusammenfassung

zu der Aussage, daß

die potentielle Strahlenexposition durch den bestim−

mungsgemäßen Betrieb des beantragten Kernkraftwerks

in der Umgebung des Standorts Brokdorf durch Einhal−

tung noch festzulegender Abgaberaten für die Ablei−

tung radioaktiver Stoffe in den nach dem Stand von

wissenschaft und Technik zulässigen Grenzen gehalten

werden kann.

Zu den in ihrem Gutachten enthaltenen Auflagen−Vorschlä−

gen, Hinweisen und Unterlagenforderungen bemerken die Gut−

achter übereinstimmend, daß diese der Optimierung des

Konzeptes am vorgesehenen Stanüöort üjienen.
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Zu 1.2.1.2: Einschluß ,
Den wirksamsten Beitrag zum Einschluß des Spaltproduktinventars lei−

sten die Brennelemente. In Kriterium 3.1 (Reaktorauslegung) schreiben

die BMI−Sicherheitskriterien deshalb vor, daß der Reaktorkern, die

gehörigen Kühlsysteme und die in Frage kommenden Meß−, Steuer− und Re−

gelsyst=me sowie das Reaktorschutzsystem und eine der Abschalteinrich−

tungen so ausgelegt und hergestellt sein müssen, daß die Einhaltung
der jeweils für den bestimmungsgemäßen Betrieb (und für Störfälle) spe−
zifizierten Grenzwerte für die Belastung der Brennelemente und der

übrigen sicherheitstechnisch wichtigen Anlagenteile während ihrer ge−
samten Einsatzzeit gewährleistet ist,

Daneben kommt der druckführenden Umschließung des Reaktorkühlmittels
zu der nach 4.1.1 der RSK−Leitlinien die folgenden Komponenten sen
ren:

Reaktordruckbehälter,

Dampferzeuger,

Druckhalter sowie

primärkühimittelrührende Pumpen, Rohrleitungen und Armaturen,
wesentliche Bedeutung zu.

Die genannten Komponenten und Systeme werden von den Gutachtern in ih−
zem Konzeptqutachten behandelt; sie kommen im einzelnen zu den folgen−
den Aussagen:

Das durch den Sicherheitsbericht vorgelegte Brennelementkonzept hat
sich bereits bei den Kemkraftwerken Obrigheim, Stade und Borssele

bewährt und wurde auch für vergleichbare Anlagen wie Biblis A und B,
Unterweser und Grafenrheinfeld gewählt. %

Zum Primäörkreis des Reaktorkühlsystems insgesamt, zu dem die o.a. Kom

p@nenten gehören, führen die Gutachter aus, daß dieses System prinzi−

piell wie bei den bereits in Betrieb befindlichen Anlagen Stade und

Biblis, Block A, und anderen im Bau befindlichen Anlagen ausgeführt
ist. Sie weisen im einzelnen darauf hin, daß
− die Konstruktion des Reaktordruckbehälters der bekannten und nach

Auffassung der Gutachter bewährten Bauweise der KWU−Druckwasser−

reaktoren entspricht. Für die Anlagen Biblis, Block A und B, und

Unterweser sind Behälter mit vergleichbaren Geometrien fertigge− ®
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» | stellt worden. Damit liegen bereits erhebliche Fertigungserfahrun−

gen vor, so daß gegen die Fertigung dieses Reaktorädruckbehälters

bei den Gutachtern keine Bedenken bestehen,
das Hauptkühlmittelleitungssystem wie bei den bisher gebauten Anla−

gen im wesentlichen aus vier gleichartigen Kühlkreisläufen besteht,
− es sich bei dem Dampferzeuger für KKW Brokdorf um eine Weiterent−

wicklung der für Druckwasserreaktoren der KWU bekannten Bauweise
handelt (wegen seiner Aufgabe, den aktivitätenführenden Primärkreis
vom Wasser−Dampf−System zu trennen, werden erhöhte Anforderungen

®

an ihn gestellt),
− das Druckhaltesystem von dem der Vorläuferanlagen wie KKW Stade

und KKW Unterweser abweicht. Die sich daraus ergebenden Fragen
werden im Gutachten gesondert behandelt.

Die Gutachter konmen hinsichtlich der Systeme und Komponenten zum

Einschluß des Spaltproduktinventars zu der zusammenfassenden Aus−

sage, daß die Reaktoranlage in ihrer baulichen und technischen Kon−

zeption den derzeitigen sicherheitstechnischen Anforderungen ent−

spricht und die entsprechenden BMI−Kriterien und RSK−Leitlinien ein−

gehalten bzw. erfüllbar sind. Sie haben daher insoweit keine sicher−

heitstechnischen Bedenken gegen das Konzept der geplanten Anlage.

Zu 1.2.1.3: Nachwärmeabfuhr

Der sichere Einschluß des Spaltproduktinventars muß auch während des

Abfahrvorganges des Reaktors, d.h. nach der Abschaltung und während

der Nachwärmeabfuhr, gewährleistet sein.

Die Gutachter diskutieren die gegenüber dem KKW Unterweser bei Brok−

dorf vorgenommenen Konzeptänderungen. Sie stimmen unter Zugrundele−

gung der entsprechenden BMI−Kriterien bzw. RSK−Leitlinien als Beur−

teilungsmaßstab und aufgrund von Erfahrungen an den Vorläuferanlagen

Grafenrheinfeld, Wyhl, Grohnde und Unterweser und eigener Analysen

@?

Konzept des Not− und Nachkünlsystems zu.
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Zu 1.2.1.4 Prüfung des Standorts aus sonstiger Sicht

1. Der beantragte Standort wurde auch hinsichtlich seiner weite−
=ren Merkmale

−
Seismologie, Geologie, Gründungsverhältnisse

− Möglichkeit der Frischwasserkühlung und Abgabe des emwärm−
ten Kühlwassers an die Elbe

−
Bevölkerungsverteilung

überprüft.

Hinsichtlich der seismologischen Verhältnisse stellt das Stand−

ortgutachten fest, daß der Standort in einem Gebiet sehr gerin−
ger Erdbebenintensität liegt. Da es technische Möglichkeiten

gibt, ein Kernkraftwerk gegen Beanspruchungen aus Bodenerschüt−

terungen auszulegen, ergeben sich nach Auffassung der Gutachter

aus diesen Gründen keine Bedenken gegen den vorgesehenen Stand−

ort.

Hinsichtlich der geologischen Verhältnisse bezieht sich das

Standortgutachten auf die vorliegenden Ergebnisse umfangreicher

Baugrunduntersuchungen (Gründungsbeurteilung) durch das Erdbau−

laboratorium Prof. Dr. Ing. Karl Steinfeld. Danach sind die Bau−

grundverhältnisse mit uenen ?n Brunsbüttel vergieichoar und

zur Errichtung des geplanten Kernkraftwerks geeignet.

Der Innenminister des Landes Schleswig−Holstein als oberste Bau−

aufsichtsbehörde führt in seiner Stellungnahme aus, daß der
tra

fähige Baugrund erst in einer Tiefe zwischen etwa 13 und 20 m be−

ginnt. Um die Lasten sicher in den tragfähigen Baugrund zu füh−

ren, ist daher für das KKW Brokdorf eine Pfahlgründung als

Tiefgründung vorgesehen.

Je nach Größe der Lasten bzw. Lasteinwirkungen sollen den ein−

zelnen Gebäuden verschiedene Pfahltypen mit wnterschiedlichen

Schaft− und Fußdurchmessern zugeordnet werden.

Im einzelnen sind Großbohrpfähle mit Schaftdurchmessern von ®
1,10 m una 1,30 m und dementsprechend mit Fußdurchmessern von

1,70 m und 1,90 m geplant sowie Ortbeton−Rammpfähle mit Schaft−
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däurchmessern von 42 cm, 50 cm und 61 cm mit ausgerammtem Fuß,

dessen Durchmesser im wesentlichen abhängig ist von der auf−

gebrachten Rammenergie und der Lagerungsdichte des Bodens.

Die Großbohrpfähle werden wegen ihrer großen Tragfähigkeit bei

Gebäuden mit großen ständigen Lasten (Gebrauchs− oder Betriebs−

lasten), aber auch bei Gebäuden bzw. Gebäudeteilen, die wegen

ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung für außergewöhnliche

äußere Belastungen wie z.B. Flugzeugabsturz, chemische Explo−

sion und Erdbeben ausgelegt werden müssen, zur Ausführung

kommen.

Gebäude mit geringeren ständigen Lasten und ohne sicherheits−

technische Bedeutung sollen auf Ortbeton−Rammpfählen gegrün−

det werden.

Da es weder für die Großbohrpfähle noch für die Ortbeton−

Rammpfähle z.2t. eingeführte technische Baubestimmungen gibt,

hat der Antragsteller nach $ 27 der Landesbauordnung für das

Land Schleswig−Holstein (LBO) vom 20. Juni 1975 (GVoBl.

Schl.−H. S. 141) den Antrag auf Zustimmung im Einzelfall bei

der obersten Bauaufsichtsbehörde gestellt.

Am 22. Januar 1976 hat der Innenminister der Verwendung der

beantragten Großbohrpfähle aufgrund von zwei Baugrundsachver−

ständigen−Gutachten unter Bezeichnung von Bedingungen, Aufla−

gen und Hinweisen zugestimmt.

Nach den Antragsunterlagen ist für das Kemkraftwerk Brokdorf

Frischwasserkühlung vorgesehen. Dabei sollen der Elbe im Nor−

malbetrieb ca. 60 m?/s Kühlwasser entnommen werden, die im Kon−

densator um 10° C erwärmt und anschließend über eine Belüftungs−

schwelle wieder in den Fluß eingeleitet werden.

Die Gutachter kommen aufgrund eigener Abschätzungen, die der
?

Überprüfung der angegebenen Durchflußmengen und Wasserstände

dienten, zu der Ansicht, daß an dem vorgesehenen Standort Brok−



− 7 −

dorf ein Kernkraftwerk mit einem Druckwasserreaktor des bean−

tragten Typs jederzeit ausreichend mit Kühlwasser versorgt
®

werden kann.

Es treffe zu, daß der Abstand zwischen dem Kernkraftwerk Bruns−

büttel und dem Kernkraftwerk Brokdorf mit ca. 9,5 km geringer
ist als der Ebbe− bzw. Flutweg an dieser Stelle. =s komme da−

her aus diesem Grunde zu einer Überlagerung der Wärmeeinleitun−

gen aus dem Kraftwerk unä dem Wirtschaftsraum Brunsbüttel. Die−

se überlagerung wird bei den Untersuchungen im Rahmen des Was−

serrechtsverfahrens für das Kernkraftwerk Brokdorf berücksich−

tigt. Ebenso wird die Einwirkung der Wärmeeinleitung auf das

Kleinklima und die Auswirkungen auf die Wassertemperatur in

der Stör mit untersucht.

Der Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des

Landes Schleswig−Holstein führt in seiner Stellungnahme aus,
daß die fachliche Prüfung des von der Kernkraftwerk Brokdorf

GmbH gestellten Bewilligungsantrages abgeschlossen sei. Bei

der Prüfung des Antrags hätten sich keine Gesichtspunkte er−

geben, die nach $ 6 WHG zu einer Versagung der beantragten Be−

nutzung der Elbe füncen könnten. Das geit− erwohl hinsichtlich
der Wärmebelastung als auch hinsichtlich der Belastung mit ra−

dioaktivem Abwasser. Die höchstzulässige Temperatur des Kühl−

wassers werde so begrenzt werden, daß nachteilige Wirkungen
im Vorfluter nicht zu erwarten seien. Als Ausgleich der durch

die Erwärmung des Elbwassers vermehrten Sauerstoffzehrung wer−

de voraussichtlich gefordert werden, daß bei einem kritischen

Sauerstoffgehalt von 5 mg/l im Elbwasser das erwärmte Kühlwas−

ser mindestens einen Sauerstoffgehalt von6mg/lenthalten

müsse,

Bestehende Bedenken der Behörden seien entweder ausgeräumt wor−

den oder fänden ihre Berücksichtigung in den Bedingungen und

Auflagen des zu erteilenden wasserrechtlichen Bescheides.

Die überwiegende Anzahl der im Wasserrechtsverfahren eingegan−

genen ca. 5.300 Einwendungen sei als unbegründet zurückzuwei−

sen. Lediglich bei einer Zahl von ca. 4oo Einwendenden hätten
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sich Hinweise dafür ergeben, daß sie potentiell in einem Recht
beeinträchtigt seien oder Nachteile im Sinne des $ 13 LWG zu
erwarten hätten. Diese könnten aber durch die vorgesehenen Auf−
lagen und Bedingungen des wasserrechtlichen Bescheides vergü−tet oder ausgeglichen werden. In einigen Fällen werden noch
geprüft, ob die Einwendungen zurückzuweisen seien oder die
Entscheidung über die Einwendung nach $ 10 Abs. 1 des Wasser−
haushaltsgesetzes einem sräteren Verfahren vorzubehalten sei,um für die Entscheidung zunächst die Ergebnisse der anzuord−nenden Beweissicherungsmaßnahmen abzuwarten. Aber auch in die−sen Fällen sei davon auszugehen, daß, selbst wenn durch die
Beweissicherungsmaßnahmen der Nachweis einer

Beeinträchtigungerbracht werde, die Bewilligung gleichwohl aem._$13 Abss.Ü?−zu erteilen sei...−

Im übrigen bietet der gesetzliche Vorbehalt des $ 5 Wasserhaus−
haltsgesetz eine ausreichende Kandhabe, auch einmal zugelasse−
ne Wärmeeinleitungen den sich möglicherweise zukünftig ändermn−
den Gesamtbelastungsverhältnissen im Gewässer nachträglich an−
zupassen.

4. Der Standort für das KKkWw Brokdorf weist, auch insbesondere hin−
sichtlich der dort gegebenen Bevölkerungsdichte, keine Beson−
Gerheiten auf, die seiner Wahl entgegengestanden hätten,

%
Im übrigen wird auf A I 1.2 des Begründungsteils verwiesen.

5% Zu den weiteren Standortkriterien wird auf 1.2.2 (Störfälle) s−
wie auf 1.4 (öffentliches Interesse) verwiesen.

Zu 1.2.2: Störfälle

Vorbemerkung

Alle Anlagenteile, die erforderlich sind, den Kernreaktor sicher abzu−
schalten, ihn in abgeschalteten Zustand zu halten, die Nachwärme abzu−ihren oder eine etwaige Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhindern,
müssen so ausgelegt sein und sich in einem solchen Zustand befinden
und gehalten werden, daß sie ihre sicherheitstechnischen Aufgaben er−
füllen können,
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Dies gilt auch bei naturbedingten Einwirkungen, soweit sie in Be−

tracht zu ziehen sind, wie Erdbeben, Erdrutsch, Sturm, Hochwasser,
®

Sturmflut sowie mögliche Einwirkungen von biologischen Organismen

oder sonstige Einwirkungen von außen, wie Störmaßnahmen Dritter,

Flugzeugabsturz, Einwirkungen von gefährlichen, insbesondere explo−

sionsfähigen Stoffen und Bergschäden.

Bei den vorgenommenen Prüfungen war also zwischen sich aus der Anla−

ge selbst ergebenden und von außen aufgeprägten Stör− bzw. Unfällen

zu unterscheiden.

Zu 1.2.2.1 Verhinderung, Beherrschung von Störfällen

a) Standort

Naturbedingte oder sonstige Einwirkungen von außen sind bedingt

insbesondere durch die Eigenschaften oder die Lage des Stand−

orts. Deshalb wurden insbesondere die folgenden Standortmerk−

male geprüft:
− Seismologie −

Zu den seismologischen Verhältnissen wird auf S. 73 verwiesen.

Der Einfluß des Sonderlastfalles Erdbeben auf die Standsi−

cherheit des Reaktorgebäudes einschließlich Gründung wurde in

dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Ing. Zerna unter−

sucht.

− Gründungsverhältnisse

Wesentliche Grundlage der von dem Innenminister als
oberste

Bauaufsichtsbehörde und den atomrechtlichen Genehmigungs−

behörden vorzunehmenden Prüfungen war das "Gutachten zum

Einfluß der Sonderlastfälle auf die Standsicherheit des

Reaktorgebäudes"

Teil I: Chemische Explosionen swwie

Teil II: Erdbeben, Flugzeugabsturz, Explosion,

Kamineinsturz

des Sachverständigen Prof. Dr. Ing. Dr. Ing. E.h. W. Zerna.

Der Gutachter untersucht dort für die speziellen Verhältniss@

des Standorts Brokdorf den Einfluß der genannten Sonderlastfäl−

le auf die Standsicherheit des Reaktorgebäudes, bezogen auf des−
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sen Gründung. Wie der Gutachter anführt, ist die Belastung aus

chemischen Explosionen für die Verhältnisse am Standort Brokdorf

für die Gründung als maßgebend anzusehen. Er stellt fest, daß

eine Explosionsbelastung des Reaktorgebäudes (als Folge einer

Gastankerkollision auf der Elbe) von der Pfahlgründung auf−

nehmbar ist.

Damit ist sichergestellt, daß Reaktorgebäude und Gründung in

der vorgesehenen Form − auch bei Berücksichtigung der Belastun−

gen aus den genannten außergewöhnlichen äußeren Einwirkungen −

baubar sind.

Unter Berücksichtigung der möglichen Gastankerentwicklung

(zugrunde gelegt wird eine Einzeltankgröße von 40,002 3 Fr

Tiefkaltgase) auf der Elbe und bei Annahme der Explosion des

gesamten bei einer Kollision spontan freigesetzten Gas−Luft−

Gemischs ergeben Berechnungen eine bestimmte obere Belastung

des Reaktorgebäudes. Von diesem Wert geht deshalb auch der

o.a. Sachverständige in seinem Gutachten zur Standsicherheit

aus.

Zwischenzeitlich durchgeführte Versuche und die sich darauf

stützenden Beratungen der RSK führten zu dem Ergebnis, daß

Detonationen von Kohlenwasserstoff−Luft−Gemisch (CH−Luft−Ge−

misch) − ausgenommen dreifach ungesättigte CH−Stoffe − mit aus−

reichender Sicherheit ausgeschlossen werden können. Dreifach

ungesättigte CH−Stoffe (sog. MAP−Gase) werden auf der Elbe

jetzt und in absehbarer Zukunft nur in solchen Mengen trans−

portiert, daß bei Auslegung der Anlage entsprechend den RSK−

Leitlinien eine Gefährdung des KKW Brokdorf ausgeschlossen

ist.

um hinsichtlich der Gefährdung durch Druckwellen auch letzte

Zweifel auszuräumen, hat der BMI für eine Übergangszeit, in der

abschließende Untersuchungen zur Frage der Detonationsauslöse−

mechanismen durchgeführt werden sollen, einen Entwurf zu "Richt−
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linien für den Schutz von Kernkraftwerken gegen Druckwellen

aus chemischen Reaktionen durch Auslegung der Kernkraftwerke

hinsichtlich ihrer Festigkeit und induzierten Schwingungen so−

wie durch Sicherheitsabstand" (Stand August 1976) erarbeitet.

Darin wird insbesondere ein von der Menge der bei einer Gas−

tankerkollision (hier: auf der Elbe vor dem KKW Brokdorf)

spontan freigesetzten CH−Stoffe abhängiger Mindestabstand zwi−

schen Detonationsort (Standort des Schiffes) und Kernkraftwerk

gefordert.

Auch bei Zugrundelegung dieses Entwurfs ist für das KKW Brok−

dorf ein ausreichender Schutz gegen Gefahren aus Detonations−

druckwellen gegeben.

− Straße

Die Gutachter halten es für erforderlich, für dieK41 (Brok−

dorf − Hollerwettern) sowie die vorgesehene Anbindung des

UWi
Kraftwerksgeländes an die B−431 Verkehrsbeschränkungen für

u >

Straßentankfahrzeuge einzuführen.

− Schiene

Eine Gefährdung des Kernkraftwerks durch Unfälle im schienen−

gebundenen Güterverkehr (z.B. Kesselwagen) ist nach Meinung

der Gutachter aufgrund der vorhandenen Entfernungen nicht an−

zunehmen.

− Schiffsverkehr

Im Mittelpunkt der Prüfungen der Gutachter stand zunächst die

Reede Freiburg. Diese Reede kann von passierenden Schiffen

jeder Größenordnung und beliebiger Fracht als Ankerplatz be−

nutzt werden.

Vorliegende Statistiken der Wasser− und Schiffahrtsdirektion

Hamburg (WSD) ergeben jedoch für diese Reede keine gegenüber

dem fließenden Verkehr erhöhte Unfallhäufigkeit.

Auch die mit dem Transport von Sprengstoffen zusammenhängenden

Fragen wurden geprüft. Es wurde festgestellt, daß eine Gefähr−

dung bei der Auslegung des KKW gegen chemische Explosionen

nicht gegeben ist.
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Über die Größe der bereits heute im Einsatz befindlichen Flüs−

® siggastanker von ca. 4000 m? in 5 Einzeltankes zeichnet sich

eine Tendenz zu noch größeren Einheiten ab. Es wurde daher,

wie oben erwähnt, bei der Prüfung der Standorteigenschaften

eine Einzeltankgröße von 40.000 m zugrunde gelegt.

− Luftverkehr

Hierzu stellen die Gutachter fest, daß der vorgesehene Abluft−

kamin von ca. 100 m Höhe über OK−Gelände in das militärische

Tieffluggebiet AREA 6 (250 Fuß = 76 m) hineinragt.

» Für das militärische Tieffluggebiet AREA 6, in dem der Stand−

ort Brokdorf liegt, ist als höchste Höhe eines Hindernisses

über Grund eine Höhe von 431 ft = ca. 131 m angegeben. Für

andere Tieffluggebiete gleicher T!»;nönenbegiesein.. I du

Bundesrepublik Deutschland sind Höhen von Hindernissen von

133 m (AREA 5) bis 220 m (AREA 1) eingetragen.

Die Gutachter stellen unter Hinweis auf die ihnen vorliegen−

den Unterlagen fest, daß der Kamin des Kraftwerks Brokdorf

nicht das höchste Hindernis im Tieffluggebiet AREA 6 ist und

Hindemisse, die in ein Tieffluggebiet hineinragen, auch in

anderen Tieffluggebieten anzutreffen sind.

Gemäß Ziff. 2.71 der RSK−Leitlinien ist für ein Kernkraft−

werk mit Druckwasserreaktor im Rahmen der Konzeptberatungen

® der Nachweis zu führen, daß die Anlage gegen Flugzeugabsturz

ausgelegt ist. In seinem "Gutachten zur Konzeption der Anlage"

stimmt der Technische Überwachungs−Verein Norddeutschland dem

Konzept zum Schutz gegen Einwirkungen von außen, zu denen auch

der Flugzeugabsturz zu rechnen ist, zu. Im übrigen wird auf

die Ausführungen zur Gründung verwiesen.

In ihren Untersuchungen zu den Naturereignissen Sturmflut, Hoch−

wasser, Sturm und Blitz verweisen die Gutachter zunächst auf die,

®

vom Antragsteller beabsichtigte Erhöhung des Deiches vor dem
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Kernkraftwerk. Danach sind im Bereich des Kernkraftwerks Brok− &
dorf über die Krone schlagende Wellen nach Ausführung dieser

Arbeiten nicht zu erwarten.

Hinsichtlich der Festlegung des Kernkraftwerksnulls folgen die

Gutachter der in der "Gutachtlichen Stellungnahme zur Festle−

gung des Kernkraftwerknulls" der von Prof. Partenscky getrof−

fenen Annahme. Danach ist von einer Deichbruchkatastrophe bei

Hochwasser im Bereich der 20 km langen Deichstrecke von der

Störmündung bis zum Nord−Ostsee−Kanal auszugehen. Der Berech−

nung wurde der Tidenablauf der um 0,50 m erhöhten Sturmflut =

von 1962 zugrunde gelegt.

In einem Nachtrag zu diesem Gutachten befaßt sich Prof. Par−

tensky auch mit den möglichen Auswirkungen der Sturmflut vom

3.1.1976. Er kommt darin zu dem Ergebnis, daß die für das

Kraftwerks−Null empfohlene Höhenkote von NN + 4,30 m für die

Sturmflut von 1976 sowie darüber hinaus für äußerst extreme

Sturmflutscheitelwasserstände als ausreichend anzusehen ist.

Zur Belastung des Kernkraftwerks durch eine maximale Windge−

schwindigkeit von 28 m/s und Böenspitzen von do m/s weisen die

Gutachter auf die Auslegung der Gebäude gemäß DIN 1055 hin,

wodurch diese Spitzenbelastungen abgedeckt sind,

») Konzept

Hinsichtlich der Maßnahmen zur Verhinderung und zur Beherr−

schung von Störfällen kommt dem Reaktorschutzsystem besonde−

re Bedeutung zu. Dieses hat die Aufgabe, gemeinsam mit den

übrigen vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen (wie z.B. Schnell−

abschaltsystem) die Anlage vor unzulässigen Beanspruchungen
zu schützen und bei auftretenden Störfällen deren Auswirkungen
auf Umgebung und Betriebspersonal in vorgegebenen Grenzen zu

halten. Die grundsätzlichen Anforderungen an das Reaktorschutz− ©

system werden in den BMI−Kriterien genannt.
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Danach sollen als Mittel zur zuverlässigen Auslegung des Reak−

torschutzsystems vorzugsweise angewendet werden:

redäundante Auslegung von Komponenten, Baugruppen

und Untersystemen,

räumlich getrennte Installation entsprechend dem Wirkungs−

bereich möglicher versagenauslösender Ereignisse,

Verwendung von Geräten unterschiedlicher Meßprinzipien,

hendselbsttätigeÜberwachung auf einen Ausfall hin
sowie Anpassung der Komponenten an die möglichen Umgebungs−

bedingungen.

Die Gutachter untersuchen in ihren Konzeptgutachten zunächst re−

levante, nicht durch äußere Einwirkungen versursachte, Stärfäl−

le.

Die Gutachter stimmen dem zur Beh=.;schung dieser Störfälle

gewählten Konzept unte: äugrundelegung der entsprechenden BMI−

?Kriterien bzw. RSK−Leitlinien sowie im Einzelfall aufgrund von

Erfahrungen bzw. Analysen, Rechnungen und Versuchen zu Vorläu−

feranlagen zu.

Der Umfang der zur Beherrschung der einzelnen Störfälle getrof−

fenen Maßnahmen wird von den Gutachtern beschrieben. Sie füh−

ren aus, worauf sie ihre Aussagen im einzelnen stützen und wei−

sen auf die angewandten Berechnungsmethoden und eingesetzten

Programme hin. Im wesentlichen beziehen sich die Gutachter in

ihren Aussagen auf Vergleiche zu Vorläuferanlagen oder andere

Anlagen, die vergleichend herangezogen werden können.

Soweit Abweichungen von Vorläuferanlagen gegeben sind, werden

sie von den Gutachtem hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkun−

gen beurteilt. Für den Fall, daß sich im Rahmen weiterer Begut−

achtungen Abweichungen von den Erwartungen der Gutachter erge−

ben sollten, werden von ihnen vorsorglich Lösungsmöglichkeiten

in Vorschlag gebracht und diskutiert.

Die im Konzeptgutachten enthaltenen Unterlagenforderungen die−

nen der weiteren Detailbegutachtung. Hieraus resultiert jedoch

kein Einfluß auf die Konzeption der Anlage.
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Für das Kernkraftwerk Brokdorf wird als Auslegungsstörfall (GaU)

der doppelendige Bruch einer heißen Hauptkühlmittelleitung bei
?

Nennlast bei einem gleichzeitigen Folgebruch im Sekundärteil

eines Dampferzeugers angenommen.

Der GaU wird definitionsgemäß als oberer Grenzwert eines brei−

ten Spektrums denkbarer Kühlmittelverluststörfälle im Primär−

kühlsystem angenommen.

Die Gutachter diskutieren den Ereignisablauf dieses Störfalls

unter Eeranzieiung umfangreicher Literatur. Soweit erforder−

lich, werden die vom Hersteller vorgelegten Angaben zum Ereig−
nisablauf von den Gutachtern durch eigene Rechenprogramme über− &

prüft. Wo die besonders stark in den Rechnungen eingehenden An−

nahmen (Werte) bisher noch nicht ausreichend belegt werden

konnten, fordern die Gutachter, daß mit dem Baufortschritt

durch enisprechenae Vuiersuchunges nacnwels. zib:ac?ut werden.

In einigen Fällen wird von den Gutachtern Rahmen und Inhalt

noch durchzuführender Untersuchungen detailliert vorgeschrie−

ben.

Die Gutachter setzen sich in diesem Zusammenhang auch mit den

vom Hersteller verwendeten Rechenprogrammen auseinander und

schlagen in einem Fall den Einsatz eines neu entwickelten und

wesentlich verbesserten Programms, das auch in den Genehmi−

gungsverfahren für die Kemkraftwerke Biblis Block A, Neckar−

Westheim und Unterweser eingesetzt wurde, vor. Zur experimen− 8
tellen Absicherung der Anwendbarkeit dieses neuen Programmsy−

stems verweisen sie auf die Ergebnisse eines z.2t. laufenden

Forschungsvorhabens des BMFT.

Zur Beherrschung des Kühlmittelverluststörfalles (bis ein−

schließlich GaU) sowie zur Begrenzung der radiologischen Aus−

wirkungen wird u.a. die Funktion folgender Sicherheitseinrich−

tungen vorausgesetzt:

Notkühlsystem,

Sicherheitseinschluß mit kontrollierter Abgabe von ®

Spaltprodukten über den Kamin,

Schnellabschaltung.
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a Die Gutachter treffen dann zur Berechnung der Freisetzungsraten
von radioaktiven Spaltprodukten aus dem Brennstoff und dem Si−

cherheitsbehälter und für die Rückhaltefaktoren unter Berücksich−
® tigung der "Durchführungserläuterungen zu den Sicherheitskrite−

rien für Kernkraftwerke, Februar 1975" (hier: Kriterium 2.3 Strah−

lenbelastung in der Umgebung) ihre speziellen Annahmen und er−

mitteln so das Gesamtinventar an Spaltprodukten unmittelbar nach

dem Störfall in der Atmosphäre der Sicherheitshülle.

Die Gutachter gehen abschließend auf die Einhaltung der im vor−

liegenden Entwurf der neuen 1. SSVO enthaltenen Störfallricht−

werte von:

I)
Ganzkörperdosis: 5 rem

Schilddrüsendosis: 15 rem

ein. Diese Werte werden im Falle des vorbezeichneten Störfalles

nicht erreicht.

Insgesamt ergeben sich nach Auffassung der Gutachter daher kei−

ne Aspekte, die auf unzulässige radiologische Auswirkungen nach

Kühlmittelverluststörfällen oder anderen, ebenfalls im Konzept−

gutachten untersuchten Störfällen hinweisen.

4. In ihrer Zusammenfassung stellen die Gutachter in ihrem Kon−

zeptgutachten fest, daß

− gegen Störfälle (auch durch Einwirkung von außen bedingte)

durch anlagentechnische und bauliche Maßnahmen Vorsorge

getroffen ist bzw. werden kann und
© − die Sicherheitseinrichtungen der Reaktoranlage in der Lage

sind, eventuell auftretende Störfälle zu beherrschen und in

ihren Auswirkungen zu begrenzen.

zu 1.2.2.2 Begrenzung der Schadensfolgen
a) Standort

Zur Begrenzung von Art und Ausmaß eventuell auftretender Scha−’

densfolgen trägt der Standort insbesondere hinsichtlich seiner

*
Merkmale

Meteorologie und Besiedlung
bei.
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Eine präzise Aussage über die atmosphärische Situation zum Zeit−

punkt eines Stör− oder Unfalles ist nur dann selbst möglich.

Als bestimmende Parameter fließen dann in diese Aussage Wind−
?

richtung und Geschwindigkeit sowie die herrschende Wetterkate−

gorie ein. Hierzu liegen aus langjähriser Untersuchungen um−
®

fangreiche Daten für den Ramm Brukdorf vor.

Aus diesen Ir+=−rlagen ergaben sich keine auf eine mangelnde

vignung des Standorts deutende Hinweise,

Zur weiteren Beurteilung können die "Rahmenempfehlungen für den

Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen" des

BMI herangezogen werden. Katastrophenschutz−Maßnahmen sind je−

doch nur für über den GaU als größten anzunehmenden Störfall

hinausgehende kerntechnische Unfälle, bei denen eine gefahr−

bringende Freisetzung radioaktiver Stoffe festgestellt wird
=

oder unmittelbar bevorsteht, vorzusehen. Gemäß Ziff. 6 dieser

Empfehlung sollen sich die akuten Schutzmaßnahmen auf den Be−

reich bis zu lo km konzentrieren. In diesem Bereich aber ist

für KKW Brokdorf die Bevölkerungsdichte deutlich geringer als

der Bundesdurchschnitt in der Timgehuny Lereits genehmigter

Standorte. Katastrophenschutzmaßnahmen sind − wie die Planun−

gen auch für andere Standorte zeigen − daher grundsätzlich

durchführbar; Bedenken gegen die Wahl des Standorts Brokdorf

bestehen aus diesem Grunde also nicht.

») Hinsichtlich konzeptspezifischer Maßnahmen zur Begrenzung von

Art und Ausmaß der Schadensfolgen wird insbesondere aufc 4

(Einwendungen) dieses Bescheides verwiesen,

Zu 1.3 Schutz gegen Störmaßnahmen und sonstige Einwirkungen

/om BMI wurde bei dem Institut für Reaktorsicherheit die Bildung einer

3ruppe veranlaßt, die in der Lage ist, Anlagensicherungsmaßnahmen sach−

verständig zu beurteilen. Diese Gruppe wurde im vorliegenden Fall mit

ier Begutachtung der technischen Sabotageschutzfragen betraut, Sie leg−

te inzwischen ihr "Gutachten zur Anlägensicherung gegen Einwirkungen

Jritter" vor. Darin führt sie − unter Hinweis auf bestimmte Vorausset−

zungen − zusammenfassend aus, daß aus ihrer Sicht Bedenken gegen die

Realisierung das Konzeptes an diesem Standort nicht bestehen,
®
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Die atomrechtlichen Genehmigungsbehörden hatten weiter zu prüfen, ob

er erforderliche Schutz auch gegen Störmaßnahmen oder sonstige Ein−

wirkungen des von den Antragstellern zur Errichtung der Anlage einge−
setzten Personals gewährleistet ist,

Die hier von den atomrechtlichen Genehmigungsbehörden zu treffenden

Entscheidungen über die Zuverlässigkeit von Personen im Sinne des $ 7

Abs. 2 Nr. 4 AtG orientieren sich an bestimmten, von ihnen gemeinsam
mit dem Innenminister des Landes Schleswig−Holstein aufgestellten
Grundsätzen. Auch aus diesen Prüfungen haben sich in allen Fällen

Bedenken nicht ergeben.

Zu 1.4 Öffentliches Interesse ($ 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG)

Der Wahl des Standorts dürfen
überwiegendeöffentliche Interessen

insbesondere im Hinblick auf die Reinhaltung des Wassers, der Luft

und des Bodens nicht entgegenstehen.

Die atomrechtlichen Genehmigungsbehörden haben die zur Erfüllung
dieser rechtlichen Forderung notwendigen Prüfungen vorgenommen.

Dazu wurden die unter A II. 6 des Begründungsteils aufgeführten Be−

hörden beteiligt.

Die Genehmigungsbehörden führten einen besonderen Behördentermin

durch, in dem die von Behörden des Bundes, des Landes Niedersachsen,

r Gemeinden und Sielverbände vorgetragenen Bedenken, Anregungen und

Hinweise ausführlich erörtert wurden. Über den Temin wurde ein Er−

gebnisprotokoll gefertigt.

Soweit von den genannten Behörden Bedenken geltend gemacht wurden,
sind sie durch die den atomrechtlichen und wasserrechtlichen Geneh−

migungsbehörden vorliegenden Gutachten ausgeräumt oder finden im

Rahmen des weiteren atomrechtlichen oder des wasserrechtlichen Ver−

fahrens für das Kernkraftwerk Brokdorf Berücksichtigung.

® einzelnen:

1. Wasser

Zur Frage der Abwärme aus dem KKW Brokdorf sowie zur Abgabe

radioaktiver Stoffe an die Elbe wird insbesondere auf S,. 66
bzw.77verwiesen.
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Der Minister für Emährung, Landwirtschaft und Forsten stellt

unter Bezug auf das vom IRS erstattete "Gutachten über die Strah

lenexposition der Bevölkerung in der Umgebung für das geplante

Kernkraftwerk Brokdorf" fest, daß seinerseits Bedenken gegen
die Erteilung der atomrechtlichen Genehmigung auch in bezug auf

die Abgabe radioaktiver Stoffe nicht bestehen.

Zur Frage der Sicherheit der Trinkwasserversorgung führt das

Standortgutachten aus, daß aufgrund der vorliegenden Unterla−

gen die Grundwassererfassungen in der Umgebung von Brokdorf,

die für die Trinkwasserversorgung genutzt werden, nachweislich

durch das Elbewasser nicht beeinträchtigt werden. Die tatsäch−

liche Wasserversorgung erfolgt durch die folgenden Wasserwerke:

Cleve,

Kremperheide, *

Krempermoor,

Kuden,

Burg und Wacken.

Wasser für Bewässerungszwecke und das Tränken von Weidevieh

wird über die folgenden Schleusen eingespeist:

Hollerwettern,

Brokdorf,

Vierstieghafen,

Haarwedder,

St. Margarethen.

Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, daß eine Gefährdung des

Grundwassers und der Oberflächengewässer durch den Betrieb des

Kernkraftwerks nicht zu befürchten ist.

Boden

Die Frage der Reinhaltung des Bodens war vorrangig unter dem

Gesichtspunkt der Nahrungsmittelproduktion im Bereich um das

KKW Brokdorf zu prüfen.

Wie an anderer Stelle ausgeführt, kommt das vom IRS erstattete

"Gutachten über die Strahlenexposition der üevölkerung in der
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Umgebung für das geplante KKW Brokdorf" zu dem Schluß, daß eine

unzulässige Beeinträchtigung der gesamten Nahrungsmittelproduk−

tion ausgeschlossen ist. Auch das ergänzend eingeholte "Gutach−

ten über die Strahlenexposition der Bevölkerung in der Umgebung

des Standorts Brokdorf durch den Verzehr spezieller tierischer

Nahrungsmittel? des IRS kommt zu dieser Aussage,

Luft

Die Eignung des Standorts war insbesondere hinsichtlich seiner

meteorologischen Verhältnisse zu prüfen. Hierzu liegen den atom

rechtlichen Genehmigungsbehörden und den von iuucn ?Ugesogenes

Sachverständigen die Arbeit von Reidat "Meteorologische Ver−

hältnisse am Standort Brokdorf/Unterelbe" und die ergänzende

Arbeit des Deutschen Seewetteramtes Hamburg vor. Danach kann

der Standort als günstig bezeichnet werden.

Naturschutz, Landschaftspflege

Nach den Zielsetzungen der Regionalplanung für den Wirtschafts−

raum Brunsbüttel/Unterelbe (Planungsram IV) soll das Kernkraft−

werk unter Beschränkung auf die betriebsnotwendigen Anlagen sorg−

fältig in die Landschaft eingepaßt werden, um die Entwicklung

des Fremdenverkehrs und der Naherholung möglichst wenig zu be−

einträchtigen (Ziff. 9.6 Reg.Plan IV). Zu diesem 2weck ist im

Zuge der Einzelplanung u.a. ein Landäschaftsplan aufzustellen.

Die Raumansprüche für das Kernkraftwerk und dessen Leitungs−

trassen sind mit den Forderungen des Umweltschutzes rechtzeitig

in Einklang zu bringen.

Weiter darf nach diesen Zielsetzungen außer der Fläche für das

Kernkraftwerk in dem zwischen Brokdorf und der Störmündung als

Fremdenverkehrsentwicklungsraum ausgewiesenen Elbuferbereich

eine weitergehende industrielle Nutzung nicht stattfinden.

Das Land Niedersachsen hat inzwischen ein Raumordnungsverfahren

eingeleitet, in dem die sich aus der Errichtung der Freileitun−

gen (Einspeisung in das überregionale und regionale Versorgungs−

netz) ergebenden Fragen berücksichtigt werden. Im Zuge dieses
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Verfahrens werden auch die vom Beauftragten für Naturschutz u

|
Landschaftspflege des Kreises Stade erhobenen Bedenken (Behin−

derung und Gefährdung der Zugvögel) behandelt.

Beeinträchtigung der Schiffahrt

Von den atomrechtlichen Genehmigungsbehörden waren die die

Schiffahrt auf der Elbe berührenden Fragen zu prüfen. Dabei

orientierten sie sich an der Forderung des Bundesministers

für Verkehr, wonach die von dem Kernkraftwerk ausgehenden Ge−

fahren, Behinderungen und Belästigungen für die Schiffahrt

sich in dem allgemeinen Umfang halten. Insbesondere dürfen
®

der Schiffahrt auch in Zukunft keine Auflagen gemacht werden,

die über die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für die Schiff−

fahrt hinausgehen,

Weiter war iu Ral?men des atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens

sicherzustellen, daß die von der Schiffahrt ausgehenden Gefah−

ren bei der Errichtung des Kernkraftwerks an diesem Standort

Berücksichtigung finden.

Von besonderer Bedeutung war hierbei die Frage der Gefährdung

des Kernkraftwerks durch chemische Explosionen im Zusammen−

hang mit dem Gastankerverkehr. Hierzu wird auf S. 80 ffverwie−

sen.

Beeinträchtigung des Tiefflugverkehrs
%

Wegen der Lage des Standorts war die Frage einer möglichen Be−

einträchtigung der militärischen Tiefflugverkehrs besonders zu

prüfen. In den hierzu vorliegenden Stellungnahmen der zuständi−

gen Behörden wurden entsprechende Bedenken nicht erhoben.

Auch hinsichtlich der Hochwassersicherheit können überwiegende

öffentliche Interessen der Wahl des Standorts nicht entgegenste−

hen. Wie an anderer Stelle ausgeführt, bleibt die Integrität

des Hochwasserschutzsystems (Deiche) während der gesamten Er−

ricntungsphase des Kernkraftwerks und beim späteren Betrieb
®

voli erhalten.
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5
Katastrophenschutz

Der Standort wurde insbesondere auch im Hinblick auf seine Eig−

| nung zur Durchführung ggf. erforderlicher Katastrophenschutzmaß−

nahmen untersucht. Als Ergebnis steht fest, daß der Standort

Brokdorf insbesondere hinsichtlich der dort gegebenen Bevölke−

|
rungsstruktur keine Besonderheiten aufweist, die seiner Wahl ent−

gegenstehen.

Zu 2. Öffentlich−rechtliche Vorschriften ($ 4 Abs. 1 AtAnlvo)

Schenerkung

Nach 8& 4 Abs. 1 AtAnlVO umrast die Prüfungspflicht der atomrechtli−

hei Genehmigungsbehörden auch die Beachtung der übrigen, in Betracht

kommenden öffentlich−rechtlichen Vorschriften, insbesondere des Bau−

und Wasserrechts.

Dem Zweck dieser Bestimmung, eine atomrechtliche Genehmigung so lan−

ge nicht zu erteilen, wie weitere eventuell erforderliche Genehmigun−

un ausstehen bzw. deren spätere Erteilung im Grundsatz nicht

sichergestellt ist, kann auch dadurch genügt werden, daß die Geneh−

migungsbehörden feststellen, welche weiteren Genehmigungen, Bewilli−

gungen und Erlaubnisse erforderlich sind und ob mit deren rechtmäßi−

ger Erteilung − u.U. auch unter Bedingungen und Auflagen − gerechnet

werden kann.

uch hierzu haben die atomrechtlichen Genehmigungsbehörden im Zuge

ihrer eigenen Prüfungen die unter A II.6 aufgeführten Behörden be−

teiligt.

Die atomrechtlichen Behörden führten einen besonderen Behördentermin

durch, in dem die auch im Hinblick auf $ 4 Abs. 1 AtAnlVO von Behör−

den des Bundes, des Landes Niedersachsen, der Gemeinden und Sielver−

bände vorgetragenen Bedenken, Anregungen und Hinweise ausführlich

erörtert wurden. Diese flossen in die von den atomrechtlichen Be−

hörden nach $ 4 Abs. 1 AtAnlVO vorzunehmden Prüfungen ein.
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Der Ministerpräsident des Landes Schleswig−Holstein als Landes−

planungsbehörde stellt in seiner Stellungnahme vom 13.12.1974 − »
Stk 150 − 125.1 − 61.018 − zum Antrag der NWK vom 12.3.1974 auf

Erteilung einer atomrechtlichen Genehmigung für das Kemkraft−
werk Brokdorf fest, daß dieser Antrag grundsätzlich im Einklang
mit den in der 1. Änderung des Regionalplans für den Planungs−
raum IV − Wirtschaftsraum Brunsbüttel/Unterelbe − vom 6.8.1974
(Amtsbl. Schl.−H. S. 795) enthaltenen Zielen der Raumoränung
und Landesplanung steht. Er stimmt diesem deshalb unter Mittei−

lung besonderer Maßgaben zu.

Der geänderte Regionalplan ist nach den Bestimmungen des Geset− ©

zes über die Landesplanung vom 13.4.1971 unter Beteiligung der
Kreise Steinburg und Dithmarschen, die ihrerseits die betrof−

{ enen Gemeinden ?eteiligen hatten, aufgestellt worden.

Der Fiächennuczuuyeptan der Gemeinde Brokdorf mit der Ausweisung
des Kernkraftwerksgeländes als Londerbaufläche ist mit Wirkung
vom 15.8.1975 rechtskräftig geworden. In diesen Plan sind auch
die Ergebnisse des Landschaftsplans für das Gemeindegebiet − so−
weit sie bauleitplanerisch relevant sind −

aufgenommen worden.

Gemäß $ 89 LBO werden in Schleswig−Holstein im Rahmen atomrecht−
licher Verfahren baurechtliche Genehmigungen − soweit sie atom
rechtlich relevante Sachverhalte betreffen − von Bescheiden nach

$ 7 AtG eingeschlossen. Damit ist hinsichtlich des Baurechts @,

$ 4 Abs. 1 AtAnlVO voll erfüllt.

Im Rahmen der vorgenommenen Prüfungen wurden die öffentlich−recht−
lichen Vorschriften des Wasserrechts beachtet. Im übrigen wird
auf das parallel zu dem atomrechtlichen Verfahren laufende was−
serrechtliche Verfahren verwiesen, das kurz vor dem Abschluß
steht.

Auch die weiteren, in Betracht kommenden öffentlich−rechtlichen

Vorschriften, wie etwa die Deich−VO das Wasserschiffahrtstraßen−
gesetz etc. sieben der Erteilung einer Genehnigung nicht entge−
gen.
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5. Der Antrag der NWK auf Erteilung der erforderlichen energiewirt−

)
schaftlichen Genehmigung war von dem zuständigen Ministerium für

Wirtschaft und Verkehr positiv beschieden worden.

Auch insoweit standen demnach der Einleitung des atomrechtlichen

| Verfahrens rechtliche Hindernisse nicht im Wege.

zu 3.

Auswirkungen der Anlage nicht nuklearer Art ($ 8 AtG in Verbindung mit

den Vorschriften des Bundes−Immissionsschutzgesetzes) stellen keine

unüberwindlichen rechtlichen Hindernisse dar. Es kann schon heute ge−

agt werden, daß sich die Emissionen der Anlage (Rauchrase,der Hilfe

kesselanlage, Lärm etc.) im Rahmen ders yeserzlichen Grenzenharten

lassen.

Einzelheiten hierzu werden im Laufe des weiteren Genehmigungsverfah−

rens geprüft und ggf. in den jeweiligen Teilgenehmigungen durch Auf−

lagen festgesetzt.

c Einwendungen

Vorbemerkung

Zu bestimmten Einwendungen kann eine besondere Stellungnahme ganz

oder teilweise entfallen, weil deren Anliegen an anderer Stelle in

diesem Bescheid, insbesondere durch Auflagen, Hinweise oder Fest−

® setzungen berücksichtigt sind oder sich ihre Erwiderung aus Teil B

dieses Bescheids ergibt.

Ein großer Teil der Einwendungen befaßt sich mit teilweise erheb−

lich über den Rahmen dieses atomrechtlichen Verfahrens hinausge−

henden Fragen. Sie wurden zwar in die Prüfung einbezogen, konnten

aber unberücksichtigt bleiben. Dennoch werden auch hierzu Stellung−

nahmen oder Hinweise abgegeben.

® 1. Planungsrechtliche Einwendungen
|

1.1 Zur Zeit gelte noch der Raumordnungs vom 16. Mai 1969,Be 5

der für den Raum Brokäorf u.a. FremäenverkehrsentwicklungH

vorsehe,
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Auch der Entwurf des Regionalplans IV sehe in seiner 1. Än−

derung vom 5. Juli 1972 für den Elbebereich zwischen Brok−
%dorf und Wewelsfleth Fremdenverkehrsentwicklung und Naher−

holungsförderung vor. Für die beiden Orte seien die Funk−

tionen Wonnen Und Gewerbe ausgewiesen.

Diese Zielsetzung sei kurzfristig so korrigiert, daß Brok−

dorf nun die Sonderfunktion Kernkraftwerk erhalte... Den

betroffenen Gemeinden wurde diese Korrektur zu spät, näm

lich erst im Februar 1974, bekanntgegeben... Insgesamt sei

somit diese Art der Landesplanung unzulässig, denn: ...

Selbstverwaltungsgremien der betroffenen Gemeinden und die

Gesamtbevölkerung waren an den Änderungen der Planungen
©

nicht beteiligt...

Im übrigen müsse ein rechtskräftiger Flächennutzungs− und

Bebauungsplan vorliegen.

2 Die Unterelberegion stelle eine hochwertige Natur− und Kul

turlandschaft mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung

und hohem Freizeitwert dar. Siese! das traditionelle Er−

holungsgebiet des−Hämdurger Bevölkerung. Ziel der Raumpla−

nungnitsees sein, die Erhaltung dieser freien Landschaft

?unddamit der gesunden Lebensgrundlage in diesem Raum zu

garantieren.

Das Kernkraftwerk Brokdorf und seine Folgeeinrichtungen

(Fernleitungen etc.) beanspruchten aber einen großen Teil
®@

des Elbeufers und beeinträchtigten bzw. zerstörten schon

allein hierdurch die gewachsene Siedlungs− und Landschafts−

struktur.

Die − hauptsächlich durch die Kernkraftwerksgebäude selbst −

verursachte Beeinträchtigung der Landschaft könne durch land−

schaftspflegerische Maßnahmen nicht ausgeglichen werden.

... Damit sei der raumplanerische Grundsatz, wonach Emitten−

ten von Wohn− und Erholungsgebieten getrennt bleiben sollen, U)
durchbrochen...
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Insgesamt sei somit diese Art der Landesplanung unzulässig,

denn: ... Die Funktionen Wohnen, Fremdenverkehr, Naherholung

und Industrie sind nicht voneinander getrennt, ... Die Bundes−

länder Hamburg, Niedersachsen und Schleswig−Holstein hätten

noch keine ökologischen Belastungsgrenzen für den Unterelbe−

raum gemeinsam bestimmt.

Der Raum Brokdorf müsse auch deshalb freigehalten werden, weil

die ökologischen Auswirkungen der grundstoffverarbeitenden In−

dustrie im Raum Assel/Drochtersen noch nicht bekannt seien

und dieser Raum im Einwirkungsbereich der Industriegebiete

Brunsbüttel und Glückstadt liege.

Durch diese Maßnahmen der Landesregierung werde die Elbufer−

landschaft außerhalb der im Regionalplan vorgesehenen Indu−

strieschwerpunkte Brunsbüttel und Glückstadt in ein Industrie−

gebiet umgewandelt... In Anbetracht dessen könnten auch die Aus−

sagen von Kabinettsmitgliedern, das Kernkraftwerk Brokdorf habe

keine Industrieansiedlung zur Folge, d.h., daß der Raum zwi−

schen Brunsbüttel und Glückstadt für Naherholungszwecke frei−

gehalten werden soll, kein Vertrauen für sich beanspruchen.

Das atomrechtliche Genehmigungsverfahren stehe im Widerspruch

zu den landesplanerischen Perspektiven für den Unterelberaum

wie sie z.B. in einem Beitrag zur Zeitschrift "wirtschaft und

Standort", Februar 1974, Seite 5, erläutert wurden.

Es stehe auch im Widerspruch zu den Ausführungen des Ministers

für Wirtschaft und Verkehr, wonach ein weiterer KKW−Block beim

KKW Brunsbüttel errichtet werden sollte.

Das atomrechtliche Genehmigungsverfahren stehe im Widerspruch
zu den Ausführungen des Herrn Ministerpräsidenten im Schrei−

ben vom 5. Februar 1974 an den Niedersächsischen Sozialmini−

ster. Danach sind weitere Planungen erst dann vertretbar, wenn

"sorgfältige Grundlagenuntersuchungen" im Unterelberaum voraus−
’

gegangen sind.



zu 1.1

Es trifft zu, das nach der Karte des Landesraumoränungsplans (LROP1l)

vom 16. zai 1969 der Elbuferstreifen zwischen Brokdorf und der Hasel−

dorfer Marsch als Fremdenverkehrsentwicklungsraum im Landesinnern aus−

gewiesen ist. Es handelt sich bei dieser Ausweisung jedoch entspre−

chend dem Charakter des LROPl um eine großräumige, flächenhafte Dar−

stellung, deren nähere Bezeichnung − also Abgrenzung und Nutzung −

den Regionalplänen vorbehalten ist (s. Ziff. 36 Abs. 3 LROPI in der

Fassung der 2. Änderung vom 25. April 1973).

Der erste Entwurf der 1. Änderung des Regionalplans für den
Planung

raum IV − Wirtschaftsraum Brunsbüttel/Unterelbe − vom 5. Juli 1972

sah für den Elbebereich zwischen Brokdorf und Wewelsfleth einen "Er−

holungsraum" mit Fortsetzung im Störtal vor. Er enthielt in ziff. 19

den allgemeinen Hinweis, daß neben dem im Bau befindlichen Kernkraft−

werk Brunsbüttel noch mit weiteren Kernkraftwerken im Raum Brunsbüt−

tel bzw. an der Unterelbe zu rechnen sei.

Nachdem eingehende Untersuchungen der Landesregierung im Jahre 1973

zu dem Ergebnis geführt hatten, daß zur Sicherstellung der Stromver−

sorgung des Landes bis 1980 ein weiteres Kernkraftwerk errichtet

werden müsse und dafür z.2t. nur der Standort Brokdorf die Vorausset−

zungen erfülle, wurde gemäß & 7 des Landesplanungsgesetzes ein entspre−

chend geänderter Entwurf dem Kreis Steinburg mit Schreiben vom 28. Ja−

nuar 1974 vorgelegt, der seinerseits mit Schreiben vom 19. Februar
®

die betroffenen Gemeinden beteiligt hat.

zu 1.2

Das zur Verbesserung der Infrastruktur des Landes im Bereich der Ener−

gieversorgung erforderliche weitere Kernkraftwerk ist eine standort−

gebundene Einzelversorgungsanlage. Brokdorf ist als Standort geeignet,

weil dort die erforderlichen Stanäortvoraussetzungen in geeigneter

Weise erfüllt sind. Dabei muß nach dem Stand von Wissenschaft und

Technik und in Anbetracht der hohen Sicherheitsanforderungen an Kern−

kraftwerke davon ausgegangen worden, daß sie ihre Umgebung durch di
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|

® Ausnutzung von Kernenergie nicht gefährden. Insoweit ist das Neben−
einander von Kernkraftwerk und Naherholungsgebiet im Raum Brokdörf
unter Beachtung insbesondere von $ 4 des Gesetzes über Grundsätze

zur Entwicklung des Landes (Landesentwicklungsgrundsätze) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1973 grundsätzlich als

mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar anzusehen.
Im Hinblick auf die Entwicklung des Fremdenverkehrs und der Naherho−

lung
enthält darüber hinaus die 1. Änderung des Regionalplans IV in

den ziff. 6.4.3., 8 und 9.6 die folgenden wesentlichen einschränken−

* den
Ziele für den Bau und Betrieb des Kernkraftwerks:

"Das südlich der Ortslage Brokdorf vorgesehene Kernkraftwerk soll un−

ter Beschränkung auf Cie Detsiiciousuimaliyir Ialsuen purulartiy 2.

die Landschaft eingepaßt werden, um die Entwicklung des Fremdenver−

kehrs und der Naherholung möglichst wenig zu beeinträchtigen. Außer

dieser Fläche für Versorgungsanlagen darf in diesem Raum als Frem−

denverkehrsentwicklungsraum ausgewiesenen Gebiet eine weitergehende

industrielle Nutzung nicht stattfinden... Fremdenverkehrsentwick−

lungsräume im Landesinnern sind nach der Karte das Elbufer zwischen

Brokdorf und der Störmündung mit Fortsetzung im Störtal... Die Ent−

wicklung dieser Gebiete zum Naherholungsraum ist zu fördern. Das

gilt besonders für ... das Elbufer zwischen Brokdorf und der Störmün−

dung... Die
Einzelplanung

für die industrielle Entwicklung des Raumes

Brunsbüttel und für größere Versorgungseinrichtungen, insbesondere
® für das Kernkraftwerk Brokdorf, soll von Landschaftsplänen begleitet

sein."

Der weiteren Forderung, vor Erteilung der atomrechtlichen Genehni−

gung, sweit erforderlich, die ökologische Belastbarkeit des Raumes

auch unter Berücksichtigung der anderen Nutzungen im Unterelberaum

festzustellen (vgl. Ziff. 3.1 Abs. 5 der 1. Änderung des Regional−

plans IV) wurde insbesondere durch das "Gutachten über die Strahlen−

exposition" des IRS entsprochen. Auch eine Gesamtbetrachtung würde

®

eine Einzeluntersuchung nicht ersetzen können.
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Zu 1.3

Aufgrund der verbindlichen Zielaussagen der 1. Änderung des Regiona

plans IV in Text und Karte besteht kein Anlaß zu der Befürchtung, di

schleswig−holsteinische Elbuferlandschaft werde mit dem Kernkraftwerk

Über aiz vorgesehenen Schwerpunkte Brunsbüttel und Glückstadt − die

gewerblich−industrieile Entwicklung für Glückstadt ist längerfri−

stig und in ihrem Umfang deutlich unterhalb der Größenordnung von

be
ei

vorgesehen − hinaus zusätzlich industrialisiert. De
;] ? enthält mit aller Deutlichkeit dementgegenstehende Ziele,

er
geht den Schutz der Landschaft ausgerichtet sind. Eine etwaige

is
Zieländerung könnte, wenn überhaupt, nur im Rahmen des dafür vom Lan−

desplanungsgesetz vorgeschriebenen Verfahrens vorgenommen werden. An

gesichts der eindeutigen verbindlichen Planungen besteht kein Anlaß
für ein Mißtrauen gegenüber den in Übereinstimmung mit dem Regional−

plan stehenden Aussagen von Kabinettsmitgliedern, noch ist ein Wider−

spruch zu den landesplanerischen Perspektiven für den Unterelberaum

in der Zeiiscuurtf? "Wirtschaft und Standort", Februar 1974, S. 5 ££,
zu Sehen.

zu 1.4

Das atomrechtliche Genehmigungsverfahren steht auch nicht im Wider−

spruch zu dem Schreiben des Herrn Ministerpräsidenten vom 5. Februar

1974 an den Niedersächsischen Minister des Innern. Es bezieht sich

eindeutig auf die Umweltbelastungen des Unterelberaums durch neue

Industrieansiedlungen im Raum Drochtersen undfnicht aufdas

vorher

schon mit Niedersachsen abgestimmte Kernkraftwerk Brokdorf. Deshalb
®

führt
der Ministerpräsident in seinem Schreibens aus:

\e LoucHte Kal Sie Inst
−

"Ich halte es im Hinblick auf die noch nicht zu übersehenden Bela−

stungen des Raums an der Unterelbe durch die vorhandenen und im Auf−

bau befindlichen Industrien und Kraftwerke für zweckmäßig, zunächst

alle Möglichkeiten für Industrieansiedlungen in dem vorhandenen In−

dustriegebiet in Bützfleth auszuschöpfen und erst zu einem späteren

Termin, wenn sich dann die Notwendigkeit dafür zeigt und die Grenzen

der weiteren Belastbarkeit des Raumes besser beurteilt werden können,
die Planungen für den Bereich Drochtersen wieder aufzunehmen."

rue wu % ber Dukkene oe

Lslpaan ui geht?
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Atomrechtliches Verfahren sowie Wertminderung,

Schadensersatz

Einwendungen, die sich auf die angebliche Unzulässigkeit des

Antrags und der Antragsunterlagen wegen Unvollständigkeit oder

Unbestimmtheit beziehen.

Im einzelnen wird beanstandet:

Das Fehlen von Unterlagen über:

− eine verbindliche Gesamtplanung im Unterelberaum,
− ein Gesamtenergiekonzept des Landes,
− den durch das Kernkraftwerk Brokdorf verursachten Eingriff

in die ökologischen Verhältnisse des Unterelberaunms;

das Fehlen von Ausführungen über:

− eine Sicherheitsbetrachtung zum Kernkraftwerk, insbeson−

dere zu:
i

GaU, Super−GaU

Wahrscheinlichkeit von Störralien

Analyse der Fehlerfortpflanzung

Vertrauenswert

Programmbeschreibungen

’Fehlerbehebung
"Bedienmannschaft

− Erkenntnisse und Ergebnisse der neueren Forschung in Biolo−

gie und Medizin

− die genaue Bestimmung aller Isotope, die abgegeben werden

− klimatische und meteorologische Verhältnisse am Standort

Brokdorf
?

− das Nebeneinander von Wohngebieten und Kernkraftwerk aus

planungsrechtlicher Sicht

− Katastrophenschutz und −evakuierungspläne
− die spätere Demontage;
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2.1.3 der Antrag sei auch unzulässig, weil
− die stillschweigend vorgenomme Unterscheidung der Unter− ®

lagen in Sicherheitsbericht und Gutachten dem Sinn und Zweck
der AtAnlVO widerspreche und demzufolge auch Gutachten hät−
ten ausliegen müssen,

− die KWU zur Fertigung des Sicherheitsberichts nicht berech−
N eig mer, Wer at a5 Fazerdab dar hl

eo SQL
<A− die Errichtung des Kernkraftwerks Brokdorf auf Q u: DL"

tfremdem Grund erfolge sowie
− im übrigen ein Teil der Antragsunterlagen unbestimmt und

irreführend (z.B. Begriff der Bevölkerung bzw. der unmit−
telbaren Umgebung) sei. ®

Zu 2.1

Die Zulässigkeit des Antrags bestimmt sich nach & 1 AtAnlVOo. Danach
sind u.a. dem Antrag die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen beizu−
fügen, wobei dem Sicherheitsbericht besondere Bedeutung zukomnt,

Unberührt hiervon besteht für die atomrechtlichen Genehmigungsbehörden
die Verpflichtung, in ihre Prüfungen weitere Unterlagen einzubeziehen.
Hierunter fallen auch solche, die sich mit den in den o.a. Einwendun−

gen angesprochenen Themen befassen.

Zu 2.1.1

Zur Erwiderung wird verwiesen (materiell):

zur Gesamtplanung auf C1 des Begründungsteils
zum Gesamtenergiekonzept auf die Begründung des So−

Er
fortvollzugs i
zum Eingriff in die ökologischen Verhältnisse insgesamt
aufTeil B des Begründungsteils dieses Bescheids k

/

zu 2.1.2

Zur Erwiderung wird verwiesen (materiell):

zur technischen Sicherheit insgesamt auca
®sowie auf Teil Bdes Begründungsteils dieses Bescheids

zu den weiteren Einwendungen auf die Teile’B undc

des Begründunssteils dieses Bescheids
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Zu 2.1.3

Die gem. $ 2 Abs. 3 AtAnlVO auszulegenden Unterlagen umfassen nicht

die im Genehmigungsverfahren in Auftrag gegebenen Gutachten. Auch

nach dem Sinn und Zweck der Atomanlagenveroränung ist eine Ausle− AR!

gung von Gutachten nicht erforderlich,/wenn

−

was hier der Fall ist −

?der Sicherheitsbericht und die erläuternden Pläne alle für die Beur−

teilung der Anlage erforderlichen Angaben enthalten (vgl. VGH Baden−

Württemberg, Beschluß vom 8.10.75 − X 351/75, DÖV 1975, 744).
Die Erstellung des Sicherheitsberichts durch die KWU als dem Herstel− !

ler und auch Mitantragsteller des KKW Brokdorf ist nicht zu beanstan−

ww
Die Atomanlagenveroränung enthält keine besonderen Anforderungen,

die hinsichtlich des Verfassers des Sicherheitsberichts zu berücksich−

tigen wären.
it 5

gefülstih . ee

Auch die Behauptung, die beantragte Errichtung des KKW Brokdorf erfol−

ge auf fremdem Grund, geht fehl. Die NWK als Antragstellerin hat den

für die Errichtung benötigten Baugrund erworben. Im übrigen könnte

von der Genehmigung nur Gebrauch gemacht werden, wenn der Erwerb vor−

− liegt.

2.2 Ferner wird behauptet, das Genehmigungsverfahren sei rechtswi−

drig, weil es im Einzelfall oder generell gegen das geltende

Recht verstoße.

e 2.2.1 Das Atomrecht kollidiere mit Artikel 2 Abs. 2 Grundgesetz.

2.2.2 Die Bestimmungen des BImSchG und sonstige öffentlich−rechtliche

Vorschriften würden verletzt.

2.2.3 Die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des Vorrangs des

Schutzzwecks des AtG würden verletzt.

2.2.4 Die Entschädigungsregelung im Schadensfalle sei unzureichend

®
(Entschädigung im Katastrophenfalle, Wertminderung der Grund− ?

stücke, Existenzbedrohung für Landwirte etc.).
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2.2.5 Die Auslegungsfrist von 1 Monat sei zu kurz für eine gründli− »
che Prüfung sowie

2.2.6 der festgesetzte Kopierpreis von 0,50 DM/Seite des Sicher−

heitsberichts sei zu hoch und widerspreche der Absicht des

Gesetzgebers nach vollständiger Erörterung.

zu 2.2

Die Einwendungen beziehen sich teils auf mit dem Atomrecht konkurrie−

rende Vorschriften, teils auf materielle und Verfahrensvorschriften

des Atomrechts.

zu 2.2.1 und 2.2.2

Das Atomrecht steht mit der Verfassung im Einklang!

In den bisherigen Verwaltungsgerichtsverfahren über atomrechtliche

Genehmigungen wurde die Verfassungsmäßigkeit der dem Genehmigungs−

verfahren zugrunde liegenden Rechtsvorschriften und auch des Geneh−

migungsverfahrens bestätigt.

Im Gegenteil wurde ausdrücklich die verfassungsmäßige Übereinstimmung

bejaht (vgl. auch OVG Münster, Urteil vom 20.2.75 − VII A 911/69).

Das Genehmigungsverfahren verstößt auch nicht gegen das Bundesimmis−

sionsschutzgesetz und andere öffentlich−rechtliche Vorschriften.

Gemäß $ 8 AtG ist die atomrechtliche Entscheidung nach Maßgabe der

Vorschriften des BImschG zu treffen. Im übrigen hat die Genehmigungs−

behörde gem. $ 4 Abs. 1 AtAnlVO ihre Prüfung auch auf die Beachtung

anderer Ööffentlich−rechtlicher Vorschriften zu erstrecken.

Zu. 252,3

Ein Verstoß gegen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und den Vor−

rang des Schutzzwecks des AtG liegt nicht vor.

Das AtG verLindet zwei Zweckrichtungen:

die friedliche Nutzung der Kernenergie bei

gleichzeitigem Schutz der Bevölkerung vor eventuellen Schäden,
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®
wobei dem Schutzzweck Vorrang zukommt. Unter dieser Zweckrichtung

steht
das Genehmigungsverfahren für Kernkraftwerke {vgl. OVG Mün=−

ster, Urteil vom 20.2.1375 − VII A 311/69).

zu 2.2.4

Die geltenden Entschädigungsregelungen sind ausreichend,

Für kernkraftwerk−spezifische Schadensmöglichkeiten enthält das Atom−

gesetz Bestimmungen, nach denen der Inhaber des Kernkraftwerks − un−

abhängig von eigenem Verschulden − haften muß (Gefährdungshaftung),.

®::− Haftungshöchstgrenze wurde im Jahre 1975 auf ei lliardeDM
ausgeweitet. tur Lech

Sowie,

Bei nachweislich auf nukleare Auswirkungen eines Kernkrai....\.I −..−

rückzuführende Existenzgefährdungen kommen ebenfalls Ansprüche aus

Ger Gefährdungshaftung in Betracht.

zu 2.2.5

Die Rechtswirksamkeit der Atomanlagenverordnung wird dadurch, daß

zwar die Ermächtigungsgrundlage ($ 7 Abs. 3 AtG) geändert, aber die

Verordnung selbst noch nicht novelliert wurde, nicht beeinträchtict

(vgl.
ven

Baden−Württemberg, Beschluß vom 8.10.1975 − x 351/75).

Zu 2.2.6

Die Festlegung des Kopierpreises auf 0,50 DM pro Seite zwar zulässig

und angemessen. Sie widerspricht insbesondere nicht der Absicht des

Gesetzgebers nach vollständiger Erörterung.

2.3 Einwendungen, die sich auf wasserrechtliche Aspekte beziehen

2.3.1 Unvollständigkeit der Antragsunterlagen, da keine Aussagen

über Kühlwasserentnahme und −einleitung, die Bewässerung

der Marsch sowie keine Stellungnahme der Fachbehörden zum

Wärmelastplan Elbe enthalten seien,
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2.3.2 durch das Absenken des Grundwasserspiegels würden an den
=umliegenden Gebäuden Schäden entstehen.

zu 2.3.1

Die in diesen Einwendungen angesprochenen Fragen finden im wasser−

rechtlichen Verfahren, das getrennt vom atomrechtlichen durchgeführt

wird, Berücksichtigung. Soweit das atomrechtliche Verfahren berührt

wird, reichen die vorgelegten Unterlagen zur Prüfung und Entschei−

dung aus.

®zu 2.3.2 E |
Schäden an den umliegenden Gebäuden als Folge einer Grundwasserabsen−

|
kung sind nahezu auschlossen, weil von der Gebäudekonzeption des Kraft−

werkblocks her ein großflächiges Abpumpen nicht erforderlich wird (re− |
lativ hohe Lage der Fundamentsohlen).

|Wird bereichsweise dennoch eine Grundwasserabsenkung erforderlich, so

muß von der Antragstellerin ein gesonderter Antrag auf Genehmigung |
zur Grundwasserabsenkung gestellt werden. Die Genehmigung wird nur

?san erteilt werden, wenn schlüssig nachaewieser wird, =? an den

umliegenden Gebäuden keine Schäden infolge der beantragten Grund− |

wasserabsenkung entstehen können.
|

2.4 Einwendungen, nach denen die geltenden Rechtsvorschriften
®

als Grundlage für das Genehmigungsverfahren als unzurei−

chend angesehen werden.

Im einzelnen wird gefordert:

2.4.1 Abschluß einer internationalen Konvention über das Verbot

des Angriffs auf Kernkraftwerke im Kriegsfall

2.4.2 Demokratischer Entscheid über die Standortwahl |

2.4.3 Verrincerung des behördlichen Ermessensspielraums durch
=»

|

den Gesetzgeber
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2.4.4 Aufhebung der Haftungsbegrenzung und Haftung der Atomindustrie

für alle Schäden
|

2.4.5 Bestellung von Sachverständigen freier Wahl für Einwender
auf dem Erörterungstermin

2.4.6 Bildung und Beachtung von Umweltparametern

2.4.7 Schaffung eines auf mathematisch−statistischer Grundlage erar−

beiteten Nachweises über Todesursachen und Erbschäden im Um−

kreis von Kernenergie−Anlagen

®..: Vollzug atomrechtlicher Genehmigungen erst, wenn sämtliche
für die Errichtung und den Betrieb von Kernkraftwerkeu zele−

vanten technischen Probleme gelöst sind sowie

2.4.9 die Auseinandersetzung über die prinzipiellen Bedenken der

medizinischen Wissenschaft abgeschlossen ist.

Zu 2.4

Bei diesen Einwendungen handelt es sich insgesamt um Mörderungen),

dieggf. an den Gesetzgeber gerichtet werden müssen. Die atomrecht−

lichen Genehmigungsbehörden sind an die Anwendung des geltenden
Rechts gebunden.

2.5 Einwendungen, die sich auf allgemeine Aspekte des Genehni−

gungsverfahrens beziehen.

2.5.1 Bedenken bezüglich sachgerechter Entscheidungen wegen perso−
neller Vermischung von Antragsteller, Gutachter und Geneh−

migungsbehörden

2.5.2 Errichtung erst dann, wenn alle Teilschritte genehmigt sind
und die letzte Entscheidung rechtskräftig ist
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2.5.3 Forderung nach einer ausdrücklichen behördlichen Erklärung
über die Unschädlichkeit der Anlage für die landwirtschaft−
liche Bevölkerung mit Übernahme der Schadensersatzverpflich−
tung :

2.5.4 Keine Versicherung sei bereit, das Risiko für Leben und Ge−
sundheit von Menschen in der Nähe eines Kernkraftwerks zu
versichern sowie

2.5.5 Bekanntgabe der Namen und Verantwortlichkeit aller an einer
atomrechtlichen Genehmigung Beteiligten.

zu 2.5.1

Eine Vermischung von Antragsteller mit Gutachten oder Behörden
liegt nicht vor. Im übrigen erfolgt die Prüfung von Unterlagen
im atomrechtlichen Verfahren durch die Genehmigungsbehörden allein
nach den gesetzlichen Vorschriften bzw. den Weisungen des Bundes
und den Empfehlungen der unabhängigen Sachverständigen.

Zu 2.5.2

Die Erteilung von Teilgenehmigungen ist rechtmäßig und auch sachdien−
lich (val. BVerwG, Urteil vom 16.3.72 − IC 49.70 − DöV 1972. 757).

Die Aufgliederung des Genehmigungsverfahrens kommt auch Dritten zugute,
Ga während des Genehmigungsverfahrens neue Erkenntnisse von Wissen−
schaft und Technik berücksichtigt werden können. Sie stellt auch kei
ne Rechtsverkürzung dar, da Kläger jede Teilgenehmigung beklagen kön−
nen. Glos Sahtstbereller köuuer? =

Zu 2.5.3

Die atomrechtliche Entscheidung stellt eine Erklärung über die Recht−

mäßigkeit des beantragten Vorhabens und damit seiner Unschädlichkeit
im gesetzlichen Rahmen dar. Damit sind Beeinträchtigungen Dritter
über das nach den geltenden Bestimmungen erlaubte Maß hinaus ausge−
schlossen,

Im übrigen wird auf 85 25 ff AtG verwiesen.
)
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Zu 2.5.4

Ein Versicherungsschutz ist wegen der gesetzlich normierten Gefähr−

Gungshaftung für Schadensfälle, die auf nukleare Auswirkungen des

nezurückzuführen sind (vgl. 88 25 ££f AtG), nicht erfor−

Gerlich. Im übrigen wird zur Sicherheit der Anlage auf Teil B dieses

Bescheides verwiesen.

Die Bundesregierung führt in ihrer Antwort auf die Große Anfrage zur

friedlichen Nutzung der Kernenergie in der
ng

Deutschland

(Drucksache 7/3871) aus, daß mit dem geltenden
A

und ’Strahlen− \WieE
Schutzrecht bereits ein wirkungsvolle 5 1

geschaffen wurde, das
Gefährdungspotentialbei derNutzung der Kerm−|

@−
zu beherrschen. Dieses System habe sich bewährt und bedürfe

keiner grundsätzlichen Änderungen, um auch bei zunehmender Nutzung
der Kernenergie den Schutz der Bevölkerung vor Schädigungen zu ge−
währleisten. Im übrigen hätten die von Bundesrat und Bundestag zu Be−

ginn des Jahres 1975 verabschiedeten Gesetze zur Änderung des nuklea−

ren Haftungs− und Deckungsrechts die notwendige Anpassung an die Ent−

wicklung größerer Leistungseinheiten gebracht.

Zu 2.5.5

Die Verantwortung für die rechtmäßige Abwicklung des Genehmigungsver−
fahrens tragen die den Genehmigungsbescheid unterzeichnenden Minister

der atomrechtlichen Genehmigungsbehörden.

wie
aE

ur

a
Au? 2

Wr Sir Suac?_ Wiecur
q

©
Energiebedarf, Wirtschaftlichkeit

3.1 Die Genehmigung für KBR dürfe erst dann erteilt werden, wenn

alle technischen und gesetzlichen Maßnahmen zur Reduzierung

des Stromverbrauchs ausgeschöpft seien. Dies sei die Konse−

quenz aus den ständig wiederholten öffentlichen Erklärungen,

daß Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung Vorrang vor der

Deckung des Energiebedarfs hätten.

3.2 Die Notwendigkeit des KBER könne ohne ein vorliegendes Gesant−

®
energiekonzept nicht beurteilt werden. Insbeondere solle KBR

offensichtlich mehr Strom erzeugen, als zur Abdeckung des re−

gio; 3 . .analen Bedarfs erforderlich ist,

Eliches Instrntertug

enz
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. .

Hieraus ergebe sich aber, daß der angestrebte Zwwachs über−

wiegend weitere Industrieansiedlungen ermöglichen solle. Dies

käme auch im "Modell für die wirtschaftliche Entwicklung der

Region Unterelbe" des Hamburger Wirtschaftssenators zum Aus−

druck.

Im Hinblick auf diese stillschweigend beabsichtigte Entwick−

lung sei die Erstellung einer umfassenden Kosten−Nutzen−Ana−

lyse für KBR, in welche die relevanten Beeinträchtigungen der

Umwelt einbezogen werden, dringend erforderlich.

Ohne diese systematische Gegenüberstellung von wirtschaftli−

chem Nutzen aus dem KBR und entstehenden Umweltbelastungen ®

sei ein Abwägen des Für wnü wider aber nicht möglich. Der

Nachweis der wirtschaftlichkeit müsse dabei sämtliche Vor−

lzu!−, Neben− und Folgekosten des KBR enthalten. Insbeson−

dere sei der Vergleich mit fossilen Kraftwerken anzustellen

sowie darzustellen, auf welche Weise die sich aus unerprobter

Technologie und damit verbundenen hohen Ausfallzeiten des KBR

ergebenden Verluste finanziert werden sollen.

Es fehlten Angaben zur Verbraucherstruktur im entsprechenden

Versorgungsraum. Gemäß den im Schreiben der HEW an die Ham−

burger Bürgerschaft enthaltenen Angaben nehme der Anteil der

Sondervertragskunden {z.Z2. 68 %) weiter zu. Daraus ergebe sich

aber, daß die vom KBR später betroffene Bevölkerung die dort

erzeugte Energie nahezu nicht in Anspruch nimmt. Vom Antrag− ®@

steller dagegen sei ein "Stromexport"? z.T. bis nach Bayern

geplant.

Wegen der Baugleichheit
der

KKWe

Brokdorf, ihylundGrafen−
’Theinfelä könnten diese sämtlich wegen derselben Fehler aus−

fallen. In einem solchen Fall aber wäre die ?Versorgungder

Bundesrepublik Deutschlandin Fragegestellt. Insbesondere

müßten bei Erkennen von Fehlern alle diese KKWe vorsorglich

stillgelegt werden: eine Maßnahme, die wegen ihrer Auswirkun−

gen auf die Versorgung möglicherweise unterbleibe. ®

Der beantraste 1300−MW−Block sei im übrisen zu groß dimensio−

niert, da sein Ausfall nicht ausgeglichen werden könne.
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3.7 Wenn die Energieversorgung in der Bundesrepublik Deutschland

sich immer stärker auf KKWs abstütze, könne eine neueAbhängig−

keit

von

den

Uran−Zulieferländern entstehen. Eine Atomenergie−

krise hätte dann gravierendere Folgen als die bisherige sog.

Energiekrise.

Eine langfristige Sicherung des wirtschaftlichen Nachschubs

an Uran−Brennstoff sei ohnehin nicht gegeben, da die Uranvor−

räte in ca. 15 Jahren erschöpft sein würden. Zur Uranversor−

gung sei ein Bericht der Bergbau−Universität Clausthal−Zeller−

feld einzuholen.

?&
3.8 Welche wirtschaftlichen Argumente stehen der Errichtung von

KKWs weit außerhalb menschlicher Siedlungen (z.B. Wattenmeer

etc.) entgegen?

3.9 Insbesondere durch Trockenkühltürme könnten viele der bekann−

ten Probleme verhindert werden.

zu 3.1

Die Forderung nach

Reduzierung

des

Stromverbrauchs

kann grundsätzlich
nicht Gegenstand eines atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens sein.

Es ist heute

nicht

möglich, mit absoluter Genauigkeit Wörherzusagen,
wie sich langfristig das Wirtschaftswachstum und der Energiebedarf

entwickeln werden. Ebensowwenig kann man genau abschätzen, in welchem

Maße es langfristig Gelingen wird, Biergieysparsamer

undrationeller

verwenden. Eine verantwortungsbewußte, langfristig orientierte

Energiepolitik muß jedoch darauf ausgerichtet sein, einen unter rea−

listischen Annahmen für möglich gehaltenen Bedarf auch befriedigen zu

können. Damit ist jedoch keine Entscheidung für ein unkontrollier−

tes Wirtschaftswachstum gefällt.

Zu 3.2

Nach dem Energiewirtschaftsgesetz besteht für die Elektrizitäsversor−

gungsunternehmen die Verpflichtung, die Stromversorgung jederzeit si*

cherzustellen und so billig wie möglich zu gestalten. Für die Abschät−

zung der erforderlichen Zuhauleistung müssen daher die Untemehren bei
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den Prognosen für die Zwwachsratendes Stromverbrauchs in ihrem Be−

reich jedoch von den oberenWerten ausgehen. Fehleinschätzungen bei

der Vorausplarung können angesichts der langen Planungs− und Bauzei−

ten Aer Kernkraftwerke von mindestens acht Jahren praktisch kaum aus−

en
werden.

ru

Die Wirtschaftliche
uiilin

im schleswig−holsteinischen Unterel−

klärteA :gierung. Damit soll ein

weiterer Beitrag geleintek werden, durch Ansiedlung von Großindustri

und Folgeindustrie den wachsenden Bedarf an Arbeitsplätzen zu decken

und die wirtschaftliche Basis des Landes zu verbreitern. Die Indu−

strieansiedlung wird aber nur im Raum Brunsbüttel als industriellem

Land esresic] ’ er

Schwerpurkt und − zuf lange Sicht − iu Raum Glückstadt ohne Großin−

Austrie durchgeführt werden. Dadurch bleiben große Freiräume erhal−

ten, die im wesentlichen für die Naherholung zur Verfügung stehen.

Zu 3.4

Auch hier ist grundsätzlich festzustellen, daß die Frage, welche Kraft−

werke am wirtschaftlichsten arbeiten, im Rahmen eines atomrechtlichen

Genehmigungsverfahrens nicht zu nrüfen ist.

Vergleiche der Stromerzeugungskosten in Kermnkraftwerken und in fossil

Defeuerten Kraftwerken sind aber mehrfach durchgeführt worden mit dem

Ergebnis, daß die Kernenergie mit den anderen Energieträgern wettbe−

werbsfähig ist und preisgünstiger eingesetzt werden kann. Insbesondere

ist hervorzuheben, daß die Kosten für die Beschaffung des Rohstoffs

Uran nur einen relativ geringen Einfluß auf die Höhe des Energieprei−

ses haben und eine Verdoppelung der heutigen Uranbrennstoffpreise nur

eine Erhöhung der Stromgestehungskosten um ca. 0,8 P£f/Kih bewirken ge−

genüber einer Kostensteigerung von ca. 5 P£/KWh bei Verdoppelung der

gegenwärtigen
Erdölpreise,

Zin/Vergleichdi j

gung in Frage kommenden Energieträger is zür !

SatzderKemsnergie. während beim Einsatz von Kohle und öl die re1a−@
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tiven Schadstoffbelastungen (Verhältnis der tatsächlichen Emissionen

@:

den zulässigen Grenzwerten) bedenklich hoch sind und die Toleranz−

grenzen gebietsweise sogar überschritten werden, liegen die Emissio−

aftwerken um mehrere
eg

anterdenIoleranz−
enz r ?chade

kungen der radioaktiven Stof−

fe und der von ihnen ausgehenden ionisierenden Strahlen

|£orschtsindalsdieder meistenchemischenSchadstoffe. Ü,
Zwar können durch den Einsatz beträchtlicher finanzieller Nittel für

neue technische Umweltschutzmaßnahmen das bei der Verbrennung von Kohle

und Öl frei werdende Schwefeldioxid
(50,)

und der Staub weitgehend zu−

ickgehalten werden, es bleibt aber eine nicht zu verhindernde ständi−

©
Abgabe von Kohlendioxid

(c0,)
an die Luft. Dessen Konzentration in

der Erdatmosphäre steigt nachweisbar an und beeinflußt die Sonnenein−

strahlung und die Wärmeabgabe der Erde an den Weltraum. Eine weitere

Erhöhung des
CO,−Anteils der Luft kann langfristig zu schwer überseh−

baren Klimaveränderungen führen.

Zu 3.5

Aufgrund des Gesetzes über die Statistik im produzierenden Gewerbe vom

6. November 1975 − durch das das Gesetz über die allgemeine Statistik

in der
Elektrizitätswirtschaft und Gaswirtschaft vom 24. April 1963 er−

setzt wird − unterliegen die öffentlichen Energieversorgungsunternehnen
der Meldepflicht. Die Meldepflicht umfaßt den jährlichen Stronmver−

brauch, gegliedert nach Verbrauchergruppen, sowie die monatliche

Stromerzeugung jedes Kraftwerks mit verfügbarer Leistung, Engpaßlei−

@":

sowie den Stromaustausch über die Ländergrenzen. Dadurch ist

ie Erhebungsbehörde (Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes

Schleswig−Holstein) jederzeit in der Lage, sich ein Bild über die Ver−

braucherstruktur zu machen. Beanstandungen irgendwelcher Art haben

sich bisher nicht ergeben.

Die Bevölkerung am Standort Brokdorf kann zwangsläufig nicht − auf−

grund der Blockgröße des KKii − den erzeugten Strom allein verbrauchen.

Das KBR wird lediglich 50 % des erzeugten Stroms in das Netz der \üwk

einspeisen, 50 % gehen nach Hamburg (HEW), das in seinem Stadtgebiet

®
keine Kernkraftwerke bauen kann. Die erforderlichen Leistungen
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der NWK werden in Kraftwerken in Schleswig−Holstein und Niedersach−

sen erzeugt und dort auch verbraucht. Durch das Verbunänetz der Elek−

trizitätsunternehmen kann bei Ausfällen im Bereich eines Unternehmens

die Stromversorgung durch Bezug aus anderen Bundesländern oder sogar
aus europäischen Nachbarländern kurzzeitig gedeckt werden. Bei der

Festlegung der zu installierenden Kraftwerksleistungen wird diesem

Punkt bei allen Elektrizitätsunternehmen durch Einplanung einer zu−

sätzlichen Reserve Rechnung getragen.

Zur Zeit und in den vergangenen Jahren wurde in Schleswig−Holstein

mehr Stron ?verbrauchtalse?erzeugt.Die Netzhöchstlast betrug 1975 ab−

gerundet 1.350 MW; davon wurde in Schleswig−Holstein selbst eine
iei@®

stung von maximal 705 MW erzeugt.
Ver
unenkozt

el Kup
Zu 3.6

Leichtiwnasserreaktnren werden se!i vielen Jahren in vielen Ländern der

Erde gebaut und betrieben. Sie haben einen hohen Zuverlässigkeitsgrad

erreicht. Durch redundante und diversitäre Auslegung der meisten wich−

tigen Komponenten ist ein Abschalten aufgrund eines Fehlers, der für

diese Bauklasse symptomatisch sein kann, kaumzuerwarten. Tel,
Der Ausfall von Kraftwerksblöcken kann durch das (erbundnetz der Elek−

Erizitätsversorgungsunternehnen
ggg

durch die jeweils vorgehaltene Re−

serve au werden. Im übrigen wird auf C 4 verwiesen.
ll,

N
bekrediged lasiert

Zu 3.7

DieserFragenkomplexist für das atomrechtliche Genehmigungsverfahr:

nicht relevant, sondern muß unter dem Gesichtspunkt der langfristigen

Daseinsvorsorge gesehen werden.

Un die Versorgungsrisiken bei der Uranbeschaffung jedoch möglichst ge−

ring zu halten, ermöglicht die Bundesregierung den deutschen Uranver−

sorgungsunternehmen durch finanzielle und politische Unterstützung,

sich durch eigene Prospektion und durch Beteiligung an ausländischen

Prospektions− und Bergbauunternehmen Uranlieferungen zu sichern. Um

einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden, sinä diese Beteiligungen auf

viele Länder in allen Erdteilen verteilt. Ein Teil des Bedarfs wird
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?durch langfristige Verträge oder Käufe auf dem freien Markt gedeckt.
Durch diese Maßnahmen ist die deutsche Nersorgungmit Natur−Uran heute

bis1980 gesichert; diese Vorsorge geht über das Maß hinaus, das bei
anderen Energieträgern und Rohstoffen üblich ist. vie u kun
Die Uran−Vorräte werden nicht in 15 Jahren erschöpft sein, sie reichen

®ei

EinsatzmodernerAnschlußtechnologienweit.überdasJahr2000hin−
us.Skull Bes oclki)

gorkuzi.
Zu 3.8

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind Kernkraftwerke im Wattenmeer oder
im Meer aufgrund vielfältiger, teilweise noch nicht gelöster Pro−

bleme, an den deutschen Küsten nicht als Alternative anzusehen. Die

Auswirkungen derartiger Kraftwerke auf die Umwelt, meerestecnni?scne
Probleme und die Frage der Energieableitung zum Festland müssen zu−
nächst noch durch weitreichende Untersuchungen geklärt werden.

Zu 3.9
i

Um Erfahrungen über den Einsatz von t?urtenkühltüm=.: ee Mn

abführung
zu sammeln, ist z.Zt. der Prototyp eines großen Trockenkühl−

turms für das 31o MWe THTR−Kraftwerk bei Hamm im Bau. Von seinen Be−

triebsergebnissen und ausländischen Erfahrungen wird es abhängen, in−

wieweit diese Konzeption der Abwärmeabfuhr in großtechnischem Maßstab

realisierbar sein wird.

4. Technische Sicherheit

4.1 Keine technische Anlage sei absolut sicher.

Die in der Kerntechnik angewandten Verfahren zur Ermittlung
eines Risiko−Nachweises seien Nicht hinreichend Quantifiziert.
Die Grenzen zwischen angenommenen und experimentell ermittel−

ten Werten seien unbekannt, Ein auf dieser Grundlage formu−

liertes Computer−Programm könne infolgedessen echte, d.h. re−

alistisch gegebene Störfallabläufe nicht zutreffend beschrei−

ben.
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Besonders schwerwiegende Stör− oder Unfälle (auch GaU oder

Super−GaU) würden u.a. durch
®

Sabotäage

Flugzeugabsturz

SB Krieg

&r Anlageversagen (z.B. infolge Materialermüdung)

Versagen der Notkühlung und der automatischen Abschal−.
tung swie

’ menschliches Versagen (verantwortlich für ca. 50 % allerJ

F Störungen)

verursacht.

Die sich hieraus ergebenden Schäden seien aber mit dem "all− #
:,

gemeinen Lebensrisiko" nicht vereinbar. Vielmehr bezeichne
Lindackers solche Schäden in seiner Arbeit als nationale Ka−

tastrophe,

Bei derartigen Störfällen würde stets eine intakte Notkühlung
und insoweit eine Begrenzung der Auswirkungen unterstellt; es
fehlten jedoch Großversuche zum Notkühlverhalten.

Durch Zeitablauf würden dann die Kemkraftwerke noch unfalli−

trächtiger; ein Beispiel hierfür sei die durch Neutronenbe−

strahlung verursachte Versprödung des Diuckbehälters,

In der Betrachtung der Störfall−Risiken stelle die Rasmussen−

Studie möglicherweise einen Fortschritt dar, behandle jedoch

gerade die Störfälle nicht, die als besonders schwerwiegend nn

angesehen werden müßten, weil deren mathematische Behandlung ©

z.2t. noch nicht möglich ist,

Auch das Kernkraftwerk Brokdorf könne gegen die genannten aus−

lösenden Ereignisse nicht sicher geschützt werden. Deshalb han−

dele die Behörde im Falle einer Genehmigungserteilung grob fahr−

lässig. Es sei unverantwortlich, die Bevölkerung aufgrund einer

unausgereiften Technik einem GaU auszusetzen.

Die bisherige Praxis der Kemtechnik sei übersät mit Störfäl−

len,
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Statistiken zeigten, daß z.Zt. kommerzielle Kernkraftwerke

nur zu etwa 50 % betriebsfähig sind (KKW Würgassen sogar nur

ca. 15 %). Hierdurch und insbesondere durch z.T. erhebliche

Reaktorunfälle sei deren Unsicherheit bzw. geringe Verfügbar−
keit belegt.

In den USA mußten 15 Kemkraftwerke stillgelegt werden. In

Schweden wurden die Arbeiten für 13 Kemkraftwerke gestoppt.

Kernkraftwerke der Größe Brokdorf (1300 NW) seien unerprott;
hier lägen noch keine entsprechenden Betriebserfahrungen vor.

Insofern sei auch das aus dem Betrieb solcher Kernkraftwerke

resultierende Risiko unbekannt.

In den USA bleibe man (wohl) aus diesem Grunde bewußt unter−

halb 1000 MW und lege zudem die Kernkraftwerke außerhalb von

Bevölkerungszentren.

Mit Recht wamten Fachleute vor der überstürzten Inbetrieb−

nahme immer größerer Reaktoren.

Eine atomrechtliche Genehmigung dürfe (auch für das Kemkraft−

werk Brokdorf) erst nach öffentlicher Diskussion aller syste−
matisch erfaßten Betriebserfahrungen erteilt werden.

Hinzu komme noch die zusätzliche Gefährdung aus dem Gastan−

kerverkehr auf der Elbe sowie die spezielle Gefährdung aus

dem militärischen Tiefflugverkehr am Standort.

Brokdorf habe nicht einmal den für das Kernkraftwerk der BASF

vorgesehenen sicherheitstechnischen Standard.

Auf welche Weise im Hinblick auf die in Brokdorf gegebene au−

Berordentliche Gefährdung die Erfordernisse des Katastronhen−

schutzes erfüllt werden sollen, bleibe unerfindlich.



zu 4.1 ,

1. Die Frage der Zumutbarkeit von Risiken ist stets eine güterabwägen−

de Frage. Hierbei sind die übrigen Lebensrisiken und speziell die

Risiken aus der Industrialisierung und Technisierung unserer Umwel

Bezugspunkte der Betrachtung. Für die Bewertung der kerntechnischen

Risiken ist das Risiko, das sich durch die Schadstoffe ergibt, die

bei alternativ vermehrter Nutzung fossiler Energien anfallen, von

besonderer Bedeutung.

Zweifellos wird mit der Festlegung von Art und Umfang der erforder−

lichen Vorscergemaßnahmen gegen Schäden aus einer kerntechnischen

Anlage stets implizit eine Risikoentscheidung getroffen. Das ver−

bleibende Restrisiko ergibt sich, weil jenseits des gesicherten Be−

reichs stets theoretisch Schadensmechanismen verbleiben, die zwar ©

äußerst unwahrscheinlich, aber doch physikalisch möglich sind. Die−

ses Restrisiko ist aber keine besondere Eigenheit der Kernenergie,

sondern vielmehr ein selbstverständlicher und auch aus anderen Ge−

fährdungsbereichen geläufiger, dort aber meist nicht bewußt wahrge−

nommener Sachverhalt.

Wenn es insoweit auch in Naturwizsenschaft und Technik eine absolute

Sicherheit nichr gibt, so liegen für den Bereich der Kerntechnik

doch bereits so umfangreiche Erfahrungen vor, daß das mit dem Be−

trieb von Kernkraftwerken verbundene Risiko beurteilt werden kann.

Ein Vergleich mit anderen zivilisatorisch bedingten Risikenergibt,

daß Kernkraftwerke heute zu den ?sicherstentechnischen Anlagenüber−

haupt gehören. Busäk \ Risiko x
Sefalsdumg

x

Vaters4 , lt
Ri ealeru . ®

Die Existenz großer staatlich finanzierter Kernforschungszentren

sowie die Mitarbeit der Bundesrepublik Deutschland bei internatio−

nalen Forschungsprogrammen belegen die außerordentliche Sorgfalt,

mit der hier die Voraussetzungen für die sichere Anwendung der

Kernenergie geprüft werden. Im Zuge der dabei gewonnenen Erkennt−

nisse wird dann das für die Verfahren verbinäliche Atomrecht stän−

dig weiter entwickelt,
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Zu Recht befassen sich verschiedene Einwender mit dem Reaktor−

äruckbehälter als einem für die Sicherheit von Kernkraftwerken

besonders wichtigen Anlageteil. Weil an diese Komponente höch−

ste Anforderungen gestellt werden müssen, haben die für die Ce−

nehmigung von Anlagen nach $ 7 AtG zuständigen Behörden in der

Sitzung des Länderausschusses für Atomkernenergie am 25. April
1974 einen umfangreichen Katalog über die Voraussetzungen, die

für die Zustimmung zum Einbau eines Reaktordruckbehälters er−

füllt sein müssen, beschlossen.

Zur Versagenswahrscheinlichkeit von Druckbehältern liegt das

Ergebnis einer US−Untersuchung (Wash−1218) vor. Diese zeigt,
daß in über 725.000 Druckbehälter−Betriebsjahren bisher kein

einziger folgenschwerer Versagensfall vorgekommen ist.

Wegen der Überdimensionierung und dem höheren Qualitätsniveau
von Reaktordruckbehältern nimmt das zuständige US−Komitee an,
daß die Wahrscheinlichkeit eines leichten Versagensfalles bei

einem Reaktordruckbehälter noch weit unterhalb der für kon−

ventionelle Druckbehälter abgeleiteten Obergrenze angesetztzt
werden kann. Es leitet daraus ab, daß der obere Wert für die

Wahrscheinlichkeit eines folgenschweren Versagensfalles bei uke
Reaktordruckbehältern zwischen 40?®und 10??anzusetzen ist. deßuiot
Inzwischen geht man aufgrund weiterer, umfassenderer

un | ö:
chungen auf diesem Gebiet von der Annahme aus, daß die ge− c l.
schätzten Versagenswahrscheinlichkeiten möglicherweise noch

403 |
um einen Faktor 1o oder sogar 100 herabgesetzt werden können. Re

Dies ist insbesondere eine Folge der intensiven Wiederholungs−

prüfungen, die noch stärker als bisher angenommen ins Gewicht

fallen.

wie i H. des Begründungsteils des Bescheides ausgeführt, Bruder!

findet der Schutz gegen Sabotage besondere Berücksichticung.
Dabei wird u.a. durch die Anordnung und Dimensionierung si−

cherheitstechnisch wichtiger Systeme und Komponenten sicher−

gestellt, daß die Nöglichkeiten krimineller Täter das sichere

Abschalten und Nachktühlen nicht wirksam beeinträchtigen. Dane−

ben werden weitreichende organisatorische Maßnahmen getroffen,
so daß eine gezielte Sabotage mit hinreichender Sicherheit
auszuschließen ist.

|
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Gegen die Zerstörung der Kernkraftwerke durch Waffengewalt im Rah−

men kriegerischer Auseinandersetzungen gibt es keinen absoluten
®

Schutz. Einem Angreifer wird es bei gezieltem Einsatz entsprechen−
der Waffen durchaus möglich sein, das Spaltproduktinventar eines

Kernkraftwerks − jedenfalls teilweise − freizusetzen. Die Sicher−

heit des Kernkraftwerks wird jedoch nur durch eine weitgehende

Zerstörung des Reaktorgebäudes und der Kühlwasserbawerke beein−

trächtigt. Diese Bauwerke aber werden gegen den Absturz schnell−

fliegender Militärmaschinen ausgelegt und bieten infolgedessen

auch gegen die Einwirkung konventioneller Waffen einen weitgehen−

den Schutz.

Ä

a

nme
(menschliches Versagen), die zu gefährliichen

t $
etriebszuständen führen können, ist ein Kernkraftwerk u.a. durch

Ned
abi

ggelgagen,
Automatisierung und selbsttätige Überwachung des

Begeschützt. DasAusmaß vorbeugender Sicherheit, auch ins−

iiie Benpnäere
hinsichtlich möglicher

Febiheilgnngen,
gibentziäft in

r Bundesrepublik Deutschlanddas in anderen Ländern Übliche bei

weitem.

4. Sehr ausführlich äußert sich die Z:uindesreyierung in ihrer Antwort
auf die Große Anfrage zur friedlichen Nutzung der Kemenergie in

der Bundesrepublik Deutschland (Drucksache 7/3871) auch zum Risi−

ko von Störfällen. Dabei geht sie auch auf die Rasmussen−Studie

ein und bewertet diese als einen erstmaligen Versuch, in umfassen−

der Weise das durch Störfäille an kerntechnischen Anlagen bedingte

Risiko zu quantifizieren.

\u de Lufflelst idessät + Teducl, selbslustdandl.
LenkDie Anwendung quantitativer Risiko−Erwägungen zur Beurteilurig der

nach dem Atomgesetz erforderlichen Schadensvorsorge würdeeine
von der gegenwärtig praktizierten Beurteilungsmethode der Genehni−

gungsbehörden und der von ihr herangezogenen Sachverständigen ab−

weichende, ganz neueLogik einführen. Die Bundesregierung führt

delsij
Ben ats zu dieser Methode aus, daß sie dazu jedoch bei weitemnoch

nichtausreichend entwickeltseiund betont, daß insoweit derzeit

keine Möglichkeit, aber auch keine Notwendigkeit besteht, Genehmi−
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gungsentscheidungen mäßgebend auf Risiko−Abschätzungen abzustützen.

Ihr Bemühen sei jedoch darauf gerichtet, die Voraussetzungen für

quantitative Risikovergleiche unä −bewertungen zu schaffen. Sie be−

zeichnet diese Absicht als Suche nach neuen Formen der Darstellung

und der Verständigung über den komplexen Prozeß der erforderlichen

Güterabwägung.

Zur Frage der Übertragbarkeit der in der Rasmussen−Studie enthalte−

nen Bewertungen der Störfallrisiken von US−Kernkraftwerken auf die

Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland hat die Bundesregie−

rung gleichfalls in ihrer Antwort auf die Große Anfrage Stellung

genommen.

Sie führt aus, daß − aufbauend auf den Ergebnissen der Untersuchun−

gen des IRS und des LRA − im Rahmen des Forschungsprogramms "Reak−

torsicherheit" eine der Rasmussen−Studie vergleichbare Untersuchung

für typische deutsche Kernkraftwerke erstelltwerdensoll. Parallel

dazu sollen in einem
Forschungsprojekt"Risikound Zuverlässigkeit"

die methodischen Grundlagen für Risikoanalysen weiterentwickelt wer−

den mit dem Ziel, die Fehlerbandbreite und Endergebnisse genauer zu

quantifizieren und damit einzuengen.

Eine zentrale Aufgabe des Forschungsprogramms "Reaktorsicherheit"

besteht darin, Maßnahmen und Entwicklungen zu fördern, die geeignet

sind, die betriebliche Zuverlässigkeit von Kernenergieanlagen, ih−

rer Systeme und Komponenten zu erhöhen und dadurch die Wahrschein−

lichkeit für das Eintreten von Störfällen noch weiter zu reduzieren.

Im Vordergrund stehen dabei Arbeiten zur ErhöhungderQualitätssi−

?cherung
und strukturellenSicherheit wesentlicher Bauteile weit

?über
Dan

Fu
der konventionellen Technik

SR

Maß

et wols
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|
Wo uulr 7

ui, ralerhRz
ee

VEvaraa Ri Eile
m?zur Fr ge, welcher Erwägungenenen Geneh−

migungen zur Errichtung und zum Betrieb von kemtechnischen Anla−

gen für verantwortbar halte, obwohl gleichzeitig umfangreiche

Forschungs− und Entwicklungsarbeiten zur Sicherung und zum Strah−
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lenschutz noch erforderlich sind, weist diese darauf hin, daß An−
laß für diese Programme nicht ein Fehlen der für einzeine

Ergungsentscheidungen akut erforderlichen Kenntnisse sei, sondern
vielmehr die Reaktorsicherheitsforschung unter dem Aspekt einer

Ausweitung der friedlichen Nutzung der Kernenergie in einem däicht−
besiedelten Land zu sehen sei. Der Hauptaspekt liegt danach also
auf der sich hieraus gegenüber Einzelanlagen zusätziich ergebenden
Gesamtproblematik eines aus zahlreichen Stufen bestehenden nuklea−
ren Energieversorgungssystens.

In ihrer Präambel zur Antwort auf die Große Anfrage führt die Bun−

Wie.
halldesregierung

aus, daß i.E. die friedliche Nutzung der
RernenergiKa in sätzlichen Probleme der sicherheitstechnischen Machbar−

ap
enthält, wohl aber eine Reihe noch zu lösender Aufgaben

Be

De

En?
rganisatorischer und wirtschaftlicher Art. Es komme

Te
an, die durch die

jahrelangen Forschungs− und Entwick−

lungsprogramme sowie durch die Betriebsergebnisse gewonnenen Er−
kenntnisse und Erfahrungen systematisch in die Praxis umzusetzen.
Dabei werde − soweit bei Sicherheitsfragen von Sachverständigen un−

terschiedliche Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen würden − grund−
sätzlich der mehr Sicherheit gewährende Weg gewählt. Sofern im Be−
reich der Sicherheit aus Mangel an praktischer Erfahrung oder an

wissenschaftlich untermauerten Tatsachen in Teilbereichen unter−
schiedliche Auffassungen über Unsicherheiten bestünden, werde eine

Realisierung nur dann zugelassen, wenn die Unsicherheit im Wege
pessimistisch vorgehältener Sicherheitszuschläge oder

konservati−®
ver Schutzmaßnahmen zuverlässig abgedeckt werden können.

Zu 4.2

Zur Beurteilung der Frage der Verfügbarkeit von Kernkraftwerken ist
darauf hinzuweisen, daß die Gewährleistung der Sicherheit von Reak−
toren zunächst auch darin besteht, erforderlichenfalls bei allen in

Frage kommenden Betriebs− und Störfallsituationen die Anlage abzu−

schalten. Aus der konsequenten Befolgung dieser außerordentlich re−

striktiven Vorgehensweise und den sich daraus ergebenden Statistiken
kann danac? Sie behauptete erhöhte technische Unsicherheit von Kern−

kraftwerken (5 !ie Häufigkeit von Störfällen) nicht ohne weiteres

abgeleitet werden.
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®
Über die Verfügbarkeit oder Ausnutzung der im Betrieb befindlichen

Kernkraftwerke liegen inzwischen umfangreiche Statistiken vor. Nach

einer von der USAEC veröffentlichten Untersuchung tiber die Verfügbar−
keit von Kernkraftwerken im Jahre 1972 war die durchschnittliche Ver−

fügbarkeit in den Jahren von 1960 bis 1972 nahezu ebenso gut wie die

Ger konventionellen Kraftwerke. Sie lag jeweils nur in den ersten drei

Betriebsjahren niedriger, erreichte anschließend jedoch dann etwalßoi®.

Eine Zusammenstellung des British Nuclear Forum (BNF) über die Arbeits−

ausnutzung der in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke der Welt 1973

zeigt, daß für Siedewasserreaktoren 61,09 %, für Schwerurr−ar− 2.07

− 60,64 % und für Druckwäasserreaktcren 2... » Arbeitsausnutzung erreicht

wurden.

Neu vorliegende Daten über die Arbeitsausnutzung von insgesamt 99

Kernkraftwerken in der Welt 1975 (ohne Comecon) − Anlagen mit einer

Bruttoleistung größer als 10oo MWe, die das ganze Jahr 1975 im kom

merziellen Betrieb waren − zeigen, daß 3 KKW (darunter KKW Obrigheim)

eine Arbeitsausnutzung von mehr als 90 % erzielten, insgesamt 23 KKW

mehr als 80 % und insgesamt 41 KKW mehr als 70 %.

Die angeführten Bilanzen können als Beweis für die Richtigkeit der

den Auslegungskriterien eines Kernkraftwerks zugrunde liegenden

Überlegungen gelten. Sie zeigen zugleich überzeugend, daß die ge−

−−äniten
Sicherheitseinrichtungen sich bei den bisher vorgekommenen

Störfällen bewährt haben.

zu 4.3

1. Die Gründe, die s.2. die USAEC veranlaßt haben, Leistungsbe−

schränkungen für Leichtwasserreaktoren in den USA anzuordnen,

sind inzwischen erkannt und ihre Ursache beseitigt (vgl. Bun−

destagsdrucksacheans.

Im übrigen ist die behauptete Leistungslimitierung in den USA

®
unzutreffend. Vielmehr wurden dort in den Jahren 1974 bzw.

’

1975 die folgenden Anlagen in Betrieb genommen:
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Browns Ferry−1 (1.100 MW)
®

Browns Ferry−2 (1.100 }W)

Peach Bottem−2 (1.100 MW)

Peach Bottem−3 (1.100 W)

Daneben befindet sich eine sehr große Zahl von Kemkraftwerken

dieser Größe in Bau.

2. In der Bundesrepublik Deutschland vollzog sich − z.B. im Un−

terschied zu Großbritannien − die Entwicklungbishin zu Grö−

ßen des Typs Brokdorf stufenweise. Zwischenstufen innerhalb
?
dieser Entwicklung sind gekennzeichnet durch z.B. die folgenden ®

Projekte

Kahl ( 15 MW)

NZF Karlsruhe { 57 m)

Niederaichbach ( 100 MW)

Lingen ( 250 iW)

Gundremmingen ( 345 MW)

Obrigheim ( 250 MW)

Stade ( 660 WM)

Würgassen ( 670 W)

Brunsbüttel { 770 Mm)

Biblis A (1200 MW) fe)

Erst jetzt, in einem vierten Schritt, schließen sich also Reaktoren

der Größenordnung zwischen 1.100 und 1.300 !W an.

Im Rahmen dieser Entwicklung kamen nur wenige neuartige Komponen−

ten zum Einsatz; vielmehr wurde nach dem Baukastenprinzip vornehm−

lich die Anzahl der bekannten und erprobten Komponenten vermehrt.

Wesen dieser Vorgehensweise liegen inzwischen ausführliche Be−

richte über die Betriebserfahrungen mit Kernkraftwerken der ?

Bundesrepublik Deutschland vor. Schon in seinem Jahresbericht
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1973 hat der entsprechende Fachausschußdes Deutschen Atonfo−

rums über die Betriebsergebnisse der deutschen Kernkraftwerke

) berichtet. Dabei geht er insbesondere ausführlich auf die An−

lagen Stade, Würgassen, Gundremmingen, Obrigheim, Lingen und

Niederaichbach ein.

Hinsichtlich des Vergleichs mit den USA kann gesagt werden, daß

die in den Kernreaktoren der Bundesrepublik eingesetzten Systeme

denen der USA zum großen Teil überlegen sind. So wird hier z.B.

im Unterschied zu den USA an die Notkühlung die Forderung ge−

stellt, ihre Funktion auch dann noch sicher zu erfüllen, wenn

%

von den vier scuw?ri#..: an<egelegten Strängen nur noch zwei

Stränge verfügbar sind, wobei ?i_− der verfügbaren Stränge
in den defekten Kühlkreislauf einspeisen aa?? _

Zu 4.4

Am 2. und 3.12.1974 fand die öffentliche Anhörung des Innenausschus−

ses des Deutschen Bundestages statt. Das Ergebnis dieser Anhörung

zum Thema "Risiko Kernenergie" wurde vom Deutschen Bundestag veröf−

fentlicht (Umweltschutz IV − Das Risiko Kemenergie −).

Wie der Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages

in seinem Vorwort ausführt, hatte diese Anhörung nicht nur zum Ziel,

den verantwortlichen Parlamentariem die Problematik der Kernenergie−

utzung aufzuzeigen und dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit

2
chnung zu tragen. Sie war vielmehr auch ein Angebot an Gegner und

Befürworter der Kernenergie, den Meinungsstreit vor dem Parlament aus−

zutragen, auf der Ebene also, die im demokratischen Staat zum Aus−

gleich von Interessengegensätzen vorgesehen ist. Wid wo St

Lu Üigeburs An u were Vergelam era6Weiter wird ausgeführt, daß eine informierte und kritische Öffentlich−

keit unerläßliche Voraussetzung dafür ist, daß die Kontroverse um die

Kernenergie zu einem tragfähigen Kompromiß geführt wird.

zwischen hat auch der Bundesminister für Wissenschaft und Technolo−

ie eine breit angelegte Veranstaltungsreihe zur Frage der Sicherheit

der Kemenergiegnit denBürgernbegonnen. \ CR sort üb, 2

Übe, dir hung. Pelnihufetsegpen Sl ubu−
Url wäh

A−
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Zu .sMülen! :
Zur Erwiderung wird auf Teil

B

dieses Bescheides verwiesen.

Zu 4.6 %

Die besonderen Probleme des BASF−Standorts sind dadurch gekennzeich−

net, daß die Anlage in unmittelbarer Nähe der Stadt Ludwigshafen in−

mitten großtechnischer chemischer Industrie errichtet werden soll.

Damit verbunden ist die Sorge, daß an einem solchen Standort wir−

kungsvolle Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung der Nahzone wegen der

großen Bevölkerungszahl nicht rechtzeitig durchführbar sind. Deshalb

ist dieser Standort in keiner Weise mit dem Standort Brokdorf gleich−

zusetzen. :

Der Aufschub der Entscheidung über die Genehmigung des BnSr−Projektes ©

war erforderlich, weil es sich als notwendig erwies, durch weitere

Prüfungen zu klären, ob die vom Antragsteller angebotenen "zusätzli−

chen Sicherheitseinrichtungen" geeignet sind, den potentiell größeren

Schadensumfant und standortbhediuygte Nachteile für schnelle Notfall−

maßnahmen zu kompensieren,

Zu 4.7

Die Ausarbeitung eines Katastrophenabwehrplanes gehört zu den vorsorg−

lichen Maßnahmen der zuständigen Stellen, um auch aut außeist unwanr−

scheinliche Fälle vorbereitet zu sein. Ein direkter Zusammenhang mit

der Wahrscheinlichkeit katastrophenartiger Störfälle ist damit nicht

gegeben.

?

In den Katastrophenabwehrplänen werden (aufbauend auf den möglichen I

Eigenleistungen des Betreibers) die zu treffenden organisatorischen

und technischen Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen festgelegt.

Der Katastrophenabwehrplan ist hinsichtlich seiner Zielsetzung so ge−

staltet, daß er ein dem jeweiligen Störfall angemessenes Reagieren

ermöglicht, d.h., er bietet die Voraussetzung zur Einleitung situati−

onsbestimmter Gegenmaßnahmen.

Im übrigen wird auf die Ausführungen zuß@.3"verwiesen.
"PER? ®
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Abgabe radioaktiver Stoffe

Low−Level−Problematik

Nach Rajewsky löst schon die natürliche Umweltstrahlung im

menschlichen Organismus biologische Effekte aus. Daraus

folge, daß jede weitere Dosis gesundheitsschädigend sein

müsse, auch dann, wenn sie als zulässig propagiert werde.

Nach Jacobi ist nicht auszuschließen, daß auch sehr niedrige

Strahlendosen Strahlenkrebs hervorrufen oder zu einer Ver−

stärkung der natürlichen bzw. spontanen Krebsbildung führen

können (es gibt offensichtlich keinen Schwellenwert).

Ein entsprechendes Memorandum der deutschen Ä?zte weise ins−

besondere auf die Gefahr genetischer Schäden hin. Diese je−

doch würden erst in einigen Generationen sichtbar. Insweit

sei das gegenwärtige Bild falsch. Das Memorandum nenne zu

Recht die Erteilung atomrechtlicher Genehmigungen unverant−

wortlich. Jedenfalls seien die ebenschädigendenFolgender

Kernenergie
von Biologen und Medizinern noch nicht konsequent

?erforscht.

Überhaupt sei die Beurteilung der Gesundheits− und Lebensbe−

arohung durch die Kernenergie eine Aufgabe der Biologen und

Mediziner und nicht von Physikern bzw. Technikern.

Ein Blick in die USA bestätige die Richtigkeit der Befürchtun−

gen:

Bei Shippingport, wo seit 16 Jahren der älteste Reaktor in Be−

trieb ist, habe sich die Zahl der Todesfälle durch Krebs ver−

Gdreifacht.

Bei Big Rock Point sollen sich die Kindersterblichkeit um 49 $%,

Cie Todesfälle durch Leukämie um 4oo % und die Mißbildungen um

230 % erhöht haben.
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Die US−Akademie der Wissenschaften komme (1972) zu dem Ergeb−

nis, daß in den USA bei ständiger Bestrahlung der Bevölkerung

mit 170 mrem/a infolge Durchführung des US−Atomprogramms bis ?

zu 15000 zusätzliche Krebs− und Leukämie−Tote und bis zu 27000

in ihrer Erbsubstanz Geschädigte zu erwarten seien.

Gofman und Tamplin kämen im Ergebnis ihrer für die USAEC durch−

geführten Untersuchungen sogar auf eine geschätzte lo #ige Zu−

nahme von Krebs und Leukämie bei Durchführung des US−Atompro−

gramns.

In der Bundesrepublik Deutschland jedoch stehe eine Stellung−

nahme der Bundesregierung zu den entsprechenden Forderungen
©

der Professoren Gofman, Tamplin, Alven, Thürkauf, v. Ehren−

stein u.a. noch immer aus.

Sal,reed
komme hinzu, daß dielKausalität eines −

2g8. peak
nach Generationen auftretenden − Schadene nicht narhweisbar

sei. Insbesondere reiche die kurze Betriebszeit der vorhande−

nen KKWs für beweiskräftige Beobachtungen nicht aus. Hier

fehlten entsprechendeggesetzliche Regelungen.

Unabhängig hiervon müsse der einzelne in die Lage versetzt

werden, seine individuelle Strahlenbelastung selbstständig

hinreichend genau überwachen zu können.

Die z.Zt. gültigen Strahlenschutzrichtwerte seien zu hoch.

Insbesondere berücksichtigten diese nicht Schäden infolge
N

Akkumulation, Synergie, Ingestion und Inhalation, da sie

aufgrund äußerer Bestrahlungen festgelegt wurden. Zudem

würden diese Werte der 1. SSVO zusätzlich häufig über−

schritten.

So könne es nach Feldt, Isotopenlaboratorium der BFA für Fi−

schereiwesen, unter besonderen Bedingungen am Elbegrund zu ge−

sundheitsschädlichen Anreicherungen auch dann kommen, wenn die

nach den Bestimmungen der 1. SSVO zulässige Zahl von KKis an

der Elbe gebaut würde.
)



Es seien neben noch offenen Fragen zur Ingestion (z.B. lük−

kenlose Übersicht über alle Belastungspfade) insbesondere

die der Synergie noch völlig unerforscht.

Gerade im Hinblick auf die Low−Level−Problematik müsse KKiI

Brokäorf im Zusammenhang mit den übrigen KKWs sowie der vor−

handenen bzw. geplanten Industrie in diesem Raum gesehen wer−

den. Dies sei aber offensichtlich nicht geschehen. Die Frage
sei vielmehr, nach welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen

ein Abstand von nur 12 km zwischen KKW Brokdorf unä KKW Bruns−

büttel verantwortbar sei. Diese Frage sei auch deshalb von

besonderer Bedeutung, weil die dort lebende Bevölkerung sich

in überdurchschnittlichem Maße von Produkten dieses Raumes er−

nähre.

Der Standort Brokdorf sei wegen seiner besonderen klimatischen

Eigenschaften mit häufigen Wetterlagen, die zur Auswaschung

der radioaktiven Stoffe aus der Luft führen (Nebel, Bodeninver−

sion, Regen) ungeeigaet. Es sei nicht zu erkennen, ob diese Un−

stände bei der Festlegung der Abgabewerte berücksichtigt wur−

den. Jedenfalls aber seien die beantragten Abgabewerte im Hin−

blick auf jüngere Untersuchungen in den USA und Großbritannien

zu hoch.

Es fehle insbesondere eine summarische Darstellung aller Im

missionen aus dem KKW Brokdorf (Luft und Wasser) unü deren

Auswirkungen auf die Gesamtökologie dieses Raumes. Nicht ein−

mal gesamtkökologische Eckwerte (Belastungsgrenzen) seien be−

kannt.

Welche Strahlenbelastung in den Wohngebieten Osterende und

Hollerwettern (innerhalb des 2 km−Bereichs um KKW Brokdorf£)

erreicht wird, werde nicht mitgeteilt.

Auch für die Elbe göbe es einen Schwellwert. Insofern sei die

von Felät aufgestellte Behauptung, die Elbe habe eine noch

nicht ausgeschönfte radiologische Kapazität, untragbar. Der



− 129 −

Schwellwert würde durch Anreicherungen infolge Sedimentation

im Brackwasserbereich ohnehin überschritten. Hinsichtlich der*

Gefährdung der Lebensgemeinschaften in Elbe und Watt durch ra−

dioaktive Belastung seien die Sachverständigen unterschiedli−

cher Meinung. Eine genauere Beurteilung dieser Fragen aber ®

sei u.a. deshalb nicht möglich, weil die im Sicherheitsbericht

enthaltene Angabe "Gemisch ohne Tritium" zu unbestimt ist.

Die abgegepenen radioaktiven Stoffe gelangten in Stör und Oste

sowie das Vorflutnetz des Sielverbandes Hunsteräorf−Hollerwet−

tern. Der in diesem Zusammenhang besonders zu beachtende Ein−

fluß der Tide sei jedoch überhaupt noch nicht erforscht.

Ein besonderes Problem stelle dann noch die Abwärme aus KRW
©

Brokdorf dar. Diese führe sicher zur Verminderung der Selbst−

reinigungskraft der Elbe und habe das endgültige "Umkippen"

des Flusses zur Folge.

5.3 In der Umgebung um KBR leben allein im Sektor III innerhalb

des 20 km−Radius 46.277 Menschen. Dies sei aber zugleich

der gefährdetste Bereich, da ca. 46 % aller auftretenden

Winde diesen Sektor beaufschlagen (West/Südwest). Mindestens

die ebenfalls hier liegende Stadt Itzehoe könne im Katastro−

phenfall nicht evakuiert werden. Zu fragen sei, wieso der

Standort Brokdorf gewählt werden konnte, obwohl er z.B. den

Empfehlungen der USAEC zu Sicherheitsabständen um KKWs nicht

genügt.
ea

5.4 Sonstiges

Im Umkreis um jedes KKW werde die?Neutrino−Strahlungumden

Faktor 6,6 x 10° verstärkt. Die stillschweigende und durch

Forschungsergebnisse nicht belegte Annahme, eine in diesem

Zusammenhang relevante Wechselwirkung zwischen Neutrinos und

Materie finde nicht statt, sei unhaltbar.
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Es sei nicht erkennbar, durch welche Maßnahmen der besonde−

ren Gefährlichkeit des stets vorhandenen Plutoniums Rechnung

getragen würde.

®
Jedem Betroffenen müßten Warngeräte zurVerfügung gestellt

werden, die im Einzelfall anzeigen, wann Wasser, Luft oder

Nahrung radioaktiv verseucht sind.

Der Stand der Technik ermögliche es, KKWsS so zu bauen, daß

jegliche Abgabe radioaktiver Stoffe an die freie Atmosphäre
vermieden wird.

Zu 5.1

1. Es trifft zu, daß die von
radioaktiven Stoffen ausgehenden ionisie−

renden Strahlen zu gesundheitlichen NG generi....an sis SEIEIS
können. Dabei unterscheiden sich "künstliche" radioaktive Stoffe

in ihrer Wirkung grundsätzlich nicht von natürlichen radioaktiven

Stoffen.
i

Bei der Festsetzung der höchstzulässigen Dosen wurde deshalb davon

ausgegangen, daß es keine Strahlung ohne Wirkung und damit keine

Toleranzdosis gibt. Weiter wurde angenommen, daß sich alle Strah−

lenbelastungen aufaädieren, ohne Rücksicht auf die Dosis pro Zeit−

einheit und die Pausen zwischen den einzelnen Strahlenbelastungen.

Schließlich wurde von der Zeitunabhängigkeit der Wirkung der appli−

zierten Dosis ausgegangen. Insgesamt führen diese außerordentlich

konservativen Annahmen zu einer starken Überschätzung der Strahlen−

wirkung kleiner Dosen und lassen zudem eine Ausheilung von strahlen−

® induzierten Schäden unberücksichtigt.

Bei der Bemessung der zulässigen Grenzen für radioaktive Ableitun−

gen aus Kernkraftwerken wurden daneben insbesondere auch die mög−

lichen Anreicherungseffekte in der Nahrungskette berücksichtict.

Gerade diese Anreicherungsvorgänge im Biozyklus sind für die ümge−

bungsüberwachung kerntechnischer Znlagen von großer Bedeutung.

Durch sie wird nämlich in einer Reihe von Fällen ein meßtechnischer

nachweis der an die Umgebung abgegebenen Nuklide erst möglich.
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2. Die Regelungen der 1. SSVO beruhen auf den von der Europäischen

Atomgemeinschaft verbindlich festgelegten Grunänormen, denen Emp−

fehlungen internationaler Fachgremien, insbesondere der Interna−

tionalen Strahlenschutzkommission (ICRP), zugrunde liegen.
Dieser

Fachgremien gehören international anerkannte Sachverständige aus

allen einschlägigen Fachgebieten, vor allem der Medizin, an, die

bei ihren Beratungen auch die jahrzehntelangen weltweiten Erfah−

rungen auf dem Gebiet der Kerntechnik berücksichtigen.

Im übrigen wurden die Strahlendosiswerte zuletzt erst auf dem 3.

Internationalen Kongreß der ICRP kritisch überprüft.

3. Die Abgaben aus Kernkraftwerken führen tatsächlich zu Strahlenbela−

stungen, die noch erheblich unter den in der 1. SSVO zugelassenen!

Strahlenbelastungen liegen. Daß sie lediglich zu einer zusätzlichen

Strahlenbelastung der Bevölkerung in der Umgebung eines Kernkraft−

Tel
− werks von nur

1

bis2mrempro Jahrführen, kann aus den Erfahrun−

suite gen mit den bereits im Betrieb befindlichen Kernmkraftwerken sicher

geschlossen werden.

.
c
o
J

?Damit steht fest,daß die radiologische Belastung der Bevölkerung

in der Umgebung eines Kernkraftwerks auch nach dessen Inbetriebnah−

me weit überwiegend von der natürlichen Strahlung bestimmt wird;

G.h. auch, daß die aus dem Betrieb des Kermmkraftwerks zu erwarten−

Ge Strahlung lediglich mit einem geringen Anteil zur gesamtzivilisa−

torischen Strahlenbelastung beiträgt.

(Die natürliche Strahlenbelastung des Menschen durch

und kosmische Strahlung beträgt in Mitteleuropa etwa 100 bis 120

mrem pro Jahr; die Anwendung der Röntgenstrahlung in der medizini−

schen Diagnostik dagegen führt zu einer mittleren Dosisbelastung

von 50 mrem pro Jahr.)

4. Eine Strahlenbelastung in der Höhe, wie sie bei Kemkraftwerken zu

erwarten ist, hat nach der wissenschaftlich gesicherten Dosis−kir−

Ta kungsbeziehungikeine statistisch siifikante Auswirkung

Kr@psmortalität der umsohnenden Bevölkerung. Diese Auffassunc wir

KA
.

uf diem
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won nahezu allen namhaften Wissenschaftlern, die sich mit dieser

Frage befaßt haben, geteilt. So kommt z.B. Prof. Dr.med.Hug über− &

einstimmend mit Prof. Dr. med.Fritz−Niggli zu der Aussage, daß

» die Strahlengefährdung beim Regelbetrieb von Kernkraftwerken ein

extrem geringes Risiko darstellt, das gegenüber den übrigen Lebens−

risiken der zivilisierten Umwelt vernachlässigbar klein ist.

+ Quelle..augeber
Zur Beurteilung der genetischen Risiken von Strahlenbelastungen

führte Prof. Dr. med. Barthelmes auf dem 4. Deutschen Atomrechts−

symposium aus, daß man sich hier auf 4ojährige, ausgedehnte Erfah−

rungen an den verschiedensten Teilorganismen und z.T. auch auf Be−

obachtungen am Menschen stützen könne. Zu diesen Erfahrungen gehö−

®

re insbesondere auch das Fehlen eines Schwellenwertes für geneti−

sche Strahleneffekte sowie die Linearität der Dosis−Wirkungs−Bezie−

hung und die Akkumulation und Irreparabilität genetischer Strahlen−

schäden.

Trotzdem könne aber die Humangenetik keine bestimmten Grenzwerte

der Strahlenbelastung nennen. Ein Grund hierfür seien die ständig

wachsenden Erkenntnisse über weitere erbschädigende Einflüsse, de−

nen große Teile der Bevölkerung im Zivilisationsmilieu ausgesetzt

sind (Synergismus). Die Humangenetik könne daher leäiglich einen

Grenzbereich nennen, für den die in 4o Jahren akkumulierte Lebens−

Summendosis ein wesentlicher Richtwert sei.

Zwar schlägt Prof. Dr. Barthelmes niedrigere Grenzwerte als die

®

bisher in der 1. SSVO enthaltenen Werte vor, doch räumt er gleich−

zeitig ein, daß auch diese Werte (der |. ssyo) innerhalb des ferfah−

Ürungsgemäßeingehaltenen Bereichs.
® Er

Av vu Kltes

180 falsd_ Wat (Trukl
5. Der Vorstand der Bundesärztekammer hatte in Erkenntnis der Bedeu−

tung des für die Gesundheit der Bevölkerung wichtigen Problems "Ge−

fährdung durch Kernkraftwerke" seinen wissenschaftlichen Beirat be−

auftragt, ihn hierzu zu beraten. Von diesem Beirat wurde 1972 im

Rahmen des Arbeitskreises "Umweltmedizin" (medizinische Environto−,

logie) unter dem Vorsitz von Prof. Dr. med. Graul, Narburg, ein

®

Zusschuß "Cefäöhrdung durch Kernkraftwerke" ins Leben ocerufen, der

m Tragenköm−sich in den vergangenen drei Jahren intensiv mit diese



− 133 −

Pplex befaßt hat. Dem Ausschuß gehörten Experten aus Medizin, Biolo−
gie, Physik und Technik an. Diese haben während der vergangenen drei
Jahre nicht nur − zum Teil intensiv − mit sog. Kernkraftwerksgegnem
Ciskutiert, sondern auch bei international bekannten Fachleuten In
formationen zu dem Thema eingeholt und auch das einschlägige natio−
nale und inter−=2tionale wissenschaftliche Schrifttum ausgewertet.
Das Ergebnis seiner Beratungen hat der Ausschuß als Denkschrift dem
wWissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer vorgelegt. Von die−
sem wurde die Denkschrift in seiner Sitzung am 5, tai 1975gebil−
ligt,

Im Kapitel "Abschließende Bemerkung" seiner Denkschrift kommt der
Ausschuß u.a. zu der Aussage, daß die für den Normalbetrieb festge−
setzten Grundprinzipien bei den z.Zt. im Betrieb befindlichen Kern
kraftwerken vorbildlich eingehalten wurden. Der Ausschuß bringt
weiter seine Auffassung zum Ausdruck, daß für ihn kein Grund be−
steht, sich weiter mit dem Fragenkomplex der Gefährdung durch Kern−
kraftwerke in einer besonderen Kommission der Bundesärzrekammer zu

befassen, weil die vorhandenen oder neu gebildeten Beratungsgremien
in diesem Bereich aufgrund ihrer qualifizierten Besetzung erwarten

lassen, daß alle den Strahlenschutz betreffenden ärztlichen Fragen

berücksichtigt und durch sachkundige Vertreter beurteilt werden. Erst
wenn neue Tatsachen oder Erkenntnisse Gefahren sichtbar machen,
sollte ein entsprechendes Beratungsgremium aus rein ärztlicher Sicht
einberufen werden.

Abschließend und zusammenfassend stellt der Ausschuß fest, daß die

Strahlenbelastung der Bevölkerung bei dem Betrieb von Kernkraftwer−
ken unter Normalbedingungen mit einem zu vernachlässigenden Risiko
verbunden ist, so daß weder im Hinblick auf das Schicksal des ein−

zelnen noch vom sozialhygienischen Standpunkt aus von einer Gefähr−

dung gesprochen werden kann.

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf die Große Anfrage im

Deutschen Bundestag (Drucksache 7/3871 vom 16.7.1975) auch zu den

Unweltauswirkungen von Kernkraftwerken ausführlich Stellung genom−
men. Sie bezieht sich dabei insbesondere auch auf den Spruch des

OVS Münster vom 20.12.1975 i.S. KKW Würgassen, durch welchen die
=
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Auffassung der Bundesregierung bestätigt worden sei, daß mit dem Er−

laß des Atomgesetzes und der 1. SSVO der Gesetzgeber der Bevölkerung

"die Tragung eines gewissen Strahlenrisikos auferlegt, wenn auch un−

ter Aufstellung von Strahlenschutznormen und Festsetzung von oberen

Grenzwerten". Das Gericht stellt dort auch fest, daß der Gesetzge−

ber durch die Ausgestaltung des $ 7 AtG der Abhängigkeit des mit

einer Ausweitung der Kerntechnik zugemuteten Risikos von der weite−

ren zeitlichen Entwicklung des technischen Fortschritts Rechnung ge−

tragen habe.

Die umstrittenen Behauptungen von Sternglass, in der Umgebung von

Kernkraftwerken, z.B. des KKW Shippingport, sei eine erhöhte Säug−

lingssterblichkeit und eine erhöhte Rate an Leukämieerkrankungen

festgestellt worden, sind inzwischen sämtlich Widerlegt. So wird

auch im Bericht des vom Gouverneur des Staates Pennsylvanien ein−

gesetzten Ausschusses die von (Sternglass erhobene Behauptung zu−

rückgewiesen. Der Vorsitzende des Ausschusses stellt in aller rorm

fest, daß er den angeblichen Nachweis der von Stermglass aufge−

stellten Behauptung, daß die radioaktiven Ableitungen aus kern−

technischen Anlagen zur Zunahme der Kindersterblichkeit geführt

hatten, nicht anerkennen könne. W)esiu.?
>
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von Gofman und Tampli ann es bei Einhaltung

der AEC−Vorschriften in den USA zu einer erheblich gesteigerten

Zahl zusätzlicher tödlicher Krebsfälle kommen, wenn die gesamte

amerikanische Bevölkerunc einer solchen Strahlenbelastung ausge−

setzt wäre. Abgesehen von der Tatsache, daß die Strahlenbelastung

der amerikanischen Bevölkerung aufgrund des Betriebs von kemtech−

nischen Anlagen weniger alsat/1oodernatürlichen Strahlenbelastung \

beträgt, ist auch die wissenschaftliche Unhaitbarkeit der von Gofman

und Tamplin aufgestellten Behauptungen durch zahlreiche Fachleute

nachgewiesen. Ein mit dieser Frage befaßter Unterausschuß der ame−

rikanischen National Academy of Science hält 6.000 für den wahr−

scheinlichsten Wert zusätzlicher Krebstoter, was einer Zunahme um
ca. @%der natürlichen Krebsrate und um 0,3 % der insgesant be

bachteten Todesraten entsprechen würde.
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zu 5.2 Ple. Sb dest vollshe
Vadis|Zur Erwiderung auf diese Einwendungen wird sgesamt − soweit sie s

nicht aus 5.1 ergibt − auf leil

B

dieses Bescheides verwiesen. sn.

sie wasserrechtiiche Fragen betreffen, werden sie in dem vom Minister

für Fznährung, Landwirtschaft und Forsten durchzuführenden
wasserrecht−

lichen Genehmigungsverfahren entschieden.

au 5:3

Der Standort wurde auch hinsichtlich einer später vorzusehenden Kata−

strophenschutzplanung überprüft. Dieser Prüfung lagen die "Rahmen−

empfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechni−

scher Anlagen" des BMI sowie insbesondere die für das Kernkraftwerk

Brunsbüttel inzwischen erarbeiteten Unterlagen, wie sie den katasc?

phenabwehrstäben der Kreise Steinburg und Dithmarschen zur Einleitung

und Durchführung entsprechender Katastrophenschutzmaßnahmen zur Ver−

fügung stehen müssen, zugrunde. Danach weist der Standort für das KKW

Brokdorf, insbesondere hinsichtlich der dort gegebenen Bevölkerungs−

Gichte, keine Besonderheiten auf, die seiner Wahl entgegengestanden

IStLnleihabsed derhst, ul Weber
sw? Wo Wwoden wie Ilstechebstude
pe?
1. Neutrinos durchdringen die gesamte Erdkugel; jeder Mensch bewegt

sich zeitlebens in einem Neutrino−Schauer. Der Grund dafür, daß

diese Neutrinos uns dennoch nicht gefährlich werden, liegt in de−

ren kleiner Wechselwirkungswahrscheinlichkeit. Infolgedessen
"iedas Fisiko, hierdurch Schäden zu erleiden, vergleichsweise um 8

bis 10 Größenordnungen unterhalb dem für andere Strahlenbelastungen.

2. Seit etwa 3o Jahren liegen Erfahrungen
über Feststellung, Wieder−

aufbereitung, Verarbeitung und Transport von Plutonium vor, Die

speziellen Anforderungen an die Handhabung von Plutonium werden

z.Zt. in Sicherheitskriterien zusammengefaßt. Diese werden also

fir das Projekt Brokdorf rechtzeitiy vor seiner Inbetriebnahme vor−

liegen und können in der inbetriebnahmegenehmigung Berücksichti−

gung finden.

=
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nach individuell verwendbaren Warngeräten istwe−

derrechtlich noch tatsächlichbegründet. Auf die entsprechenden

Abschnitte deslTeilsC dieses Bescheides wird verwiesen.
MIN

4. Die Forderung nach Verhinderung jeder Abgabe radioaktiver Stoffe

ist, insbesondere auch im Hinblick auf den Grundsatz der wirtschaft−

lichen Vertretbarkeit, Weder rechtlich noch tatsächlich beg

det.
Insbesondere wegen der rechtlichen Beurteilung wird auf die entspre−

chenden Abschnitte deslTeils

C

dieses Bescheides
verwiesen. NR

% Abwärme

Der wärmelastplan für die Elbe befasse sich lediglich mit

den physikalischen Problemen der Abwärme. Es sei ein Gesamt−

plan zu erstellen, der auch die Rückwirkung der Elbeeswärwury

speziell auf chemische, biologische und bakteriologische Pro−

zesse umfassend darstellt.

Der Abstand zwischen KKW Brunsbüttel und KKW Brokdorf sei mit

ca. 9,5 km geringer als der mittlere Abstand zwischen Ebbe

und Flut (11 − 14 km). Dadurch würde es zu einer Verstärkung

der Wirkung durch Aufwärmung, insbesondere bei Niedrigwasser

im Sommer, kommen. Die erhöhte Wassertemperatur führe zu er−

höhter Verdunstung und damit zu Klimabeeinträchtigungen. Da−

durch werde der gegebene Erholungswert beeinträchtigt. Auch

die Stör werde unzulässig erwärmt.

KKWs benötigten ca. 60 % mehr Kühlwasser als vergleichbare

fossile Kraftwerke.

zu 6.

Die mit diesen Einwendungen angesprochenen Fragen finden im wasser−

rechtlichen Verfahren, das getrennt vom atomrechtlichen Verfahren

durchgeführt wird, Berücksichtigung.

Im übrigen wird auf

FL

5dieses Bescheides verriesen.

a
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Endlagerung, Wiederaufbereitung, Transport

Im Zusammenhang mit jedem KKW müßten auch die induzierten

Umweltbelastungen (Uranbergbau, Aufbereitung, Endlagerung

etc.) sowie das Problem der Plutonium−Kontrolle betrachtet
®werden.

Der Antrag befasse sich u.a. nicht mit den Fragen des Atom

mülls (Transport, Endlagerung). Die Frage der Endlagerung
sei darüber hinaus ganz allgemein noch völlig ungeklärt.

Die Antragsunterlagen gingen auch nicht auf die beim Transport
radioaktiver Stoffe gegebenen hohen Risiken für das Transport−

personal sowie die Bevölkerung ganz allgemein oder die hier im

besonderen Maße gegebene Sabotageanfälligkeit ein. Die
Trans−@

portvorgänge würden bisher nicht systematisch analysiert.

Der Abbruch (Demontage) der KKW−Ruine werde nicht betrachtet.

Erfahrungen mit solchen stillgelegten Anlagen über große Zeit−

räume fehlten völlig. Ein umfassendes Konzept zur Beherrschung
aller denkbaren Zwischenfälle in einem stillgelegten KKW fehle.

Die Häufung von KKWs im Unterelberaum werde entweder den Bau

einer Wiederaufbereitungsanlage in diesem Raum oder aber lan−

ge, gefährliche Transportwege zur Folge haben.

Zu 7.

1. Die Bundesregierung geht in ihrer Antwort auf die Große Anfrage
np

treffend die friedliche Nutzung der Kernenergie in der Bundesrepu−
blik Deutschland vom 16.7.1975 (Drucksache 7/3871) in Kap. V zum

Problemkreis "Entsorgung" auf die Fragen der Entsorgung (Anfall,

Transport, Lagerung, Wiederverwendung und Beseitigung von radioaak−

tiven Abfällen und Kernbrennstoffen einschließlich Plutonium) so−

wie auf die Auswirkungen z.Zt. noch ungelöster Probleme, auf die

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit sowie die Genehmigungs−

verfahren für Kernkraftwerke und für Einrichtungen des Brennstoff−

kreislaufs und auf die Frage, was mit stillgelegten Kemkraftwer−

xen und anderen xerntechnischen Einrichtuncen geschehen soll, um

Sen von ihnen aussenenden Gefahren vorzubeiven, ausführlich ein.
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Sie führt aus, daß es ihrlZiel

ist,

bis Mitte der 80er Jahre ge−

meinsam mit der Industrie ein integriertes Versorgungssystem für

Leichtwasserreaktoren im industriellen Maßstab in der Bundesrepu−

blik Deutschland AufzubauenundinBetriebzu nehmen. is) dan
zel Ri

o

vwwwrhlile? Sa. Chusesicleke__USA Y
Nach ihrer Auffassung führt die räumliche Konzentration und Inte−

gration der einzelnen Schritte des Entsorgungssystems in einem

Entsorgungspark zu einer erheblichen Minderung des Risikos des

Brennstoffkreislaufs und werde weltweit als sinnvolle Lösung ange−

sehen. Insbesondere würden dadurch die für das Plutonium erforder−

lichen, Transportschritte drastisch reduziert. Auch sei es sehr viel

einfacher, für ein räumlich zusammenliegendes System von Anlagen

ein abgestimmtes, wirksames Sicherungssystem zu verwirklichen.

Nach den Planungen der Bundesregierung ist für das Plutonium weder

eine End− noch eine Zwischenlagerung vorgesshen, Vielmehr Soll?die−

Ser radioaktive Stoff

Als

Kembrennstoff

wieder

einge−<iz−we..n,
um so eine Kumulierung von Plutonium zu vermeiden. Dabei werde das

Plutonium zugleich durch die umfangreichen Sicherheits− und Schutz−

einrichtungen der Kernkraftwerke geschützt. Unabhängig hiervon seien

jedoch u.a. international abgestimmte Sicherun smaßnahmen unerläß−

lich, Doc wit eatist!

Im Rahmen umfangreicher Forschungsarbeiten zur Frage der Beseitigung

der bei der Kernspaltung erzeugten radioaktiven Spaltprodukte befin−

den sich z.Zt. mehrere Verfahren zur Beseitigung hochaktiver Abfälle

in der Entwicklung. Unter anderem Ästgeplant, erste Versuchseinla−
x ws

gerungen von hochaktiven Gläsern in Salzlagerstätten etwallEnde de

76er Jahre vorzunehmen.

Zusammenfassend stellt die Bundesregierung fest, daß, wenn auch der−

zeit in der Bundesrepublik Deutschland eine Reihe von Problemen des

Kernbrennstoffkreislaufes unä insbesondere der Entsorgung noch Ge−

genstand von Forschungs− und Entwicklungsarbeiten, d.h. noch
nicht

endgültig in industriellem Naßstab gelöst seien, dennoch bei der

nach dem Energieprocramm in der Bundesrepublik Deutschland geplan−

ten Nutzung der Kemenercie in dissen Bereich eine Ceföhrdung der
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Umwelt nicht zu befürchten ist. Sie bringt zum Ausdruck, daß die
?

Bundesregierung denZubau und Betrieb von Kernkraftwerken durin

demMage zulassen werde,in dem für in diesem Bereich möglicher−
®

weise entstehende Probleme rechtzeitig entsprechende Vorkehrungen

getroffen
werden.

Nach der endgültigen Außerbetriebsetzung einer kerntechnischen An−

lage bleiben die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen so lange

wirksam, bis sie durch Sicherheitsvorschriften zur Durchführung

von Stillegungsmaßnahmen ersetzt sind.

Nach Entfernung der Kernbrennstoffe und anderer radioaktiver Stof−

fe stellt auch eine außer Betrieb gesetzte Anlage durch das Vor−

handensein der während des Betriebs aktivierten und kontaminierten

Anlagenteile ein Gefährdungspotential dar, das jedoch, da keine

nz

mehr in der Anlage ablaufen, stark reduziert

Zur weiteren Verringerung des Gefährdungspotentials/können
hiedene Na?önahmendurchgeführt werden. DieAuswahl der im kon−

kreten Stillegungsfall zu beschreitenden unterschieälichen Wege

wird von der Art und Auslegung der Anlage, vom radioaktiven Inventar,

den verfügbaren Abbautechniken, der geplanten Standortnutzung und

anderen Faktoren\bestimmt werden.

Zur Zeit wird von der Bundesregierung intensiv geprüft, in welcher

Weise der Nachweis zu verlangen ist, daß sowohl in technischer wie

in finanziell−administrativer Hinsicht Vorkehrungen für eine siche−

re Stillegung kermmtechnischer Anlagen nach Beendigung ihrer
Nutzung

getroffen sind.

Die Frage, an welchen Standorten in der Bundesrepublik Deutschland

Brennstoffkreislaufparks errichtet werden können, wird z.2t. im

Auftrag der Bundesregierung untersucht. Einige − nicht im Unter−

elberaum gelegene − Standorte scheinen die erforderlichen Geseben−

heiten für die oberirdischen Anlagen und das Endlager zu besitzen.

Die Bundesregierung beabsichtigt, im Laufe des Jahres 1977 das

atomrechtiiche Genehmiguungsverfahren für den bestsseigneten Stand−

ort einzuleiten.
®

n
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Sonstiges

Die erforderlichen Freileitungen erzeugten ein Magnetfeld,
wodurch dann das Wetter im Unterelberaum beeinflußt werde.

Das KkW Brokdorf werde das Kfz−Aufkommen in diesem Raum erhö−

hen und einen Neu− bzw. Ausbau der Straßen (insbesondere der
Überfahrt über das Störsperrwerk) erfordem. Dadurch sowie
Gurch die erforderlichen Wasserbauwerke in der Elbe könne

u.a. der Wassersport beeinträchtigt sein.

Zu 8.

1. Es gibt keine Hinweise, aus denen auf den behaupteten Effekt ge−
schlossen werden könnte,

2. Unabhängig vom beantragten Bau des Kernkraftwerks Brokdorf hat
Gie Straßenbauverwaltung die Absicht, die im Zuge der B 431 be−
stehende Fährverbindung über die Stör durch eine feste Querung

TTeHRSezen.
Ein entsprechendes

?Lanfeststellungeverfabsrs

ae

bereits eingeur ne en

Im Einvernehmen mit dem Minister für Emährung, Landwirtschaft

und Forsten des Landes Schleswig−Holstein ist die neue Querung

im Bereich des Stör−Sperrwerks geplant, so daß im Rahmen der Er−

richtung des Stör−Sperrwerks als Vorleistung für die späteren

Straßenbaumaßnahmen die Klappbrücke mit errichtet wurde.

®&
Wesentliche Beeinträchtigungen des Wassersports sind nicht zu

D

erwarten.

Sofortvollzug

Gründe:

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ($ So WwCO) ist in öffent−

®:::−
Interesse und im überriegenden Interesse der Antragsteller

notwendig.
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1. Öffentliches Interesse ?

Die große Bedeutung einer gesicherten Energieversorgung wurde in
Gen Nonaten der

Ölverknappung erkennbar. Der Ausfall

mernÖlmengen und die extremen Preissteigerungen führten zu einer sta
ken Beeinträchtigung des Wirtschaftslebens und des privaten Ver−
brauchs,. Einschränkungen der Versorgung mit elektrischer Energie
konnten zwar noch verhindert werden, so daß mögliche Auswirkungen
von Stromsparmaßnahmen oder sogar Abschaltungen den Abnehnern er−
spart blieben. Nit welch weitreichenden Folgen für die gesamte

.Nolkswirtschaft zu rechnen wäre, falls die elektrische Energie ein−elco
y

SInicht mehr in dem gewohnten Umfang zur Verfügung stehen sollte,rw
en kurzzeitige technische Ausfälle von Versorgungseinrichtungen

nur andeutungsweise erahnen. Durch Wasserknappheit erzwungene S
sparmaßnahmen in Schweden als auch versuchsweise durchgeführte kur−
ze Abschaltungen in der Schweiz sowie durch technische Störungen

? hervorgerufene Versorgungsunterbrechungen in den USA haben jedoch

−
gezeigt, daßEinschränkungen in der Stromversorgung zu tiefgreifen−

n Störungen des Wirtschaftslebens führen.Leis isl Felskr Acg > bei Tuba,
Wichtige Voraussetzung für die Schaffung undErhaltung von Arbeits−

hai eireen
in

Schleswig−Holstein und die Verbreiterung der wirtschaft−
<£ D
5

Liehe
Basis des Landes ist die Sicherstellung einer ausreichendenfi a= gung mit elektrischer Energie. Im Hinblick hierauf ist den

Werk Seeleragsstgengewtnenehnen durch das Energiewirtschaftsgesetz
BD die Verpflichtung für eine sichere und preiswerte

Stronversorgung auferlegt. In der Vergangenheit gelang es stets,
dieser Forderung gerecht zu werden und Versorgungsengpässe jegli
cher Art zu vermeiden sowie die Gefahr möglicher Beeinträchtigungen
des sicheren Netzbetriebs ständig zu verringern.

Um den genannten gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, müssen
die Energieversorgungsunternehmen (EVU) ständig und rechtzeitig ihre

Erzeugungs− und Verteilungsanlagen dem Bedarf anpassen. Sollte
es zu einem beliebigen Zeitpunkt einmal nicht mehr gelingen, der

Nah
von Verbraucher geforderten Leistung die entsprechende Erzeu−

Ws _gungskapazität entgegenzustellen, wären Netzzusa menbri

Geh
Versorsunseaustütte in weiten Teilen des \e zgebietes die unaus−

®
AikksKat. : Nast Verfe

lu
£ Srac

f
as
ug
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bleibliche Folge. Hervorzuheben ist hierbei, daß Leistungseng−
pässe nicht nur in den Wintermonaten auftreten können, sondern
infolge notwendiger Revisionsarbeiten an größeren Anlagen auch

»
in den Sommermonaten möglich sind.

Der mehr oder weniger stetige Anstieg des Stromverbrauchs muß aus
wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch einen schrittweisen Ausbau
der Kraftwerksleistung gedeckt werden. Die wirtschaftliche Kraft−
werksblockgröße beträgt heute im konventionellen Bereich etwa
700 IW und bei Kemkraftwerken &iszu 1300!W. Ausgenommen sind
kleinere Anlagen für die

Spitzenbedarfsdeekung auf fossiler Grund−
lage. Wiid

nee}

E

%
Der Kernenergie fällt eine über die reine Leistungsdeckung hinaus−
gehende entscheidende Versorgungsaufgabe zu. Der grundlegende Vor−
teil einer in der Reael r?−

?enmal im Jahr vorzunehmenden
Brenn−STOItfnatl?lauu?y bel einem Kernkraftwesn Darren ME. Iun=

weniger kontinuierlich erfolgenden Brennstoffversorgung eines kon−

ventionellen Wärmekraftwerks kann in Krisenzeiten nicht hoch genug
bewertet werden. Kernkraftwerke sind darüber hinaus geeignet,Ü@den
@Anteil des ’lineralöls

an der Energieversorgung zurückzudrängen und
Gamit die Abhängigkeit unserer Volkswirtschaft von !ineralölein−
fuhren zu verringern. Dieses ist eines

eb
we:

Aue Energi

aRrosEgnns

?der
Bundesregierung.

wiez:
vu Kr eR

We for ?
YledieWei Heizp ? werd
ee WSAL: BeObwohl die Bundesrepublik selbst nur über uferst geringe inländi−

sche Uranfunde verfügt, kann eine größere Zbhängigkeit kaum ent−
ie

®
Stehen, weil die vorhandenen Uranlagerstätten in der Weltweit

_

Benverstreutsind. Auch im Bereich der Urananreicherung ergibt sich
dufch−diemeuerdings in verschiedenen Ländern vorhandenen bzi:.
im Bau befinälichen Anlagen das Problem

ehV

Abhängi
St

kaum,

Weil East lust orte?
Darüber hinaus wird durch den Finsatz des nuklearen BSrennstof£fs
Uran ein OrheblicherPreisvorteil gegenüber der Stronerzeugung
aus Kohle, Ül oder Gastemäglicht, so daß der Forderung des Ener−

giewirtschaftsgesetzes nach einer preiswerten Stromversorgung
ebenfalls

entsprochen werden kann.

® Bleib dex so ?

vos
SU

−
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Von dieser Beurteilung geht auch das fortgeschriebene Energie−
®

programm der Bundesregierung aus, das eine bis 1980 auf 20.000 !W

una bis 1985 auf 45 bis 50.000 MY ansteigende Kemkraftwerkslei−

stung vorsieht. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich sowohl

die Bundesregierung als auch die Landesregierungen für einen zü−

gigen Ausbau der Kernkraftwerkskapazität ausgesprochen. Es müs−

sen unverzüglich die Sicherungsmaßnahmen getroffen werden, die

verhindern, daß bei einer erneuten Mineralölkrise Wirtschaft und

Bevölkerung entscheidend beeinträchtigt werden.

Für ein ursprünglich zur Winterspitze 1980/1981 in Schleswig−Hol−

stein zu errichtendes Kernkraftwerk wurden frühzeitig − etwa seit

1370 − Gespräche zwischen der NWK und der Landesregierung gefünrt.

Aus einer von der NWK aufgestellten Vorschlagsliste technisch ge−

eignet erscheinender Standorte traf eine interministerielle Ar−

beitsgruppe der Landesregierung Schleswig−Holstein eine Auswahl.

Durch eine Kabinettsentscheidung hat daraufhin die Landesregie−

rung in Kiel im Januar 1974 dieser Auswahl für den nächsten Kern−

kraftwerksstandort in Schleswig−Holstein zugestimmt. Die NWK

stellten dann im März 1974 den Antrag nach $ 7 AtG für ein

1.300 !V−Rernkraftwerk. Es folgten im April 1974 die Anzeige

nach $ 4 EnWG, der entsprochen wurde, und im Juni 1974 dann der

Antrag auf Anordnung des sofortigen Vollzugs der Genehmigungs−

Dbescheide. Dieser letzte Antrag wurde durch die ständig länger
®

werdenden Bauzeiten und Mr2öferungen im Genehmigungsvarfahren

es.

umeine zeit

az
a

ee

zu
nenER Saliie ek

wucd Hase!
Berücksichtigt man eine Err Meungszeiteez.2t. Gestens 6 Jah−

ren für ein Kernkraftwerk der geplanten Größe − gerechnet von der

Aufspülung des Geländes bis zur Übergabe −, so kann aus heutiger

Sicht die Leistung des Kernkraftwerks nicht mehr wie ursrpünglich

geplant im Herbst 1981/1982, sondern frühestens zur Winterspitze

1332/1553 zur Verfügung Stehen. Zu diesem Termin wird die Leistung
− ?ie im Folgenden dargestellt − dringend benötigt.

»
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Das Diagramm 1 zeigt in einer Gegenüberstellung die Zuwachsraten

des Stromverbrauchs im Versorgungsgebiet der NWK und der öffent−

@?−

Versorgung des gesamten Bundesgebietes,. Deutlich fallen

ie relativ starken Schwankungen auf (Bundesgebiet zwischen 0,2 $%

und 11,3 %, NWK zwischen 3,5 % und 16,1 %, HEW zwischen 4,5 % und

13,1 %), insbesondere die niedrigen Werte in den Rezessionsjah−

ren 1966/67 und 1974/75. Der Zehnjahres−Mittelwert 1965−1975

zeigt den erheblichen Unterschied in der Entwicklung des Stron−

verbrauchs in den beiden Versorgungsgebieten von NWK und HEW,

Einem mittleren Zuwachs im Zehnjahreszeitraum 1965−1975 von

11,4 %$ im Versorgungsgebiet der NWK bzw. 7,5 % der HEW steht ein

Wert von 6,8 % im gesamten Bundesgebiet gegenüber. Der Wert für

74 zeigt deutlich, daß im Bereich der NWK und HEW die Entwick−

lung des Stromverbrauchs nicht nur von der allgemeinen wirtschaft−

lichen Situation, sondern auch von
EEE

Einflüsse

geprägt wird. Welle.? H?ls Rekta??e ?
?

Das Rezes−imm_jaur ?s 5 mit seinen in erster Linie konjunkturell

»eaingten, extrem niedrigen Zuwachsraten kann für die Einschätzung

der langfristigen Entwicklung nicht maßgebend sein. Die bisherige

Entwicklung im Jahre 1976 zeigt wieder kräftig steigende Zuwachs−

raten. Sie betragen im ersten Halbjahr 1976 gegenüber dem gleichen

eitraum des Vorjahres bei den NWK 13,1 =, bei den HEW 5,2 %, im

Bundesgebiet 8,9 8%.uf= 12 7

Betrachtet man die Zunahme des Stromverbrauchs seit 1964 − darge−

stellt im Diagramm 2 −, so ist trotz der starken Schwankungen der

Shrlichen Zuwachsraten eine stetig steigendeEntwicklungfestzu−

Stellen. Es wird deutlich, daß den − gegenüber dem !ittelwert −

sehr niedrigen Zuwachsraten einzelner Jahre nicht allzu große Be−

deutung beigemessen werden kann, da sie auf die langfristige

Stromverbrauchsentwicklung nur einen geringen Einfluß hatten.

Diese Aussage bestätigt auch das Diagramm 3 mit den Zuwachsrate

in der öffentlichen Stromversorgung des Bundesgebietes seit 1955;

Auf Jahre mit geringen Zuwachsraten des Stromverbrauchs folgen

Jahre mit erheblich stärkerer Zunahme und damit ausgleichender

wirkung.
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*

Ganz generell kann voraussichtlich in weiterer Zukunft wohl mit

einer gewissenVerlangsamung der Stromverbrauchszunahme gerechnet
werden. Ob und in welchem Maße dies geschehen wird, kann jedoch

nicht schon nach Ablauf der Jahre 1974 und 1975 mit genügender Si−

cherheit vorausgesagt werden.

Ur
1
ee ruhemac?

Es ist RE: daß ein volkswirtschaftlicher Zusammenhang

zwischen dem Sozialprodukt und dem Stromverbrauch besteht. Im Dia−

gramm 4 sind die Kenndaten für das Bundesgebiet, Schleswig−Holstein

und Hamburg als gutes Beispiel für die Verhältnisse in den Versor−

gungsgebieten der NWK und HEW dargestellt. Es wird deutlich, daß

einer etwa gleichen Tendenz bei der Zunahme des realen Bruttoin−

landprodukts ein erheblich stärker wachsender Stromverbrauch ge−
=

genübersteht.

*

Der vermehrte Verbrauch von "veredelter Energie" beruht nicht nur

auf dem allgemeinen Wachstum der Volkswirtschaft, sondern darüber

Wirtschaft
und dan Gewerbes, "demBeHei Konsumenten seh Komfort

und nicht zuletzt dem unweltfreundlichen EREBEEEN
dieser Energie−

eenn

form.

\ al ® bautRzRA

Der stärkere Verbrauchsanstieg in Schleswig−Holstein hat seinen

Grund in der vergleichsweise noch niedrigen industriellen und

wirtschaftlichen Entwicklung dieses Bundeslandes, in dem der An−

teil des be e tark expandierenden Haushaltsstromverbrauchs

am Gesamtstromverbrauch überdurchschnittlich ist.

SI Wan, sr mit deur EihAb ÄRR Gera A? Schlesur can »

Auch für die kommenden Jahre ist es das erklärte Ziel der Bundes−

regierung und aller Länder, das Wirtschaftswachstum zu fördern

und eine kontinuierliche Entwicklung aller Lebensbereiche zu

sichern. Dies wird einen weiterhin steigenden Energieverbrauch

mit einem zunehmenden Stromanteil zur Folge haben.

Berühungen der norddeutschen Landesregierungen, Kreise, Stäcte und

Gemeinden, durch intensive Wirtschaftsförderung insbesondere im

Elbe− unä Küstengebiet neue Arbeitsplätze zu schaffen, haben
a)
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nur in der Vergangenheit in diesen Regionen eine überdurchschnitt−

liche Zunahme des Stromverbrauchs bewirkt, sondern werden auch käinf−

tig eine beständige Stromnachfrage
er, 2

Das Diagramm 5 zeigt deutlich, daß der Stromverbrauch im gesanten

Versorgungsgebiet der NWK noch schneller angestiegen ist, als dies

schon für Schleswig−Holstein der Fall war. Die Ursachen hierfür
l

liegen in einer stärkeren Ausprägung derschon emähntengkinflüs− JR.
?se und den damit verbundenen Auswirkungen, wie z.B, auch die An−

siedlung von Industrieanlagen und ihrer Infrastruktur.??
Eohelisrfuong unds?t Nallof y1 Werrales x

Gegenüber dem gesamten Bundesgebiet und auch schlewrig−naistesa

®

muß im Versorgungsgebiet der NWK auch weiterhinmit überdurch− Ulas?uu
schnittlichen

Zuwachsraten gerechnet werden. Nittlere jährliche
Zuvrachsraten zwischen

Jotuund 8 % bis zum Jahr 1985 müssen als

Gurchaus realistische Annahme angesehen und der Ausbauplanung
−n meuaime nennen. ns, z wi ag iee veLlastwrus Lwiyouewvenn un Krzus:

muß sich hierbei aus Sicherheitsgründen stetsTan den oberen

Werten einer möglichen Bandbreite orientieren.

Höhere, der Vergangenheit entsprechende Zwwachsraten können so−

gar nicht ausgeschlossen werden.

Durch den hohen Elektrifizierungsgrad der im Cebiet der HEW ansäs−

sigen Bevölkerung und Industrie werden für die HEW analoge Werte

wie für die Bundesrepublik, also zwischen etzra\
8

8/2Ana
6 &/a bis

EN
| zum Jahre 1985 reailstisch sein,

% Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit muß die x: xftrerks−

leistung dem erwarteten Bedarf angepaßt werden.

Ausgehend vom Bedarf von 2.783

?m

inWinter1975/1376 sind im Dia−

gramm 6 die sich bei den Zwwachsraten 10 % und 8 % ergebenden

Steigerungen der Leistungsnachfrage im Versorcungsgebiet der NIWK

dargestellt. Zum Vergleich sind außerdem noch Kurven nit 12 und

6 %$ jährlicher Steigerung angegeben, die aker nur einer allgemei−

nen Orientierung dienen sollen und nicht die erwartete Entwick−

®
lung wiedergeben.
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1

Diesen Werten steht die heute verfügbare Kraftwerksleistung von

gegenüber, zu der bis 1979 die Leistungsanteile der

Kraftwerke Brunsbüttel (257 MW), Wilhelmshaven (670 MW), Unter−

weser (615 MW), Huntorf (290 W), Krümmel (630 MW) und Enstedt
=

(300 MW) hinzukommen. Unter Berücksichtigung der vertraglich ge−

sicherten Bezüge von 40o MW und der bis dahin stillzulegenden

Altanlagen mit 192 MW und nach Abzug der nötigen rotierenden Re−

serveleistungen von 433 !y/ zur Frequenzhaltung und zur Verhinde−

rung von Netzzusammenbrüchen (Minutenreserve) sowie zur Absiche−

rung des Ausfalls der größten Einheit (Stundenreserve) von 670 M

steht 1982/83
eineeeeistung

von nur 4.623
Im zur

Verfügung. Wedta oz ur kap??ae
2e,
melu

ner cl
2

Nasum−
sÄrR

Sr
i ehle Irom

t

u, Wu user 7
Unter der Annahme einer imeezu den vergangenen Jahren

nur
mittleren Zuwachsrate von 1o%würde sich dann schon im Winter

1981/82 ein Leistungsdefizit einstellen. Bei einer Zunahme um jähr−

lich 8 %, die von NWK als eine mit Sicherheit zu erwartende Ent−

klung angesehen werden muß (das entspricht einer allgemeinen

Steigerung von 7 % zuzüglich neuer Industrieprojekte), käme es

dann spätestens im Winter 1982/83 zu einem Leistungsengpaß. Sollte

dagegen der Strombedarf dem langjährigen Trend folgend um/etwa12

8

pro Jahr ansteigen, so hätte dies für NWK schon ab 1980 einen kaum

noch ausgleichbaren Leistungsmangel zur Folge. a
a

Aus der i B rtung für eine jederzeit gesicher−

te SERmELBRTgUNNG ergibt sich daher für NWK die Notwendigkeit,

am Standort Brokdorf ein 1.300 MW Kernkraftwerk zu errichten,

dessen Leistung im Winter
1982/83 wneingeschränkt zur Verfügung

®&
steht.

um dieses Projekt bedarfsgerecht abwickeln zu können, muß paral−

lel zur atomrechtlichen Genehmigung die sofortige Vollziehung

der Genehmigungsbescheide angeoränet werden. Dies würde auch dann

noch notwendig sein, wenn − ebenfalls im Diagramm 6 ausgewiesen
−

eine künftige Steigerung der Leistungsnachfrage von nur 6 $ unter−

stellt wird. Der Leistungsfehlbedarf entstünde dann etwa ab 1984/

1985. Der in diesem Fall dann zusätzlich zur Verfücung stehende

Zeitraum von 2 Jahren wäre jedoch ebenfalls nicht ausreichend,

=
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0−13= bei einer Zwwachsrate von 5,5 % bzw. 8 % gegenüber−

Wr
mrrasen: Brokdorf GmbH bereits

dm

Juni1975 den Auftrag für a °
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um rechtskräftige Urteile in den mit Sicherheit zu erwartenden Ver−

waltungsstreitverfahren abzuwarten. Auch in diesem Fall wäre die i

sofortige Vollziehung der Genehmigungsbescheide unabdingbare Vor−

aussetzung für den Beaarrögerechtenh Ausbau der Kraftwerksleistung,

um zu keiner Zeit die sichere Stromversorgung im Versorgungsge−

biet der NWK zu gefährden.

Den HEW steht zur Deckung ihres Leistungsbedarfs nach Inbetrieb−

nahme Brunsbüttel, Moorburg 2 und Krümmel und unter Berücksichti−

gung stillzulegender Anlagen (511 }"w), des Einflusses der Femwär−

me (16 MW) und der notwendigen Reserve (1063 MW) 1982/83 eine Lei−

stung von 2.750 M/ zur Verfügung, der eine Höchstlast von ?025

Im

steht. Sollte die Inbetriebnahme des Kemkraftwerks Brokäorf nicht

rechtzeitig zum Jahre 1982/83 erfolgen, errechnet sich ein Leistungs−

defizit von 275 MW bzw. von 653 MWbei einer Zwachsrate von 5,5 $%

bzw. 8 % (vgl. Diagramm 7).

Neben dem öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung be−

steht auch ein besonderes Interes teller hieran. Die−

ses liegt darin, daß mit jedem weiteren Zeitverzug für sie erheb−r
fi, .®

liche wirtschaftliche Nachteile verbunden sind. Diese Nachteile wit B

liegen in der Notwendigkeit, die für das Kernkraftwerk Marta"

JaufgewandtenBeträge über eine längere Zeit zu verzinsen, als es

_bei einem sofortigen Baubeginn erforderlich wäre.

so

mußte
die

die Lieferung und Errichtung der Sesamtanlage an die Kraftwerks− voll

Union AG (KWU) vergeben, und zwar vorbehaltlich der Erteilung der aut!

atomrechtlichen Genehmigung.

Bine

termingerechte Lieferung wäre [*° =

andemfalls nichtsichergestellt. liegen der Kapazitätsauslastung S_

in den eigenen Fertigungsstätten für die terminführenden Croßkonm−
Odus−

ponenten wie z.B. Containment, Druckgefäß und Dampferzeucer, wur−
pr |

Gen von der Ki!?U bereits Unteraufträge für rd. 125 !Gio DM"
rt ? x

AuSarden
mußte KBR zur termingerechten Sicherung der Brennstoff− A, Nuer

einenVertils rfür die Urananreicherung abschließen, auf

en erauibz Anzahlungen fällia wurden.

ehe\Wrl?l?r
eg

ml &
fe Fi es

,

el ol 2Vol
= Roy
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Insgesamt hat die KBR einschließlich der Grunderwerbskosten bis

zum 1.3.1976 Zahlungen in Höhe von rd.

76

MioDM geleistet. Wei− =

tere 5oMioDM waren im Mai 1976 fällig. Bei einem gemischten Zins−

I72 satz für das eingesetzte Eigen− und Fremdkapital von

45

%pro Jahr

ergibt sich daraus für die KBR eine laufende Zinsbelastung von

ca.

1,5

MioDMproMonat.

WER
Für jeden Monat Verzug des Baubeginns über den 1.10.1975 hinaus

8
muß KBR darüber hinaus pauschal an die KWU 1,o Mio DM zahlen.

ei Nachweis entsprechender Vorhaltekosten können zusätzlich bis

Voten
2,0 tio

DM pro Nonat fällig werden.
;

aärtis machen die Kosten für KBR bereits etwa 2,5 Mio DM pro

#Monat aus.

Die Auswirkungen einer verzögerten Inbetriebnahme des KKW Brokdorf

sind auch hinsichtlich der Folgekosten für die Gesellschafter NWK

und HEW außergewöhnlich groß.

Da nach Auswertung aller der staatlichen Energieaufsicht bekannten

Umstände davon auszugehen ist, daß der Stromverbrauch in den Ver−

sorgungsgebieten der NWK und HEW den genannten Verlauf nehmen

wird, ist die
eng

des KKW Brokdorf im Winter 1982/83 zur Ab−

A deckung der Leistungsspiizen urhedingt erforderlich. i

ler &She? Wan ag Spheuletrurtte
Trotz der üblichen Vorhaltung von gewissen Leistungsreserven in

der deutschen Elektrizitätswirtschaft ist es bei den generellen

Verzögerungen der Bauprogramme für Kraftwerke im Bundesgebiet

sehr unsicher, ob die bei nicht termingemäßer Inbetriebnahme des #

KEW Brokdorf fehlende Leistung dann durch Bezüge von Verbund−

partnern zu decken wäre. In jedem Falle aber würden entsprechende

Bezugskosten beträchtlich über denen der Eigenerzeugung liegen.

Wegen der gegenüber konventionellen Kraftwerken sehr viel nieäri−

geren Brennstoffkosten werden Kernkraftwerke bekanntlich vorwie−

gend im Grundlastbetrieb eingesetzt. Diese Betriebsweise ist auch

für das KKW Brokäorf vorgesehen, das hei einer 80 tigen Ausnutzung

rd. 9 Nilliarden Kilowattstunden pro Jahr erzeugen wird. Da die

Gesamtstromerzeugungskosten entsprechender kohlekraftwerke 1982/8
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.

vorsichtiger Schätzung mindestens 2 Pf. zro kilowattstunde

?er liegen werden als bei einem Kernkraftweri:, errechnen sieh

für die MIK und HEU zusammen durch et:saige Verzögerungen Ges EKU

Brokdor£f iienriiosten von mindestens 180 !’io

2
pro Jahr. Webb.

schau en Vergbaucsteinpts?ne? |
Nach dem Beherrschungs− und Gewrinnabführungsvertrag rüssen die bei−

’&

dan Gesellschafter daneben bereits jetzt die schon erwähnten lau−
>

fenden Verpflichtungen der Kemkraftwerk Brokäorf Gmbii von 4,5 So
ne.

|

Dii laufende Kosten je lionat und rd.120 !io bi! gleisteter Anzah?lun− |

gen abdecken. Jede Verzögerung des Baubeginns und der Inbetrieb− Kench−

?me hat somit für NIIK und HEN äußerst schwer.siegende wirtschaft−

che Folgen. \ .

Die für die Unternehmen entstehenden wirtschaftlichen llachteile

wären im Endergebnis weitgehend vom Stromversraucher zu tragen,

ca die finanziellen Belastungen der EVüs sich in höheren Strom−

preisen niederschlagen müßten. Der gesetzliche Auftrag zur Strom−

versorgung bei möglichst niedrigen Preisen könnte nicht erfüllt

werden. Mlerich
Keislogik. Werbung

etunteller. 7

lach alledem ist die sofortige Vollziehung dieser ersten Teilgench−

migung sowohl aus öffentlichem Interesse als auch im überriegenden i

Interesse der Antragsteller anzuordnen. |

«.

Ass
rePART

I we Sud |
I 5 £ }

In

?

Rechtsmittelbelehrung 1

Gegen diesen Bescheid ist älage beim Schleswig−uolsteinischen Venial−

tunssgericht in Schleswig zulässig. Die Klage muß innerhal» einer

Frist von einem !!ionat − gerechnet vom Tage des Zugangs − möglichst

nit zwei Asschrifiten beim Schles::ig−Lolsteinischen Ver.saltungsyaricit

in Schleswig eingereicht oder zu Protcioll des Urzunäsbeanten cor (cr

schäftsstelle dieses Gerichts eriilürt werden.
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Die Klage muS den Beklagten, den Kläger und den Streitgegenstand be−

zeichnen. Sie soll ferner einen bestimmten Antrag und die zur Be

Der Sozialminister

des Landes SchleswigHolstein

berlautigt.

A
N

Pau
−p?

ns?
R
p

(

dung dienendenTatsachen und Beweismittel enthalten.

Der Minister

für Wirtschaft und Verkehr

des Landes Schleswig−Holstein.

EEEwE

Die Übereinstinrung dieser Kopie rit der Ursckrift wird kierrit



Anlage 1

zum 1. Teilgenehmigungsbescheid für die Errichtung

eines Kernkraftwerks in Brokdorf/Elbe

ee

1. Bis zur Begutachtung des Primärkreises ist den Gutachtern eine Be−

schreibung der bei diesem Reaktor angewandten reaktorphysikalischen

Berechnungsmethoden sowie ein Bericht Über Verbesserungen und Ände−

rungen gegenüber den bisherigen Methoden vorzulegen.

2. Bis zur Begutachtung des Primärkreises ist den Gutachtern der Aufbarw

des Kerns einschließlich der Verteilung der abbrennbaren Gifte und

®−
Zusammenstellung der Gruppenkonstanten der im Kern vorkommenden

Brennelementtypen mit und ohne Steuerelemente für Nullast−heiß, Voll−

last−heiß−unvergiftet und Vollast−heiß−vergiftet vorzulegen. Die−

ser Zusammenstellung sind die verwendeten Eingabedaten und die bei

den genannten Betriebszuständen berechneten Wirksamkeiten der 53

Steuerlemente und die maximalen stuck−rod−Werte beizufügen.

3. Bis zur Begutachtung des Primärkreises ist den Gutachtern ein Be−

richt Übe? vie bei den w− −enleueiceu Decii. arue+änden des Erst−

kerns zu erwartenden Reaktivitätskoeffizienten vorzulegen.

4. Bis zur Begutachtung des Primärkreises ist den Gutachtern ein Be−

richt zur Sicherstellung der maximal zulässigen Reaktivitätsände−

rungsgeschwindigkeit vorzulegen.

® Rahmen der Begutachtung des Erstkerns ist den Gutachtern die be−

rechnete Leistungsverteilung im Kern und in Brennelementen mit und

ohne abbrennbare Gifte vorzulegen. Es ist nachzuweisen, daß bei

Konstantlastbetrieb ein
F
Wert von 2,0 nicht überschritten wird.

6. Im Rahmen der Begutachtung des Erstkerns ist den .Gutachtern das für

den Reaktor vorgesehene Regelkonzept, enthaltend die für die ver−

schiedenen Steuerelementgruppen vorgesehenen Eintauchtiefenbegren−

zungen, vorzulegen. Es ist nachzuweisen, daß auch unter den mögli−

en ungünstigsten Bedingungen der Auslegungswert von 2,5 nicht

iberschritten wird.
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Hierzu sind detaillierte Beschreibungen der Hardware−Maßnahmen be−

züglich Eintauchtiefenbegrenzung, Begrenzung der Anzahl der gleich−

zeitig verfahrbaren Steuerelemente, F
?Überwachung

etc. beizufü

Aufgrund theoretischer Analysen und anhand vorliegender Betriebser−

gebnisse von vergleichbaren Anlagen sind vom Hersteller vor Begut−

achtung des Erstkerns Unterlagen vorzulegen Über Ausmaß und Art zu

erwartender, lokaler, xenoninduzierter Leistungsschwankungen. wei−

terhin ist darzulegen, wie diese ggf. sicher erkannt und ausgere−

gelt werden können, ohne daß es zu unzulässigen Leistungsspitzen

kommen kann.

Im Rahmen der Begutachtung des Erstkerns sind zur Höhe des
en

piefaktors F ?
ausführliche Unterlagen vorzulegen.

Bis zur Begutachtung des Primärsystems ist nachzuweisen, daß die

für die ihermnhydraulische Auslegung benutzte W3−Beziehung nach

Tong hinreichend konservativ ist.

Es müssen Unterlagen zur Begutachtung des Erstkerns über erwartete

Schwankungen der Betriebsvariablen (Leistung, Durchsatz, Tempera−

tur, Druck} im Primärsystem und die daraus resultierenden Einflüsse

auf die DNB−Sicherheit vorgelegt werden.

Den Gutachtern sind detaillierte Unterlagen über die thermisch−me−

chanische Auslegung der Brennelemente (Brennstäbe und Skelett) für

Normal− und Störfallbeäingungen bis zur Begutachtung des Primä

stems vorzulegen.

Bis zur entsprechenden Begutachtung sind Unterlagen über die zu er−

folgenden wiederkehrenden Prüfungen für alle zur druck führenden

Umschließung des Reaktorkühlmittels zählenden Komponenten ein−

schlie&lich des Sekundärteils der Dampferzeuger und der Frisch−

dampf− und Speisewasserleitungen bis zu den in der Armaturenkam−

mer liegenden Absperrarmaturen vorzulegen. Der Prüfumfang für die

wieäsrkehrenden Prüfungen ist gemäß der RSK−Leitlinie für Druck−

wasserzesktoren, Ausgabe April 1974, vorzusehen.
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Bis zur Begutachtung des Sekundärkreislaufs ist nachzuweisen, daß

Rohrbündel und sonstige Einbauten der Dampferzeuger allen dynami−

schen Belastungen im bestimmungsgemäßen Betrieb standhalten und

daß die Integrität sämtlicher Einbauten bei Rohrbrüchen sowohl auf

der Primär− als auch auf der Sekundärseite gewährieistet bleibt.

Bis zur Begutachtung des Notspeisegebäudes ist den Gutachtern an−

hand einer Bilanz nachzweisen, daß die vorgesehene Deionatbevor−

ratung ausreichend bemessen ist.

Bis zur Begutachtung des Notspeisesystems ist den Gutachtern eine

Zuverlässigkeitsanalyse vorzulegen.

Bis zur Begutachtung des Not− und Nachkühlsystems ist nachzweisen,

daß durch die Einbindung der Beckenkühlung in das Not− und Nachkühl−

system keine Beeinträchtigung der Funktion der Notkühlung erfolgt.

Bis zur Begutachtung des Not− und Nachkwiüswotoee et den Gutach−

tern der Nachweis zu erbringen, daß durch die vorgesenwn... =rann?n

schen Maßnahmen ein Leerlaufen des Gebäudeswumpfes im Notkühlfall

auszuschließen ist.

Bis zur Begutachtung des Not− und Nachkühlsystems ist eine Zuver−

jässigkeitsanalyse zu erstellen, die sowohl die verfahrenstechni−

schen als auch die elektrotechnischen Komponenten berücksichtigt.

Bis zur Begutachtung der Lüftungsanlagen ist darzulegen, welche

Maßnahmen zur Entqualmung im Brandfall vorgesehen sind und wie

dabei ein unkontrolliertes Austreten von Aktivitäten verhindert

wird.

Die Unterdruckhaltung ist so auszulegen, daß nach einem störfall

mit Aktivitätsfreisetzung mindestens ein Unterdruck von 3 mbar im

Ringraum langfristig eingehalten werden kann. Entsprechende Unter−

lagen sind bis zur Begutachtung der Lüftungsanlagen vorzusehen.
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Es sind Maßnahmen vorzusehen, die ein Eindringen einer Druckvelle

bzw. von explosiven Gasen durch die Lüftungsanlagen ins Innere

der Gebäude verhindern. Entsprechende Unterlagen sind bis zur B

gutachtung der Lüftungsanlagen vorzulegen.

Es ist vor Begutachtung des Abgassystems der Nachweis zu erbrin−

gen, daß bei Ausfall oder Umführung des Rekombinators kein zünd−

fähiges Gasgemisch entstehen kann.

Der Hersteller hat bis zur Begutachtung des Abgassystens anhand

der Betriebswerte vergleichbarer Anlagen zu bestätigen, daß der

für außergewöhnliche Betriebsvorgänge spezifizierte Gasdurchsatz

durch die Verzögerungsstrecke von 0,018 kg/s realistisch ist.
%

Sicherheitstechnisch wichtige Komponenten sind so anzuordnen, daß

sie bei Ausfall der Sumpfpumpen des Gebäudeentwässerungssystens

in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden. Unterlagen hier−

über sind bis zur Begutachtung der Gebäude vorzulegen,

Spätestens drei Monate vor Beginn der Betonierarbeiten für die

Schlplatte des Reaktorgebäudes sind für das Gebäudeentwässerungs−

system vorzulegen:
− Systemschaltplan
− Systembeschreibung
− Rohrverlegungspläne
− Eignungsnachweis des verwendeten Rohrmaterials und

Angaben über die zu erwartende Strahlenbelastung
®

Bis zur Begutachtung der Gebäude sind den Gutachtern Unterlagen in

Form von überarbeiteten einpoligen Prinzipschaltbildern der Netz−

einspeisung und der Blockeigenbedarfsanlage vorzulegen.

Bis zur Begutachtung der Gebäude ist nachzwreisen, daß die Redun−

ganzgesichtspunkte zwischen der Verfahrenstechnik und der Notstrom

versorgung sicherheitstechnisch befriedigend berücksichtigt und ab−

gestimmt sind.
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Bis zur Begutachtung der Gebäude sind den Gutachtern die zusätzli−

chen Maßnahmen zur Erfüllung der Forderungen nach den RSK−Leitli−

nien für Druckwasserreaktoren betreffend Auslegung der Dieselaggre−

gate und zugehörigen Hilfssysteme anhand von prüffähigen Unterlagen

vorzulegen.

Bis zur Begutachtung der Gebäude ist anhand einer Leistungsbilanz

die allen Erfordernissen gerechte Leistungsfestlegung der Diesel−

generatoren unter Berücksichtigung des für die Funktion der Anla−

ge noch zulässigen Spannungseinbruchs einschließlich der Einbezie−

hung einer angemessenen Planungsreserve nachzwweisen.

Bis zur Begutachtung der Gebäude sind Unterlagen über die Kabel−

und Leitungsführung innerhalb des Schaltanlagengebäudes sowie

zwischen den einzelnen Gebäuden vorzulegen, aus denen auch die

ausreichende räumlich getrennte Verlegung von Kabeln und Leitun−

gen zu verfahrenstechnisch oder meßtechnisch dreisträngig ausge−

führten Systemen bzw. Komponenten entnommen werden kann.

Bis zur Begutachtung des Notspeisesystems sind Unterlagen über

− Art, Leistung, Anzahl und Anschlusort aller von den ve−

neratoren der Notspeiseaggregate zu versorgenden Verbrau−

cher

− Anschlußort und Kupplungsart zwischen 0,66 kV−Anlagen des

Schaltanlagengebäudes und den 0,66 kv−Anlagen (Dieselschie−

nen) des Notspeisesystens
− Verriegelung und Umschaltung zwischen den vier− und

zweisträngigen Anlagen des Notspeisesystens

− Verriegelung und Umschaltung zwischen den 0,66 kV−Anlagen

des Schaltanlagengebäudes und den 0,66 kV−Anlagen (Diesel−

schienen) des Notspeisegebäudes

vorzulegen.

Bis zur Begutachtung der Gebäude ist den Gutachtern anhand einer

detaillierten Leistungsbilanz nachzwreisen, daß die Dieselgenera−

toren des Notspeisesystems leistungsmäßig allen zu erwartenden An−
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forderungen entsprechend ausreichend bemessen sind und bezüglich

der im ungünstigsten Fall auftretenden Laststöße keine Spannungs?

einbrüche eintreten, welche die Funktion der Anlage beeinträchti−

gen. Bei der Leistungsfestlegung ist eine dem Planungsstand ange−

messene Reserve einzubeziehen. ®

Bis zur Begutachtung der Gefahrenmeldeanlage sind prüffähige Un−

terlagen über Umfang, Informationsgehalt und vorgesehene Zusammen−

fassung von Einzelmeldungen zu Sammelmeldungen vorzulegen. In die−

sen Unterlagen ist darzulegen, welche Meldungen gemäß VdTÜV−Merk−

blatt 1752 als Sicherheitsgefahrenmeldungen und welche Meldungen

als der Klasse 1 zugehörig betrachtet und behandelt werden müssen.

Bis zur Begutachtung der meßtechnischen Komponenten sind

|
gen über den Umfang der vorgesehenen Störfallfolgeinstrumentierun

vorzulegen und der Nachweis ihrer Funktionstüchtigkeit unter rele−

vanten Störfallbedingungen zu erbringen. In die Unterlagen und Nach−

weise ist die Instrumentierung des Notspeisesystems mit einzubezie−

hen.

Bis zur Begutachtung der Abwasseraufbereitungsanlage sind prüffä−

hige Unterlagen vorzulegen über zu erwartende Abwassermengen, de−

ren Aktivitätskonzentrationen und erreichbare Dekontaminationsfak−

toren.

Bis zur Begutachtung der räumlichen und apparativen Einrichtungen

zur Behandlung des radioaktiven Abfalls sind Unterlagen vorzule−

gen, anhand derer die strahlenschutztechnische Auslegung dieser

®
Anlagenteile überprüft werden kann.

Bis zur Begutachtung der Gebäude sind die Neßprotokolle der Do−

sisleistungsmessungen von den relevanten, aktivitätsführenden

bzw. −speichernden Komponenten vergleichbarer Anlagen vorzulegen.

Es sind bis zur Begutachtung des Primärkreises Unterlagen über

die Systeme und Maßnahmen vorzulegen, die die Einleitung von lo−

kalen Leistungsüberhöhungen im Kern verhindern bzw. diese recht−

zeitig erkennen und begrenzen.
#
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elementes sowie über den Ablauf und die Beherrschung des Stör−

falls "Rod ejection" einschließlich der mechanischen Auswirkungen

sind zum Errichtungsgutachten des Primärsystems zu erstellen.

Bis zur Begutachtung der betreffenden Systeme sind Störfallanaly−

sen vorzulegen, aus denen das Verhalten der Anlage bei unterstell−

tem Versagen einzelner Komponenten und Systeme hervorgeht. Dabei

ist auszugehen von verschiedenen Betriebszuständen, dem Ausfall

der jeweils ersten Reaktorschutzanregung sowie von dem zu unter−

stellenden Einzelfehler bei den Sicherheitssystemen.

Der Frischdampfleitungsbruch mit seinen reaktivitätsmäßigen Aus−

wirkungen ist vor Begutachtung der betreffenden Systeme zu unter−

suchen. Außerdem ist auf die durch Primärsystemunterkühlung ge−

kennzeichnete Übergangsphase der Nachwärmeabfuhr und auf die Kon−

sequenzen für das Druckhalte− und die betreffenden Hilfssysteme

einzugehen.

Bis zur Begutachtung des Primärsystems ist die Auslegung der Pri−

märsicherheitsventile in Verbindung mit der Dimensionierung des

Druckhaltesystems vom Hersteller durch dynamische Analysen zu be−

legen. Dabei ist auch der Fall "Abschieberung aller Dampferzeuger

an der ungeregelten Anlage? und Abschaltung durch die zweite, diver−

sitäre Anregung zugrunde zu legen.

Vor Fertigung des Abblasebehälters des Druckhaltesystems ist den

Gutachtern eine Analyse vorzulegen, aus der die Auslegung unter

Berücksichtigung der dynamischen Belastung hervorgeht.

Der Hersteller hat zur Begutachtung der betreffenden Systeme eine

ausführliche Analyse über das transiente Verhalten der Anlage bei

Primärpumpenausfall vorzulegen. Dazu gehören der Ausfall einer,

zweier und aller Pumpen sowie das Blockieren eines Pumpenläufers

mit oder ohne Stabeinwurf aus ungünstigen Betriebszuständen, wie
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Überlast, unsymmetrische (peak−oben) Leistungsverteilung, bzw.

ggf. stationären Dreiloopbetrieb. Der Ausfall des ersten Schutz−
®

grenzwertes ist bei einer 2 von 3−wertigen Auslegung zu unter−

stellen. Die Absicherung des Dreiloopbetriebes im Reaktorschutz

sowie das Verhalten bei Wiederzuschaltung einer Pumpe ist vorzu−

legen.

Der Hersteller hat zur Begutachtung der betreffenden Systeme

Nachweise zur Beherrschung des Störfalles "Blockieren eines Se−

kundärsicherheitsventils? beim Zufahren aller bzw. des vorge−

schalteten Frischdampfventiles zu erbringen bzw. hat darzulegen,
durch welche Vorrichtungen und Maßnahmen ein unzulässiger Druck− ®

anstieg im Sekundärsystem verhindert wird,

Der Störfall "Nichtschließen eines Sekundärsicherheitsventils"

nach Ansprechen ist zur Begutachtung des Sekundärsystems zu ana−

lysieren. Dabei ist auf die primärseitige, zeitweise Unterkühlung
und Druckabsenkung sowie auf die notstrombedingte Naturkonvektion

einzugehen,

Falls zur Beherrschung von Störfällen ein schnelles Abfahren der

Anlage auf "unterkritisch kalt? erforderlich ist, so muß vom Her−

steller anhand der Störfallabläufe die ausreichend schnelle wirk−

samkeit der zur zweiten Abschalteinrichtung zählenden Borierungs−

systeme vor deren Errichtung nachgewiesen werden.

ä
Rechtzeit!is vor Begutachtung der Kernnotkühlsysteme ist eine Nach−

weisführung ihrer Wirksamkeit zu erbringen.

− Wiederauffüllrechnungen sind mit Eingabedaten und Parame−

teruntersuchungen durchzuführen, die mit den Gutachtem

abzustimmen sind. Der jeweils neueste Stand der Programnm−

entwicklung ist einzusetzen,

− Der Zustand der Reaktoranlage vor dem Kühlmittelverlust hin−

sichtlich Leistung und Brennstabtemperatur ist unter Be−

rücksichtigung vorausgegangener Transienten aus Kreislauf− ®
störfällen zu belegen.
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− Das Spektrum der großen Rohrbrüche ist hinsichtlich mög−

licher Stagnationsphasen zu untersuchen und die berechneten

Bruchquerschnitte sind entsprechend abzustufen.
− Form und Ausmaß eventueller Brennstabdeformationen bzw.

−beschädigungen sowie ihre Rückwirkungen auf Kühlmittel−

äurchsatz und Brennstabtemperatur sind zu untersuchen.
− In die Rechenprogramme zur Berechnung der kleinen Rohr−

brüche ist den Gutachtern eine komplette Einsichtnahme zu

gewähren bzw. die Gültigkeit der verwendeten Programme

ist durch geeignete Parameteruntersuchungen nachzuweisen.
− Die Untersuchungen zur Beherrschung von Druckbehälter−

lecks bis zu 150 cm? am Boden sind darzulegen,

Bis zur Begutachtung des Not− und Nachkühlsystems ist für den

Kühlmittelverluststörfall der zeitliche Verlauf der Dampfmengen

anzugeben, die nach Beendigung der F−:T!=timng Liz zum Beginn

der Langzeitnot−ühlung vom Reaktordruckbehälter noch in den Si−

cherheitsbehälter eingebracht werden.

Es ist nachzuweisen, daß die als Folge von Kühlmittelverluststör−

fällen auf das Primärkreissystem einwirkenden Kräfte, die sog.

Rückstoßkräfte, nicht zu einer Beeinträchtigung der notwendigen

Kernkühlung führen. Hierbei ist sicherzustellen, daß die Veran−

kerung des Druckgefäßes bzw. weiterer aktiver und passiver Kompo−

nenten so ausgelegt wird, daß zusätzliche Bruchöffnungen an den

Kreisläufen oder das Abreißen bzw. Abschlagen von Anschlußlei−

tungen, z.B. der Notkühlsysteme als Folge von Rückstoßkräften

ausgeschlossen werden können.

Die Berechnung von Rückstoßkräften als Folge von Rundabrissen oder

von Längsrissen in dem Primärkreissystem und die Festigkeitsbe−

rechnungen für die vorgesehenen Verankerungen sind den Gutachten

zur Systembegutachtung vorzulecen.

Der Nachweis, daß die Belastungen als Folge möglicher Kreislauf−

und Kühlmittelverluststörfälle nicht zu einer Deformation bzw.

erstörung einzelner Bauteile im Reaktordruckbehälter führen, dio
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eine nachkühlfähige Kerngeometrie, die Zufuhr von Notkühlwasser
®

zum Kernbereich und eine sichere Abschaltung des Reaktors in Frage

stellen, ist im Rahmen des Errichtungsgutachtens für die Druckge−

fäßeinbauten den Gutachtemn zu erbringen.

Neben den Belastungen von strömungsführenden Einbauten und den

Tragkonstruktionen, die in dem Ströümungsweg angeordnet werden,

sind insbesondere folgende Fälle zu untersuchen:

− Belastungen von Steuerabführungseinsätzen als Folge von

Brüchen in dem "heißen Strang?.
− Belastungen der oberen Tragkonstruktion, wobei insbeson− ®

dere der Zeitbereich von Interesse ist, wenn das Fluid im

oberen Deckelbereich in den Sättigungszustand übergeht.
− Belastungen der Steuerstabführungsrohre (bzw. der Brenn−

stoffstähbe) auf Rnickung durch gegenläufige Schwingungs−

vorgänge der oberen und unteren Gitterplatte.
− Möglichkeiten einer örtlichen Versetzung von Brennstabbün−

deln.

− Untersuchungen ver Folgen eines Lecks am Reaktordruckge−

fäß von der Größe 150 cm?,

Die zur Bestimmung der Belastungen von Druckgefäßeinbauten und

Komponenten des Primärkreislaufs durchgeführten Untersuchungen

sind den Gutachtern zur Begutachtung des Primärsystems vollstän−

dig vorzulegen, d.h., daß z.B. neue oder modifizierte Rechenpr?

gramme durch Programmbeschreibung, Symbolaufschliüsselung, Pro−

gramm−Listing sowie Eingabedaten und Ergebnisausdrucke zu bele−

gen sind. In die zur Nachweisführung herangezogenen ex?: rimentel−

len Untersuchungen bzw. deren Dokumentation müssen die Tutachter

hinreichend Einblick erhalten,

Die Abweichungen gegenüber den RSK−Leitlinien vom April 1974 bei

der Detektion des Störfalls "Dampferzeugerheizrohrversagen? sind

darzulegen.

#
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Vor Begutachtung des Sekundärsystems sind Unterlagen zur Beherr−

schung des Störfalls "Dampferzeugerheizrohrbruch" vorzulegen, aus

denen insbesondere hervorgeht
= die Detektion des Störfalls für verschiedene Betriebs−

zustände

− Gegenmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Ablauf und den

Auswirkungen des Störfalls.

Der Störfall "Speisewasserleitungsbruch" ist für verschiedene

Bruchlagen und −größen vor Begutachtung des Sekundärsystems zu

untersuchen. Dabei ist detailliert einzugehen auf

− den dynamischen Ablauf des Störfalls

− die sicheren Anregungen des Reaktorschutzes

− die Gegenmaßnahmen und die Funktionstüchtigkeit verwen−

deter Komponenten auch unter Störfallbedingungen.

Für die Störfälle "Brüche im Speisewasserleitungssystem" sind zur

Begutachtung der betr??.n2... Zbauus wu I, − .

zuicygen Über die konstruktiven Maßnahmen zur Störfallfoige_.−>...

schung. Außerdem sind die Auswirkungen bezüglich Druck−, Strahl−

kraft−Temperaturbelastungen etc. in der Hülle, im Ringrawm und in

der Armaturenkammer sowie auf die sicherheitstechnisch relevanten

Komponenten und benachbarte Leitungen darzustellen.

\rgen vor−

Der Störfall "Frischdampleitungsbruch" ist für verschiedene Bruch−

lagen und −größen sowie Ausgangszustände rechtzeitig vor Begutach−

tung des Sekundärsystems zu untersuchen. Dabei ist detailliert ein−

zugehen auf

− den dynamischen Ablauf des Störfalls

− die Anregung des Reaktorschutzsystems

− die Gegenmaßnahmen, die Funktionstüchtigkeit verwendeter

Komponenten und ihre gegenseitigen Beeinflussungen

die radiologischen Auswirkungen.

Für die Störfälle "Brüche im Frischdampfsystem" sind zur Begutach−

tung der betreffenden Gebäude und Systeme Unterlagen vorzulegen

über die konstruktiven Naßnahmen zur Störfallfolgebeherrschung.
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Außerdem sind die Auswirkungen bezüglich Druck−, Strahlkraft−, ®

Tenperaturbelastungen etc, in der Hülle, im Ringraum und in der

Armaturenkammer sowie auf die sicherheitstechnisch relevanten

Komponenten und benachbarte Leitungen darzustellen.

Zur Begutachtung des Sekundärsystems ist durch Unterlagen nachzu−

weisen, daß beim Störfall Frischdanmpfleitungsbruch mit unterstell−

tem Dampferzeugerheizrohrversagen die Dampffeuchte im Frischdampf

unter 5 % bleibt.

Da im Betrieb mit der verkürzten Nachkühlkette eine Abgabe von :.−@

dioaktiven Stoffen an die Elbe nicht ausgeschlossen werden kann,

ist den Gutachtern bis zur Begutachtung des Reaktorgebäudes der

Nachweis zu erbringen, mit welchen Mitteln diese Aktivitätsabgabe

begrenzt werden kann.

Bis zur Begutachtung der Gebäude sinä detaillierte :−.:=rlaaen über

das vorgesehene Konzept des aktiven und passiven "randschutzes ver−

zulegen, aus denen die ausreichende Berücksichtigung aller erfor−

derlichen Brandschutzmaßnahmen zu entnehmen ist.

Bis zur Begutachtung der Gebäude sind Unterlagen vorzulegen, aus de−

nen hervorgeht, welche technischen und administrativen Maßnahmen zur

Beherrschung externer Brände und deren Einwirkungen auf das Kern−

®
kraftwerk vorgesehen sind.

Rechtzeitig vor der abschließenden Begutachtung und Vorprüfung der

Gebäudeentwässerungssysteme sind vor Beginn der Fertigung noch fol−

gende Angaben erforderlich und die aufgeführten Unterlagen zur Vor−

prüfung einzureichen:

− Auflistung der anfallenden Wässer (Abschätzung der Mängel, Zusam−

mensetzung, Konzentration, Aktivität)

− Ingaken über die Werkstoffe und die Schweißzusatzwerkstoffe (Be−

zeichnung, Nachweis der chemischen, thermischen, mechanischen, ®

radiologischen Beständigkeit über die vorgesehene leLensdauer)
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− Angaben über die Konstruktion, Auslegung und Dimensionierung der

Rohrleitungsstränge (Ausgleich der Wärmeausdehnung, Verhinderung

® von Rückstau, Anordnung der Einbindungen, Armaturen, Flansche un:

Schweißnähte, Ausbildung von Formstücken, Rohraufhängungen, Aus−

führungen an Brandabschnitten)
−

Zeichnungen der Rohrleitungsführung mit Gebäudeschnitten im Be−
reich der Fallstränge

− Prüffähige Konstruktionszeichnungen der Sümpfe, Bodeneinläufe,
Decken− und Wanddurch führungen

− Richtlinien für Schweißarbeiten (Befähigungsnachweis der Schwei−

ßer, Schweißverfahren, Schweißmaschinen)

®

Montagerichtlinien mit Hinweis auf zu beachtende Gesetze, Vor− |

schriften und Normen
? Angaben über die vorgesehene Fertigungs− und Bauüberwach?nag im

Rahmen der Herstellung und Montage (Werkstoff−,Bau−, Dichtheits−

und Funktionsprüfungen, Gütesicherung, Werkstoffnachweis und

Dokumentation)

64. Bei Aufrechterhaltung des Antrags auf erhöhte Abgaberaten für die

Ableitung radioaktiver Stoffe im bestimmungsgemäßen Betrieb sind

den Gutachtern rechtzeitig vor Erstellung des Inbetriebnahmegut−
achtens detaillierte Unterlagen über die Betriebszustände, bei de−

nen Abgaberaten oberhalb der Grenzwerte erforderlich sind, vorzu−

legen.
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Diagramm 2

Zunahme des Stromverbrauchs
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Zuwachsraten des öffentlichen Stromverbrauchs im Bundesgebiet

(12−Monatswert)

Diagramm 3
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Er I Diagramm 6
A −  Leistungsbilanz der KWK .

|
MW

6000

12%
?10% 8%

5000 −) 5%
| verfügbare Leistung

abzüglich Reserve

4000
ne I

’
,9%9

HI ?

30 ITn a

2000

|
: |

1000
|

|
|

|

1975 1976 1977 1978 m 1900 1981 1962 1983 1984 . 1985



Erg N ae u?
ARR

%
=

PR Re
Mi
Kt?

A
Leistungsbilanz der HEW

6000

#4
5000

t

8

4000

8°. p.a.

55 lo pe.

verfügbare Leistung3000

abzüglich Reserve

2000

1000

er E
.

@
175 7% 7 78 79 80 Bl 2 08 Bf 85 B6 [Jahr] 3


